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§ 34b Gleichwertigkeit ausländischer Hochschulabschlüsse
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§ 51 Zentrale Organe der Hochschule
§ 52 Leitung der Hochschule
§ 53 (weggefallen)
§ 54 (weggefallen)
§ 55 Rechtsstellung des Präsidenten oder der Präsidentin der Hochschule
§ 56 (weggefallen)
§ 57 Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen
§ 58 Kanzler oder Kanzlerin
§ 59 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
§ 59a Beauftragter oder Beauftragte für Diversität und Antidiskriminierung
§ 60 Zusammensetzung des Akademischen Senats
§ 61 Aufgaben des Akademischen Senats
§ 62 Zusammensetzung des Erweiterten Akademischen Senats
§ 63 Aufgaben des Erweiterten Akademischen Senats
§ 64 Zusammensetzung des Kuratoriums
§ 65 Aufgaben des Kuratoriums
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§ 67 Personalangelegenheiten der Hochschule
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§ 69 Fachbereich
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§ 79a (weggefallen)
§ 80 (weggefallen)
§ 80a (weggefallen)
§ 81 (weggefallen)
§ 82 Geschäftsführende Direktoren/Direktorinnen im Fachbereich Veterinärmedizin

9. Abschnitt
Zentrale Einrichtungen

§ 83 Zentralinstitute
§ 84 Zentraleinrichtungen
§ 85 Institut an der Hochschule
§ 86 Bibliothekswesen

10. Abschnitt
Haushaltswesen und Aufsicht

§ 87 Haushaltswesen
§ 88 Haushaltsplan
§ 88a Flexibilisierung im Haushaltswesen
§ 88b (weggefallen)
§ 89 Aufsicht
§ 90 Bestätigung und Veröffentlichung von Rechtsvorschriften
§ 91 (weggefallen)

11. Abschnitt
Hauptberufliches Personal der Hochschule

§ 92 Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal
§ 92a Personal der Charité
§ 93 Beamtenrechtliche Stellung
§ 93a Zweckbestimmung
§ 94 Ausschreibung
§ 95 Regelung der Dauer des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses und Verlängerung von Dienst-

verhältnissen
§ 96 Lehrverpflichtung und didaktische Qualifikation
§ 97 Urlaub
§ 98 Nebentätigkeit
§ 99 Dienstliche Aufgaben der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen
§ 100 Berufungsvoraussetzungen für Professoren und Professorinnen
§ 101 Berufung von Professoren und Professorinnen, Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen
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§ 115 Unfallfürsorge
§ 116 Bestellung von Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen
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13. Abschnitt
Laufbahnstudiengänge

§ 122 Laufbahnstudiengänge

14. Abschnitt
Staatliche Anerkennung von Hochschulen

§ 123 Staatliche Anerkennung von Hochschulen
§ 123a Trägerwechsel, Verlust der Anerkennung
§ 124 Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft
§ 124a Sonstige Einrichtungen
§ 125 Ordnungswidrigkeiten, Ordnungsmaßnahmen

15. Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 126 Übergangsregelungen
§ 126a Abweichungen von der Regelstudienzeit auf Grund der COVID-19-Pandemie
§ 126b Regelung für Prüfungen auf Grund der COVID-19-Pandemie
§ 126c Verlängerung von Dienstverhältnissen auf Grund der COVID-19-Pandemie
§ 126d Regelung für Promotionen auf Grund der COVID-19-Pandemie
§ 126e Übergangsregelungen zu Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Berliner Wissenschaft
§ 126f Übergangsregelung zu § 110 Absatz 6

- Seite 12 von 116 -



§ 126g Übergangsregelung zu § 124a
§ 127 Fortbestehen der Dienstverhältnisse
§ 128 Akademische Räte und Lektoren/Akademische Rätinnen und Lektorinnen
§ 129 Nichtübergeleitete Hochschuldozenten und -dozentinnen und wissenschaftliche Mitarbeiter

und Mitarbeiterinnen
§ 130 (weggefallen)
§ 130a Übergangsregelungen für das Personal der künstlerischen Hochschulen
§ 131 Nachdiplomierung
§ 132 Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung
§ 133 Unterrichtsgeldpauschalen
§ 134 Laufbahn für Universitätsbeamte und -beamtinnen
§ 135 Besitzstandswahrung bei der Entpflichtung, Altersgrenze
§ 136 (weggefallen)
§ 137 Anpassung der Promotionsordnungen
§ 137a (weggefallen)
§ 138 Außerkrafttreten entgegenstehender Vorschriften
§ 139 Inkrafttreten

Erster Abschnitt
Einleitende Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Hochschulen des Landes Berlin (staatliche Hochschulen).

(2) Staatliche Hochschulen sind Universitäten, Kunsthochschulen und Hochschulen für angewandte
Wissenschaften (Fachhochschulen). Staatliche Universitäten sind die

- Freie Universität Berlin,

 

- Humboldt-Universität zu Berlin,

 

- Technische Universität Berlin,

 

- Universität der Künste Berlin.

 

Die Universität der Künste Berlin ist als künstlerisch-wissenschaftliche Hochschule zugleich eine
Kunsthochschule.

Weitere staatliche Kunsthochschulen sind die

- Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin,

 

- Weißensee Kunsthochschule Berlin,

 

- Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin.

 

Staatliche Hochschulen für angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen) sind die
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- Berliner Hochschule für Technik,

 

- Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin,

 

- Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin,

 

- Alice-Salomon-Hochschule Berlin.

 

(3) Staatliche Hochschulen werden durch Gesetz errichtet, zusammengeschlossen und aufgehoben.

(4) Dieses Gesetz findet auf die Gliedkörperschaft des öffentlichen Rechts „Charité - Universitätsme-
dizin Berlin“ (Charité) der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin Anwen-
dung, soweit das Berliner Universitätsmedizingesetz vom 5. Dezember 2005 (GVBl. S. 739), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1039) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung nichts anderes bestimmt. Für die Charité gelten die Regelungen für
Universitäten entsprechend, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(5) Für private Hochschulen und sonstige nichtstaatliche Bildungseinrichtungen im Hochschulbereich
gilt dieses Gesetz nach Maßgabe der §§ 123 bis 125.

§ 2
Rechtsstellung

(1) Die Hochschulen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich staatliche Einrichtun-
gen. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen des Gesetzes und regeln ihre Angelegen-
heiten durch die Grundordnung und sonstige Satzungen.

(2) Die Hochschulen erfüllen ihre Aufgaben durch eine Einheitsverwaltung, auch soweit es sich um
staatliche Angelegenheiten handelt.

(3) Die Personalverwaltung, die Wirtschaftsverwaltung, die Haushalts- und Finanzverwaltung der
Hochschulen, die Erhebung von Gebühren und die Krankenversorgung sind staatliche Angelegenhei-
ten. Die Hochschulen haben die gebotene Einheitlichkeit im Finanz-, Haushalts-, Personal- und Ge-
sundheitswesen im Land Berlin zu wahren und diesbezügliche Entscheidungen des Senats von Ber-
lin zu beachten. Sie berücksichtigen bei ihren Entscheidungen stets auch die Auswirkungen auf ande-
re Hochschulen und auf den Wissenschaftsstandort und prüfen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in
Forschung, Lehre und Verwaltung.

(4) Die Hochschulen sind Dienstherr der Beamten und Beamtinnen sowie Arbeitgeber der Angestell-
ten, Arbeiter und Arbeiterinnen und Ausbilder der Auszubildenden an der jeweiligen Hochschule.

(5) Die Freie Universität Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin, die Charité und die Technische
Universität Berlin haben das Promotions- und Habilitationsrecht. Die Universität der Künste Berlin hat
das Promotions- und Habilitationsrecht nur für ihre wissenschaftlichen Fächer. Die Universitäten dür-
fen die Doktorwürde ehrenhalber verleihen.

(6) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften das Promotionsrecht für Promotionszentren in Forschungsumfeldern verleihen, in denen sie
für einen mehrjährigen Zeitraum eine ausreichende Forschungsstärke nachgewiesen haben. Promoti-
onszentren nach Satz 1 können auch hochschulübergreifend eingerichtet werden. Die für Hochschulen
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zuständige Senatsverwaltung regelt nach Anhörung der Hochschulen durch Rechtsverordnung insbe-
sondere

1. die Voraussetzungen und das Verfahren für die Verleihung und die Entziehung des Promotions-
rechts nach Satz 1,

 

2. die Betreuung, Beratung und Begutachtung in Promotionsverfahren,

 

3. Maßnahmen zur Qualitätssicherung.

 

(7) Die Hochschulen können Gebühren für die Benutzung ihrer Einrichtungen und für Verwaltungs-
leistungen erheben. Anlässlich der Immatrikulation und jeder Rückmeldung erheben die Hochschulen
Verwaltungsgebühren in Höhe von 50 Euro je Semester für Verwaltungsleistungen, die sie für die Stu-
dierenden im Rahmen der Durchführung des Studiums außerhalb der fachlichen Betreuung erbringen.
Hierzu zählen Verwaltungsleistungen für die Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung und Exma-
trikulation. Außerdem zählen hierzu Verwaltungsleistungen, die im Rahmen der allgemeinen Studi-
enberatung sowie durch die Akademischen Auslandsämter und die Prüfungsämter erbracht werden.
Gebühren nach Satz 2 werden nicht erhoben in Fällen der Beurlaubung vom Studium zur Ableistung
des Wehr- oder Zivildienstes oder eines Freiwilligen- oder Entwicklungsdienstes, für Studierende, die
im Rahmen eines Austauschprogramms an der anderen Hochschule zur Gebührenleistung verpflich-
tet sind, soweit Gegenseitigkeit besteht, für ausländische Studierende, die auf Grund eines zwischen-
staatlichen oder übernationalen Abkommens oder einer Hochschulpartnerschaft immatrikuliert sind
oder werden, soweit Gegenseitigkeit besteht, sowie für ausländische Studierende im Rahmen von För-
derungsprogrammen, die ausschließlich oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln des Bundes oder
der Länder finanziert werden.

(8) Das Kuratorium jeder Hochschule erlässt für die Erhebung von Gebühren nach Absatz 6 Satz 1 ei-
ne Rahmengebührensatzung, in der die Benutzungsarten und die besonderen Aufwendungen, für die
Gebühren erhoben werden sollen, benannt und der Gebührenrahmen für die einzelnen Gebührentat-
bestände festgelegt werden. Das Präsidium legt auf Grund der Rahmengebührensatzung die Gebüh-
rensätze für die einzelnen Benutzungsarten und besonderen Aufwendungen fest und berichtet dar-
über dem Kuratorium.

(9) Die Hochschulen können durch Satzung Entgelte oder Gebühren für die Teilnahme an Weiterbil-
dungsangeboten erheben. Bei der Höhe der Entgelte oder Gebühren ist die wirtschaftliche und soziale
Situation der Betroffenen zu berücksichtigen.

(10) Studiengebühren werden nicht erhoben. Das gilt auch für internationale Studierende.

(11) Durch Satzung ist zu regeln, in welchen Fällen auf die Erhebung von Gebühren oder Entgelten
verzichtet werden kann oder diese gemindert werden können.

§ 2a
Hochschulverträge

(1) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung soll Verträge mit den Hochschulen über die
Grundzüge ihrer weiteren Entwicklung und über die Höhe des Staatszuschusses für ihre Aufgaben,
insbesondere von Forschung, Lehre und Studium, schließen (Hochschulverträge). Hochschulverträge
sind haushaltsrechtliche Verträge öffentlich-rechtlicher Natur mit einer Laufzeit von in der Regel fünf
Jahren. Sie bedürfen der Zustimmung des Abgeordnetenhauses.
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(2) Vor Aufnahme der Verhandlungen beschließt der Akademische Senat der jeweiligen Hochschule ei-
ne Empfehlung für die Vertragsverhandlungen an das jeweilige Präsidium.

§ 2b
Struktur- und Entwicklungspläne

(1) Hochschulstrukturplanung ist eine gemeinsame Aufgabe des Landes Berlin und der Berliner Hoch-
schulen im gesamtgesellschaftlichen Interesse und in der Gesamtverantwortung des Landes. Sie ist
unter den Hochschulen des Landes abzustimmen. Die Bedarfe des Landes Berlin sind zu berücksichti-
gen.

(2) Jede Hochschule erlässt einen Struktur- und Entwicklungsplan, der für die Aufgaben der Hochschu-
le die aktuelle Struktur darstellt und die beabsichtigten Strukturentwicklungen festlegt. Gegenstand
sind insbesondere das Studienangebot sowie fachliche Ziel- und Schwerpunktsetzungen.

(3) Der Struktur- und Entwicklungsplan wird der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung vor-
gelegt.

(4) Der Struktur- und Entwicklungsplan ist regelmäßig fortzuschreiben und bei wesentlichen Änderun-
gen, insbesondere nach Abschluss neuer Hochschulverträge, anzupassen. Im Entwurf sollen die Struk-
tur- und Entwicklungspläne zu Beginn von Hochschulvertragsverhandlungen vorliegen.

§ 2c
Verträge der Hochschulen mit anderen Hochschulen,

dem Studierendenwerk und anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können die Hochschulen mit anderen Hochschulen, Kultur- und Bildungs-
einrichtungen, medizinischen Einrichtungen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, dem Stu-
dierendenwerk Berlin und anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts öffentlich-rechtliche
Verträge schließen.

§ 3
Grundordnung

(1) Jede Hochschule gibt sich nach Maßgabe dieses Gesetzes eine Grundordnung. Die Grundordnung
trifft neben den in diesem Gesetz vorgesehenen Bestimmungen insbesondere Regelungen über

1. die korporativen Rechte und Pflichten der Mitglieder,

 

2. die Verfahren in den Gremien unter Berücksichtigung von Absatz 2,

 

3. die Verfahren zur Sicherung der Transparenz hinsichtlich der Verwendung der vom Land und
von Dritten zur Verfügung gestellten Mittel im Sinne der Aufgaben der Hochschulen.

 

(2) In der Grundordnung treffen die Hochschulen die zu einer wirksamen Einbeziehung und Teilhabe
aller Hochschulgruppen erforderlichen Regelungen. Für Mitglieder direkt gewählter Gremien sind um-
fassende Informationsrechte vorzusehen. Die Hochschulen gewährleisten, dass Sitzungsunterlagen,
Beschlussanträge, Beschlüsse und Protokolle den Mitgliedern eines Gremiums unverzüglich zugeleitet
werden. Soweit Gründe der Vertraulichkeit oder des Datenschutzes nicht entgegenstehen, sind die in
Satz 3 genannten Unterlagen in geeigneter Form hochschulöffentlich zugänglich zu machen.
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(3) Bis zum Inkrafttreten einer Grundordnung gemäß Absatz 1 und 2 kann das Präsidium die erforder-
lichen einstweiligen Regelungen treffen. § 90 findet Anwendung.

(4) Zur Unterstützung der Wahrnehmung der Kontroll- und Informationsrechte aller Mitgliedergrup-
pen in den Gremien ist an jeder Hochschule ein Gremienreferat einzurichten. Gremienreferate sind
mit den zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendigen Personal- und Sachmitteln auszustat-
ten. Im Interesse der Einbeziehung und Teilhabe aller Mitgliedergruppen ist ihre organisatorische Un-
abhängigkeit vom Präsidium und einzelnen Mitgliedergruppen sicherzustellen.

§ 4
Aufgaben der Hochschulen

(1) Die Hochschulen dienen der Pflege und Entwicklung von Wissenschaft und Kunst durch Forschung,
Lehre und Studium und der Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten. Sie wirken dabei an der Erhaltung
des demokratischen und sozialen Rechtsstaates mit und tragen zur Verwirklichung der verfassungs-
rechtlichen Wertentscheidungen bei. Dies soll auch in ihrer inneren Verfasstheit zum Ausdruck kom-
men.

(2) Die Hochschulen nehmen ihre besondere Verantwortung für die Entwicklung von Lösungsansät-
zen für gesellschaftliche Fragestellungen und die Entwicklung der Gesellschaft wahr. Sie setzen sich
im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft auch mit den möglichen Folgen einer
Nutzung ihrer Forschungsergebnisse, insbesondere der Gefahr einer das friedliche Zusammenleben
der Menschen bedrohenden Verwendung, auseinander.

(3) Die Hochschulen tragen mit ihrer Forschung und Lehre zum Erhalt und zur Verbesserung der Le-
bens- und Umweltbedingungen bei und berücksichtigen dabei insbesondere sozial-ökologische Frage-
stellungen, den Tierschutz und die Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung. Hierzu geben sich die
Hochschulen ein Nachhaltigkeitskonzept.

(4) Die Hochschulen bilden in ihrer Gesamtheit zusammen mit den außeruniversitären Forschungsein-
richtungen die wissenschaftliche Infrastruktur des Landes Berlin; sie haben die Aufgabe, zu einer best-
möglichen wissenschaftlichen Infrastruktur im Land Berlin beizutragen. Kooperationen zwischen den
Hochschulen und zwischen Hochschulen und insbesondere Kultur- und Bildungseinrichtungen, medi-
zinischen Einrichtungen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen oder dem Studierendenwerk
liegen im besonderen öffentlichen Interesse. Sie sollen auf der Grundlage von öffentlich-rechtlichen
Verträgen durchgeführt werden. Dabei ist im Regelfall von einer hoheitlichen Aufgabenwahrnehmung
auszugehen, wenn Hochschulen und sonstige Forschungseinrichtungen sowie Kultur- und Bildungsein-
richtungen mit überwiegend staatlicher Finanzierung im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenstellung
kooperieren oder wenn die Finanzierung der Zusammenarbeit überwiegend auf der Grundlage öffent-
licher Zuschuss- oder Zuwendungsmittel erfolgt.

(5) Die Hochschulen fördern den Wissens- und Technologietransfer zwischen ihren Einrichtungen und
allen Bereichen der Gesellschaft. Sie wirken darauf hin, dass die gewonnenen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse im Interesse der Gesellschaft weiterentwickelt und genutzt werden können. Die Hochschu-
len fördern den Wissens- und Technologietransfer insbesondere, indem sie Ergebnisse öffentlich fi-
nanzierter Forschung und Ergebnisse, die unter Nutzung öffentlich finanzierter Ressourcen entstan-
den sind, grundsätzlich allgemein zugänglich machen, sofern dem nicht berechtigte Interessen Dritter
entgegenstehen.
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(6) Die Hochschulen fördern ihr Personal im Rahmen ihrer Personalentwicklungskonzepte und wirken
dabei strukturellen Benachteiligungen entgegen.

(7) Die Freie Universität Berlin und die Humboldt-Universität zu Berlin erfüllen in den medizinischen
Bereichen auch Aufgaben der Krankenversorgung. Die Universität der Künste Berlin erfüllt als künst-
lerische und wissenschaftliche Hochschule ihre Aufgaben auch durch künstlerische Entwicklungsvor-
haben und öffentliche Darstellung sowie durch Lehre und Forschung im Grenzbereich von Kunst und
Wissenschaft. Die Universitäten fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs, die Universität der Küns-
te Berlin und die übrigen künstlerischen Hochschulen insbesondere den künstlerischen sowie die Uni-
versität der Künste Berlin auch den künstlerisch wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Hochschulen für
angewandte Wissenschaften erfüllen ihre Aufgaben insbesondere durch anwendungsbezogene Leh-
re und durch entsprechende Forschung. Das Land soll im Zusammenwirken mit den Hochschulen für
angewandte Wissenschaften durch entsprechende Maßnahmen die Forschungsmöglichkeiten der Mit-
glieder der Hochschulen für angewandte Wissenschaften ausbauen und Möglichkeiten zur Förderung
eines wissenschaftlichen Nachwuchses für diesen Hochschulbereich schrittweise weiterentwickeln.

(8) Die Hochschulen dienen dem weiterbildenden Studium und beteiligen sich an Veranstaltungen der
Weiterbildung. Sie fördern die Weiterbildung ihres Personals und die allgemeine Erwachsenenbildung.

(9) Die Hochschulen fördern die sozialen Belange der Studierenden und den Hochschulsport.

(10) Die Hochschulen haben die Aufgabe der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
und der Förderung von Vielfalt nach Maßgabe der §§ 5b und 5c sowie der §§ 59 und 59a.

(11) Die Hochschulen fördern die internationale, insbesondere die europäische Zusammenarbeit im
Hochschulbereich und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen.

(12) Andere als die in diesem Gesetz genannten Aufgaben dürfen den Hochschulen durch Rechtsver-
ordnung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung übertragen werden, wenn sie mit den
Aufgaben der Hochschulen zusammenhängen.

(13) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können die Hochschulen Dritte gegen Entgelt in Anspruch nehmen,
mit Zustimmung des für Hochschulen zuständigen Mitglieds des Senats von Berlin sich an Unterneh-
men beteiligen und Unternehmen gründen, sofern nicht Kernaufgaben in Forschung und Lehre unmit-
telbar betroffen sind; eine Personenidentität zwischen einem Beauftragten für den Haushalt, Mitglie-
dern des Präsidiums oder Dekanen oder Dekaninnen, Prodekanen oder Prodekaninnen und der Ge-
schäftsführung des Unternehmens ist ausgeschlossen. Die Haftung der Hochschulen ist in diesen Fäl-
len auf die Einlage oder den Wert des Geschäftsanteils zu beschränken; die Gewährträgerhaftung des
Landes (§ 87 Absatz 4) ist ausgeschlossen. Das Prüfungsrecht des Rechnungshofs gemäß § 104 Ab-
satz 1 Nummer 3 der Landeshaushaltsordnung ist sicherzustellen. Bei Privatisierungen ist die Perso-
nalvertretung zu beteiligen.

§ 5
Freiheit der Wissenschaft und Kunst

(1) Die zuständigen staatlichen Stellen und die Hochschulen haben die freie Entfaltung und Vielfalt
der Wissenschaften und der Künste an den Hochschulen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass
die durch Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes verbürgten Grundrechte wahrgenommen wer-
den können.
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(2) Die Freiheit der Forschung umfasst insbesondere die Fragestellung, die Grundsätze der Metho-
dik sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses und seine Verbreitung. Entscheidungen der zu-
ständigen Hochschulorgane in Fragen der Forschung sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Orga-
nisation des Forschungsbetriebes, die Förderung und Abstimmung von Forschungsvorhaben oder die
Bildung von Forschungsschwerpunkten beziehen; sie dürfen die Freiheit der Forschung im Sinne von
Satz 1 nicht beeinträchtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten für künstlerische Entwicklungsvorhaben und für
die Kunstausübung entsprechend.

(3) Die Freiheit der Lehre umfasst, unbeschadet des Artikels 5 Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes, im
Rahmen der zu erfüllenden Lehraufgaben insbesondere die Abhaltung von Lehrveranstaltungen und
deren inhaltliche und methodische Gestaltung sowie das Recht auf Äußerung von wissenschaftlichen
und künstlerischen Lehrmeinungen. Entscheidungen der zuständigen Hochschulorgane in Fragen der
Lehre sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisation des Lehrbetriebes oder auf die Aufstel-
lung und Einhaltung von Studien- und Prüfungsordnungen beziehen; sie dürfen die Freiheit der Lehre
im Sinne von Satz 1 nicht beeinträchtigen.

(4) Die Freiheit des Studiums umfasst nach Maßgabe der Bestimmungen des Dritten Abschnitts und
unbeschadet der Studien- und Prüfungsordnungen, insbesondere die freie Wahl von Lehrveranstaltun-
gen, das Recht, innerhalb eines Studiengangs Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bestimmen sowie
die Erarbeitung und Äußerung wissenschaftlicher und künstlerischer Meinungen. Entscheidungen der
zuständigen Hochschulorgane in Fragen des Studiums sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Orga-
nisation oder ordnungsgemäße Durchführung des Lehr- und Studienbetriebes oder auf die Gewährleis-
tung eines ordnungsgemäßen Studiums beziehen.

(5) Die Freiheit der Forschung, der Lehre und des Studiums entbindet nicht von der Pflicht zur Beach-
tung der Rechte anderer und der Regelungen, die das Zusammenleben in der Hochschule ordnen.

§ 5a
Qualitätssicherung, Evaluierung und Standards guter wissenschaftlicher Praxis

(1) Die Hochschulen stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass ihre Arbeit insbesondere in For-
schung und Lehre und bei der Durchführung von Prüfungen den jeweiligen fachlich anerkannten Qua-
litätsstandards entspricht. Die Mitglieder der Hochschulen sind zur Mitwirkung an Evaluationsverfah-
ren, insbesondere durch Erteilung der erforderlichen Auskünfte, verpflichtet.

(2) Jede Hochschule verabschiedet Grundsätze wissenschaftlicher Redlichkeit und einer guten wissen-
schaftlichen Praxis und trägt durch geeignete Maßnahmen zu deren Einhaltung bei. Die Hochschule
trifft durch Satzungen Regelungen insbesondere zu folgenden Gegenständen:

1. Regelungen zum Umgang mit und Sanktionen von wissenschaftlichem Fehlverhalten und Täu-
schungsversuchen unter Berücksichtigung des Qualifikationsziels oder der Phase des Studien-
fortschritts;

 

2. Maßgaben zur Bewertung einer Prüfungsleistung als „nicht bestanden“ beim Versuch, das Er-
gebnis einer Prüfung oder Prüfungsleistung durch Täuschung, insbesondere durch Plagiat, oder
durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, Drohung, Vorteilsgewährung oder Bestechung
zu beeinflussen;

 

3. Regelungen zum Verfahren, zu welchen Bedingungen die Teilnahme an Lehrveranstaltungen
ganz oder teilweise zu wiederholen ist;
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4. Regelungen, welche Fälle als so schwerwiegend gewertet werden können, dass das endgül-
tige Nichtbestehen der gesamten Prüfung festgestellt wird; weitere Prüfungen zur Erlangung
des angestrebten Abschlusses sind in solchen Fällen an einer Hochschule im Land Berlin ausge-
schlossen;

 

5. Maßgaben zur Bewertung einer Prüfungsleistung als „nicht bestanden“ und Ausschluss von der
Fortsetzung der Prüfungsleistung in Fällen einer Störung des ordnungsgemäßen Ablaufs einer
Prüfung; in der Regel ist eine vorherige Verwarnung vorzusehen.

 

Den betroffenen Habilitierenden, Promovierenden und weiteren Prüfungskandidaten und Prüfungskan-
didatinnen ist die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist ein-
zuräumen. Sollten die Verfahren eine mündliche Anhörung zusätzlich vorsehen, ist den Betroffenen
die Begleitung durch eine Vertrauensperson erlaubt.

(3) Die Hochschulen richten eine gemeinsame Ombudsstelle für gute wissenschaftliche Praxis ein, die
die folgenden Aufgaben hat:

1. Entwicklung von den jeweiligen fachlich anerkannten wissenschaftlichen Qualitätsstandards
entsprechenden hochschulübergreifenden Empfehlungen zu einer guten wissenschaftlichen
Praxis,

 

2. Durchführung von Evaluierungen anhand der Empfehlungen nach Nummer 1 auf den Antrag ei-
ner Hochschule,

 

3. Prüfung von Einzelfällen auf Antrag einer Hochschule.

 

§ 5b
Hochschule der Vielfalt

(1) Die Hochschulen wirken bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf die Gleichstellung aller Menschen und
eine diskriminierungsfreie Bildung hin; sie fördern eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen und
tragen zum Abbau bestehender Hindernisse bei. Die Hochschulen wirken darauf hin, dass alle Mitglie-
der der Hochschule die ihrer Qualifikation entsprechend gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben
und sich diskriminierungsfrei entfalten können.

(2) Die Hochschulen sind verpflichtet, Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der
ethnischen Herkunft, einer rassistischen oder antisemitischen Zuschreibung, der Religion und Weltan-
schauung, einer Behinderung, einer chronischen Erkrankung, des Lebensalters, der Sprache, der se-
xuellen und geschlechtlichen Identität sowie der sozialen Herkunft und des sozialen Status zu verhin-
dern und bestehende Diskriminierungen zu beseitigen. Zu diesem Zweck entwickelt jede Hochschule
ein Konzept für Antidiskriminierung und Diversität. Dazu gehört auch die Analyse von Benachteiligun-
gen, die Ermittlung ihrer Ursachen und die Umsetzung von Maßnahmen zum Abbau von individuellen
und strukturellen Barrieren. Zum Abbau bestehender Nachteile können positive Maßnahmen getroffen
werden, soweit sie verfassungsrechtlich oder einfachgesetzlich zulässig sind.

(3) Jede Hochschule richtet für die Anliegen der diskriminierungsfreien Hochschule eine Beratungs-
und Beschwerdestelle ein, die die Organe der Hochschule insbesondere bei der Entwicklung von Stu-
diengängen und Fragen der Studierbarkeit sowie in Berufungsverfahren berät und bei Fragen im Ein-
zelfall zur Verfügung steht. Informationen über persönliche und sachliche Verhältnisse von Betroffe-
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nen dürfen nicht ohne deren Einverständnis an Dritte weitergegeben oder sonst verwertet werden.
Näheres regelt die Hochschule durch Satzung.

(4) Die Hochschulen regen durch ihre Öffentlichkeitsarbeit insbesondere in an der jeweiligen Hoch-
schule unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen die Aufnahme eines Studiums an. Sie beraten und
unterstützen bei der Entscheidung über die Aufnahme eines Studiums und die Wahl des Studienfa-
ches sowie im Hinblick auf bestehende Berufsperspektiven. Sie berücksichtigen die besonderen Be-
dürfnisse internationaler Studierender und Studierender mit Migrationsgeschichte. Sie bauen beste-
hende Nachteile für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche, nicht binäre und Menschen mit dem
Geschlechtseintrag „divers“ oder „ohne Angabe“ ab. Sie unterstützen Studierende mit Familienpflich-
ten. Die Hochschulen betreiben außerdem Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von Personal mit hete-
rogenen Hintergründen. Näheres regelt das Personalentwicklungskonzept.

(5) Die Hochschulen berücksichtigen die besonderen Bedarfe von Studierenden und von Studienbe-
werbern und Studienbewerberinnen mit Behinderungen gemäß § 3 des Behindertengleichstellungsge-
setzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1468), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 2. Juni 2021
(BGBl. I S. 1387) geändert worden ist, oder chronischen Erkrankungen und treffen in allen Bereichen
die erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Inklusion. Insbesondere arbeiten sie darauf hin, dass die Ange-
bote der Hochschule barrierefrei auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Über den Fortschritt bei der
Herstellung von Barrierefreiheit berichten sie regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre. Für die
Durchführung des Studiums und der Prüfungen sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die unter Wah-
rung der Gleichwertigkeit einen Nachteilsausgleich gewährleisten.

(6) Die Hochschulen berücksichtigen die Bedarfe von Menschen mit unterschiedlichen geschlechtli-
chen Identitäten. Dies betrifft insbesondere die mündliche und schriftliche Ansprache in für den hoch-
schulinternen Verkehr bestimmten Unterlagen und Bescheinigungen, die auf Antrag mit den selbstge-
wählten Vornamen und Angaben zur Geschlechtszugehörigkeit ausgestellt werden; eine zweifelsfreie
Zuordnung von Studien- und Prüfungsleistungen zu einer Person ist dabei sicherzustellen. Auf die Be-
seitigung von bestehenden und auf die Vorbeugung möglicher Diskriminierungen wird hingewirkt. Nä-
heres wird durch Satzung geregelt.

(7) Die Hochschulen fördern diskriminierungskritische Lehre und Forschung. Sie unterstützen das Per-
sonal mit Lehraufgaben dabei, ein diskriminierungssensibles und gleichberechtigtes Lehr- und Lern-
umfeld zu schaffen.

(8) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der Gleichbehandlung wird durch
dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem Schutz be-
stimmter Personengruppen dienen.

§ 5c
Chancengleichheit der Geschlechter

(1) Jede Hochschule erlässt eine Satzung, in der sie für ihren Bereich zur Verwirklichung der verfas-
sungsrechtlich gebotenen Gleichstellung von Frauen und Männern und der Chancengleichheit der Ge-
schlechter in personeller, materieller, finanzieller und inhaltlicher Hinsicht insbesondere Regelungen
zu folgenden Bereichen trifft:

1. Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie;

 

2. Berufungsverfahren;
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3. Förderung der Frauen- und Geschlechterforschung;

 

4. inhaltliche und organisatorische Gestaltung der Aus-, Fort- und Weiterbildung des wissenschaft-
lichen Personals und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Technik, Service und Verwaltung;

 

5. Besetzung von Gremien und Kommissionen;

 

6. Schutz vor sexuellen Belästigungen, sexualisierter Diskriminierung und Gewalt sowie Stalking.

 

(2) Gleichstellungsziele und -maßnahmen der Hochschule werden in Gleichstellungskonzepten festge-
halten. Die Konzepte werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

(3) Die Hochschulen wirken darauf hin, dass Frauen und Männer, in der Hochschule die ihrer Qualifika-
tion entsprechend gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben und die für Frauen bestehenden struk-
turellen und sonstigen Nachteile aktiv beseitigt werden. Dazu gehört vor allem die Analyse von Unter-
repräsentanzen von Frauen, die Ermittlung ihrer Ursachen und die Umsetzung von Maßnahmen zum
Abbau von individuellen und strukturellen Barrieren. Dazu implementieren die Hochschulen diskrimi-
nierungsfreie Verfahren. Zum Abbau bestehender Nachteile können positive Maßnahmen getroffen
werden, soweit sie verfassungsrechtlich oder einfachgesetzlich zulässig sind. Die Erfüllung dieser Ver-
pflichtungen ist besondere Aufgabe der Beschäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen.

§ 6
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten über Mitglieder der Hochschule, Bewerber und
Bewerberinnen für Studiengänge, Prüfungskandidaten und Prüfungskandidatinnen sowie Dritte verar-
beiten, soweit dies zur Erfüllung der nach diesem Gesetz oder dem Studierendenwerksgesetz oblie-
genden Aufgaben erforderlich ist. Hierzu zählt insbesondere die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten

1. zum Zugang zum Studium, zur Durchführung des Studiums, zur Prüfung und zur Promotion,

 

1a. zur Bearbeitung der nach § 10 Absatz 6 Nummer 1a vorzulegenden Dokumente,

 

2. zur Organisation von Forschung und Studium,

 

3. für statistische Zwecke der Hochschulen oder des Landes,

 

4. zur Evaluation von Forschung und Studium,

 

5. zur Feststellung der Eignung und Leistung von Mitgliedern der Hochschulen durch Organe, Gre-
mien oder Kommissionen der Hochschule,

 

6. zur Benutzung von Einrichtungen der Hochschulen,

 

7. zur Durchführung von Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung,

 

8. zum Einsatz von Steuerungsinstrumenten, insbesondere Zielvereinbarungen, Leistungsbewer-
tungen und Mittelvergabesystemen,
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9. zur Evaluierung der Umsetzung des Gleichstellungsauftrages,

 

10. zur Durchführung von Akkreditierungsverfahren,

 

11. zur Erhebung der Beiträge nach § 6 Absatz 5 des Studierendenwerksgesetzes durch die Hoch-
schulen und

 

12. zur Durchführung aller sonstigen in diesem Gesetz genannten Aufgaben, deren Erfüllung den
Hochschulen aufgegeben wird.

 

(2) Die Studierendenschaften dürfen personenbezogene Daten ihrer Mitglieder verarbeiten, soweit
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den §§ 18 und 18a erforderlich ist.

(3) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung darf personenbezogene Daten von

1. Personen, die Anfragen zu ihren akademischen Abschlüssen stellen, sowie Inhabern und Inha-
berinnen ausländischer akademischer Grade im Sinne des § 34a und ausländischer Professo-
ren- und Professorinnentitel,

 

2. Personen und Berechtigten die Anfragen und Anträge im Sinne des Artikels 37 Absatz 1 des Ei-
nigungsvertrages gestellt haben,

 

3. Personen, die einen Antrag auf Ausstellung einer Urkunde nach § 131 Absatz 3 gestellt haben,

 

verarbeiten, soweit dies zur Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist.

(4) Die Nutzung der nach den Absätzen 1, 2 und 3 verarbeiteten personenbezogenen Daten ist zuläs-
sig, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der datenverarbeitenden Stelle erforderlich ist.

(5) Die nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 erhobenen Daten dürfen nur zu dem Zweck genutzt werden,
zu dem sie erhoben worden sind.

§ 6a
Übermittlung und Löschung personenbezogener Daten

(1) Personenbezogene Daten dürfen innerhalb der Hochschulen übermittelt werden, wenn dies zur Er-
füllung der Aufgaben der übermittelnden oder der empfangenden Stelle erforderlich ist. Sie dürfen an
andere Hochschulen, einschließlich staatlich anerkannter privater Hochschulen, und an die Kooperati-
onsplattform übermittelt werden, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies zulässt,

 

2. die Übermittlung zu demselben Zweck erfolgt, zu dem die Daten erhoben worden sind, und die
Übermittlung zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden oder der empfangenden Stelle er-
forderlich ist, oder

 

3. die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hat oder
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4. die Voraussetzungen des § 15 Absatz 1 des Berliner Datenschutzgesetzes vom 13. Juni 2018
(GVBl. S. 418), das durch Artikel 13 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung vorliegen.

 

(2) Finden Teile des Studiums, Prüfungsteile oder Prüfungen der Hochschulen Berücksichtigung bei
Entscheidungen oder Feststellungen staatlicher Prüfungsämter, so übermitteln die zuständigen Stel-
len der Hochschulen und die staatlichen Prüfungsämter die jeweils erforderlichen Daten. Die Prüfungs-
ämter der Hochschulen und die staatlichen Prüfungsämter übermitteln auf Verlangen den zuständigen
Stellen die erforderlichen personenbezogenen Daten über die den Hochschulen angehörenden Prüfer
und Prüferinnen, um die Prüfungsbelastung von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen ermitteln
zu können.

(3) Die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur an die
Stellen in den jeweiligen Hochschulen übermittelt werden, die dienst- oder arbeitsrechtliche Entschei-
dungen oder sonstige Leistungs- oder Eignungsfeststellungen zu treffen oder vorzubereiten haben, für
die die Kenntnis der Daten erforderlich ist. Sie dürfen zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben an die für
Hochschulen zuständige Senatsverwaltung übermittelt werden. An andere öffentliche Stellen dürfen
sie übermittelt werden, wenn dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist und keine schutzwürdigen
Interessen der betroffenen Person überwiegen. Es sind hierbei die Regelungen des § 18 des Berliner
Datenschutzgesetzes zu beachten.

(4) Personenbezogene Daten dürfen an andere öffentliche Stellen sowie an Behörden im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes übermittelt werden, wenn

1. die Übermittlung zu demselben Zweck erfolgt, zu dem die personenbezogenen Daten erho-
ben worden sind und die Übermittlung zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden oder der
empfangenden Stelle erforderlich ist,

 

2. eine besondere Rechtsvorschrift dies zulässt,

 

3. die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hat oder

 

4. die Voraussetzungen des § 15 Absatz 1 des Berliner Datenschutzgesetzes vorliegen.

 

(5) Personenbezogene Daten dürfen an nicht-öffentliche Stelle übermittelt werden, wenn

1. dies zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden Stelle nach diesem Gesetz erforderlich ist,

 

2. die Voraussetzungen des § 15 Absatz 1 des Berliner Datenschutzgesetzess vorliegen,

 

3. die Stelle, an welche die personenbezogenen Daten übermittelt werden, ein berechtigtes Inter-
esse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und die betroffene Person
kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat oder

 

4. es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist

 

und die Stelle sich gegenüber der übermittelnden öffentlichen Stelle verpflichtet hat, die personenbe-
zogenen Daten nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt werden.
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(6) Die Studierendenschaften dürfen personenbezogene Daten der Studierenden ihrer Hochschulen
an die für die Immatrikulation zuständigen Stellen der Hochschulen übermitteln, soweit dies für die
Durchführung der Immatrikulation oder der Rückmeldung erforderlich ist. Die für die Immatrikulation
zuständigen Stellen der Hochschulen dürfen personenbezogene Daten von Studierenden an die Stu-
dierendenschaften übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft nach
den §§ 18 und 18a erforderlich ist.

(7) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung darf die nach § 6 Absatz 4 erhobenen Daten an
andere Behörden übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden oder der
empfangenden Stelle erforderlich ist oder die Übermittlung im überwiegenden öffentlichen Interesse
liegt.

(8) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der da-
tenverarbeitenden Stelle nicht mehr erforderlich ist.

(9) Die Übermittlung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten zur Wahrnehmung von ge-
setzlich zugewiesenen Aufsichts- und Kontrollbefugnissen ist zulässig.

§ 6b
Satzungs- und Richtlinienkompetenz der Hochschu-
len, Anwendung des Berliner Datenschutzgesetzes

(1) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu den in § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 3 sowie Absatz 3
genannten Zwecken zu regeln. In der Rechtsverordnung sind insbesondere die Art der zu verarbeiten-
den Daten und die Löschungsfristen zu regeln.

(2) Die Hochschulen regeln die Verarbeitung personenbezogener Daten zu den in § 6 Absatz 1 Satz 2
Nummer 1a bis 11 genannten Zwecken in Satzungen, soweit sie zum Erlass von Satzungen befugt
sind, im Übrigen durch Richtlinien. Sie regeln insbesondere die Art der zu verarbeitenden Daten, die
Zwecke im Sinne von § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1a bis 11, denen diese Daten jeweils dienen, und
die Löschungsfristen. Der oder die behördliche Datenschutzbeauftragte ist vor Erlass der Satzung
oder Richtlinie zu hören.

(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt neben der unmittelbar geltenden Verordnung
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314
vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung, im Übrigen das
Berliner Datenschutzgesetz, soweit Sachverhalte betroffen sind, die in diesem Gesetz nicht oder nicht
abschließend geregelt sind.

§ 6c
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

Bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 sind angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung
der Interessen der betroffenen Person nach Maßgabe des § 14 Absatz 3 des Berliner Datenschutzge-
setzes vorzusehen.

§ 7

- Seite 25 von 116 -



(weggefallen)

§ 7a
Innovationsklausel

Die Hochschulen können entsprechend ihrer Aufgaben und Profile mit Zustimmung der für Hochschu-
len zuständigen Senatsverwaltung in ihren Grundordnungen von den §§ 51 bis 58, 60 bis 65, 69 bis 75
und 83 bis 85 abweichende Regelungen treffen, soweit diese der Verbesserung der Beteiligungsstruk-
turen, der Organisation, der Entscheidungsfindung oder der Wirtschaftlichkeit dienen. Der Antrag der
Hochschule erfordert die Zustimmung des Akademischen Senats und die Zustimmung des Kuratori-
ums. Unzulässig sind Abweichungen, die darauf abzielen, die den Hochschulmitgliedern nach diesem
Gesetz eingeräumten Mitwirkungsrechte einzuschränken.

§ 8
Qualitätssicherung im Studium und Akkreditierung

(1) Wesentlicher Bestandteil des hochschulinternen Qualitätssicherungssystems ist die regelmäßige
Durchführung von Evaluationen, insbesondere im Bereich der Lehre. Die Studierenden und die Absol-
venten und Absolventinnen sind bei der Evaluation der Lehre zu beteiligen.

(2) Studiengänge sind in bestimmten Abständen in qualitativer Hinsicht zu bewerten. Bewertungs-
maßstab sind die in diesem Gesetz, insbesondere in § 22 genannten Grundsätze sowie die jeweiligen
fachlich anerkannten Qualitätsstandards. Das Verfahren und der Bewertungsmaßstab für die Akkredi-
tierung von Bachelor- und Master-Studiengängen richten sich nach dem Studienakkreditierungsstaats-
vertrag vom 1. bis 20. Juni 2017 (GVBl. S. 543) und der Studienakkreditierungsverordnung Berlin vom
16. September 2019 (GVBl. S. 618) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Die Hochschulen sind verpflichtet, der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung die Ergeb-
nisse der Bewertungen und Akkreditierungen nach Absatz 2 unverzüglich vorzulegen. Die für Hoch-
schulen zuständige Senatsverwaltung kann auf der Grundlage des Akkreditierungsergebnisses die Zu-
stimmung zur Einrichtung von Studiengängen widerrufen, zur Umsetzung des Akkreditierungsergeb-
nisses mit Auflagen versehen oder zu diesem Zweck die Verlängerung der Zustimmung mit Auflagen
versehen.

(4) Die Ergebnisse der Lehrevaluation und der Akkreditierungen müssen in geeigneter Weise hoch-
schulintern veröffentlicht werden; sie sind insbesondere dem Präsidium, den Dekanen oder Dekanin-
nen, Prodekanen oder Prodekaninnen, dem Qualitätsmanagement und den mit der Lehre betrauten
Gremien zur Verfügung zu stellen.

Zweiter Abschnitt
Studierende

§ 9
Rechte und Pflichten der Studierenden

(1) Studierende haben das Recht, die Einrichtungen der Hochschule nach den hierfür geltenden Vor-
schriften zu benutzen.

(2) Jedem und jeder Studierenden sowie jedem Studienbewerber und jeder Studienbewerberin mit Be-
hinderungen gemäß § 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1468),
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1387) geändert worden ist, oder
chronischer Erkrankung soll die erforderliche Hilfe zur Inklusion nach § 5b Absatz 5 zur Verfügung ge-
stellt werden.
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(3) Jeder und jede Studierende ist verpflichtet, das Studium an den Studien- und Prüfungsordnungen
zu orientieren. Zur Fortsetzung des Studiums nach Ablauf eines Semesters hat er oder sie sich fristge-
mäß zurückzumelden und die fälligen Gebühren und Beiträge zu entrichten.

(4) Minderjährige Studierende sowie Studienbewerber und Studienbewerberinnen sind in allen das
Studium an der jeweiligen Hochschule betreffenden Angelegenheiten selbständig handlungsfähig, so-
weit sie das 16. Lebensjahr vollendet haben.

§ 10
Allgemeine Studienberechtigung

(1) Jeder und jede Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes ist berechtigt, an einer Hoch-
schule des Landes Berlin zu studieren, wenn er oder sie die für das Studium nach den staatlichen
Vorschriften erforderliche Qualifikation nachweist. Rechtsvorschriften, nach denen andere Personen
Deutschen gleichgestellt sind, bleiben unberührt.

(2) Die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen für die Hochschulen richten sich nach den Bestimmun-
gen des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes
vom 5. Juli 2021 (GVBl. S. 842) geändert worden ist. Die Zulassung in zulassungsbeschränkten Stu-
diengängen richtet sich nach dem Berliner Hochschulzulassungsgesetz vom 9. Oktober 2019 (GVBl.
S. 695), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1039) geändert
worden ist.

(3) Eine der allgemeinen Hochschulreife entsprechende Hochschulzugangsberechtigung wird auch
durch einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss erworben.

(4) Die Zugangsvoraussetzungen für die Studiengänge an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Ber-
lin, der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin und der Weißensee Kunsthochschule Ber-
lin sowie für die künstlerischen Studiengänge an der Universität der Künste Berlin regelt die für Hoch-
schulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hochschulen durch Rechtsverordnung. Hier-
bei kann, allein oder in Verbindung mit einer Hochschulzugangsberechtigung,

1. eine künstlerische Begabung oder

 

2. eine besondere künstlerische Begabung

 

als Zugangsvoraussetzung gefordert werden. Ferner ist das Verfahren zur Feststellung der künstleri-
schen oder der besonderen künstlerischen Begabung zu bestimmen.

(5) Die Hochschulen regeln in der Zugangssatzung, in welchen Studiengängen über die Hochschulzu-
gangsberechtigung hinaus zusätzliche Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen gefordert werden
und wie diese nachzuweisen sind. Zugangsvoraussetzung für Masterstudiengänge ist der berufsqua-
lifizierende Abschluss eines Hochschulstudiums, bei weiterbildenden Masterstudiengängen zusätzlich
eine daran anschließende qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem
Jahr; darüber hinausgehende Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen dürfen nur gefordert wer-
den, wenn sie wegen spezieller fachlicher Anforderungen des jeweiligen Masterstudiengangs nach-
weislich erforderlich sind. Die Bestätigung der Satzung erstreckt sich neben der Rechtmäßigkeit auch
auf die Zweckmäßigkeit.
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(5a) Die Zulassung zu einem Masterstudiengang kann auch beantragt werden, wenn ein erster berufs-
qualifizierender Hochschulabschluss vorliegt, aber noch nicht nachgewiesen werden kann, oder we-
gen Fehlens einzelner Prüfungsleistungen noch nicht vorliegt und auf Grund des bisherigen Studien-
verlaufs, insbesondere der bisherigen Prüfungsleistungen zu erwarten ist, dass dieser Abschluss vor
Beginn des Masterstudienganges erlangt wird und die Maßgaben, die auf Grund des Absatzes 5 Vor-
aussetzung für den Zugang zu dem Masterstudiengang sind, ebenso rechtzeitig erfüllt sind. Soweit
nach den Regelungen des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes ein Auswahlverfahren durchzuführen
ist, in das das Ergebnis des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses einbezogen ist, neh-
men Bewerber und Bewerberinnen nach Satz 1 am Auswahlverfahren mit einer Durchschnittsnote teil,
die auf Grund der bisherigen Prüfungsleistungen ermittelt wird. Das Ergebnis des ersten berufsqua-
lifizierenden Hochschulabschlusses bleibt insoweit unbeachtet. Eine Zulassung ist im Falle einer Be-
werbung nach Satz 1 unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass der erste berufsqualifizierende Hoch-
schulabschluss und die mit ihm zusammenhängenden Voraussetzungen des Absatzes 5 in der Regel
zum Ende des ersten Fachsemesters nachgewiesen werden. Wird der Nachweis nicht fristgerecht ge-
führt, erlischt die Zulassung. Das Nähere regeln die Hochschulen durch Satzung.

(5b) Für duale Studiengänge kann die Hochschule durch Zugangssatzung bestimmen, dass neben der
Hochschulzugangsberechtigung der Nachweis des Bestehens eines auf die Ermöglichung des dualen
Studiums gerichteten Vertrages des oder der Studierenden mit einem Praxispartner der Hochschule
erforderlich ist. Das Nähere regeln die Hochschulen durch Satzung.

(6) Durch Satzung sind weiter zu regeln

1. Immatrikulation, Exmatrikulation und Rückmeldung,

 

1a. die Einzelheiten des Verfahrens zur Vorlage eines gültigen Personalausweises oder einer aktu-
ellen Meldebescheinigung im Rückmeldeverfahren. Auf dem Personalausweis soll eine Anschrift
im Einzugsgebiet der Hochschule im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 2 des Berliner Hochschulzu-
lassungsgesetzes eingetragen sein; die Meldebescheinigung soll eine alleinige Wohnung oder
eine Hauptwohnung im Einzugsgebiet der Hochschule ausweisen. Andernfalls sind die Studie-
renden darauf hinzuweisen, dass Verstöße gegen die Meldepflicht nach dem Bundesmeldege-
setz bußgeldbewehrt sind. Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Studierende in Nebenhörerschaft oder
in Promotionsstudiengängen. Soweit Personalausweis oder Meldebescheinigung einmal beige-
bracht wurden, sollen sie in weiteren Rückmeldeverfahren nicht erneut verlangt werden,

 

2. Teilnahme an den Lehrveranstaltungen,

 

3. Wechsel des Studiengangs,

 

4. Rechte der Studierenden im Fernstudium und im Teilzeitstudium,

 

5. Gasthörerschaft und Nebenhörerschaft,

 

6. Beurlaubung,

 

7. Grundsätze für die Anrechnung von Studienzeiten und Studienleistungen an anderen Hoch-
schulen,
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8. Zugangsvoraussetzungen für Ausländer und Ausländerinnen, die eine im Land Berlin anerkann-
te Studienbefähigung besitzen; zu den Voraussetzungen gehört auch der Nachweis ausreichen-
der Kenntnisse der deutschen Sprache,

 

9. das Erfordernis einer Zertifizierung von ausländischen Nachweisen für den Hochschulzugang,

 

10. Möglichkeiten für vorläufige Studienberechtigungen für Geflüchtete, denen auf Grund der Si-
tuation im Herkunftsstaat ein fristgerechter Nachweis der Zugangsvoraussetzungen nicht mög-
lich ist, und alternative Nachweismöglichkeiten, wenn die vorgesehenen Nachweise dauerhaft
nicht erbracht werden können,

 

11. die auf der Grundlage einer Eignungsprüfung festzustellenden Anforderungen für den Zugang
beruflich qualifizierter Bewerber und Bewerberinnen nach § 11 ohne einen ersten berufsqualifi-
zierenden Hochschulabschluss zum Masterstudium in geeigneten weiterbildenden oder künst-
lerischen Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von vier Semestern; an der Eignungsprü-
fung darf frühestens teilgenommen werden, wenn der Bewerber oder die Bewerberin seit dem
Erwerb der beruflichen Qualifikation nach § 11 mindestens fünf Jahre in für das Masterstudium
einschlägigen Berufsfeldern tätig war; in der Satzung ist auch das Prüfungsverfahren zu regeln;
Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend.

 

§ 11
Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte

(1) Wer

1. eine Aufstiegsfortbildung nach den Bestimmungen der Handwerksordnung, des Berufsbildungs-
gesetzes oder vergleichbaren bundes- oder landesrechtlichen Regelungen bestanden hat,

 

2. eine Fachschulausbildung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Fachschule im Sinne
des § 34 des Schulgesetzes oder eine vergleichbare Ausbildung in einem anderen Bundesland
abgeschlossen hat,

 

3. eine der unter Nummer 1 genannten Fortbildung vergleichbare Qualifikation für den nautischen
oder technischen Schiffsdienst erworben hat oder

 

4. eine der unter Nummer 1 genannten Fortbildung vergleichbare Qualifikation auf Grund einer
landesrechtlich geregelten Fortbildungs- oder Weiterbildungsmaßnahme, insbesondere nach
dem Gesetz über die Weiterbildung und Fortbildung in den Medizinalfachberufen und in Beru-
fen der Altenpflege vom 3. Juli 1995, das zuletzt durch Gesetz vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 226)
geändert worden ist, für Berufe im Gesundheitswesen oder im sozialpflegerischen oder pädago-
gischen Bereich erworben hat,

 

ist berechtigt, ein grundständiges Studium an einer Hochschule aufzunehmen (allgemeine Hochschul-
zugangsberechtigung).

(2) Wer in einem zum angestrebten Studiengang fachlich ähnlichen Beruf eine durch Bundes- oder
Landesrecht geregelte mindestens zweijährige Berufsausbildung abgeschlossen hat, ist berechtigt,
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ein seiner bisherigen Ausbildung entsprechendes grundständiges Studium an einer Hochschule aufzu-
nehmen (fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung).

(3) Wer über eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung nach Absatz 2 verfügt, ist darüber
hinaus berechtigt, an einer Hochschule in einem frei gewählten grundständigen Studiengang ein Stu-
dium aufzunehmen, wenn er oder sie die Studierfähigkeit in dem Fach in einer Zugangsprüfung nach-
gewiesen hat. Bei der Festlegung der Prüfungsinhalte sind die Vorkenntnisse, die im Rahmen des Be-
suchs einer berufsbildenden Schule erworben werden, in angemessener Weise zu berücksichtigen.
Die Prüfung kann in jedem Bewerbungszeitraum abgelegt und wiederholt werden. Die Hochschulen
bieten hierfür geeignete Informationen und Vorbereitungsmöglichkeiten an.

(4) Wer auf Grund einer beruflichen Qualifikation ein mindestens einjähriges Hochschulstudium in ei-
nem anderen Bundesland erfolgreich absolviert hat, kann unbeschadet des Absatzes 2 das Studium in
einem ähnlichen Studiengang an einer Berliner Hochschule fortsetzen.

(5) Eine Hochschulzugangsberechtigung nach Absatz 1 oder Absatz 2 erhält auch, wer eine berufliche
Ausbildung im Ausland nachweist, die denen der Absätze 1 oder 2 entspricht.

(6) Das Nähere regeln die Hochschulen durch die Zugangssatzung.

§ 12
(weggefallen)

§ 13
Studienkollegs

(1) An den Universitäten bestehen Studienkollegs. Ihnen obliegt die Durchführung von Vorbereitungs-
lehrgängen und Prüfungen für Studienbewerber und Studienbewerberinnen, die nach den Bestimmun-
gen des Schulgesetzes zusätzliche Leistungsnachweise zur Anerkennung ihrer Studienbefähigung zu
erbringen haben. Darüber hinaus sollen sie Angebote entwickeln, um bestehende Nachteile bei aus-
ländischen Studienbewerbern und Studienbewerberinnen im Studium auszugleichen.

(2) Die Studienkollegs unterliegen hinsichtlich der Unterrichts- und Prüfungsangelegenheiten der
Schulaufsicht der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung. Die Lehrkräfte an den Studien-
kollegs dürfen nur mit Zustimmung der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung beschäf-
tigt werden. Sie müssen die Laufbahnbefähigung als Studienrat oder Studienrätin haben; Ausnahmen
hiervon können von der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung zugelassen werden.

(3) Für andere Hochschulen als die Universitäten können durch Entscheidung der für Hochschulen zu-
ständigen Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwal-
tung den Studienkollegs entsprechende Einrichtungen vorgesehen werden.

§ 14
Immatrikulation

(1) Studienbewerber und Studienbewerberinnen sind zu immatrikulieren, wenn sie die Voraussetzun-
gen gemäß §§ 10 bis 13 erfüllen und Versagungsgründe für die Immatrikulation nicht vorliegen. Mit
der Immatrikulation wird der oder die Studierende Mitglied der Hochschule.
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(2) Der oder die Studierende wird für einen Studiengang immatrikuliert. Für einen zweiten zulassungs-
beschränkten Studiengang kann er oder sie nur immatrikuliert werden, wenn dies im Hinblick auf das
Studienziel sinnvoll ist und andere dadurch nicht vom Erststudium ausgeschlossen werden.

(3) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn der Studienbewerber oder die Studienbewerberin

1. in einem zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zugelassen ist,

 

2. in dem gewählten Studiengang vorgeschriebene Leistungsnachweise oder Prüfungen an einer
Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes endgültig nicht bestanden hat,

 

3. die Zahlung von Gebühren und Beiträgen einschließlich der Sozialbeiträge zum Studierenden-
werk, des Beitrags für die Studierendenschaft und, soweit eine entsprechende Vereinbarung
besteht, des Beitrags für ein Semester-Ticket nicht nachweist,

 

4. vom Studium an einer Hochschule im Wege eines Ordnungsverfahrens ausgeschlossen worden
ist, es sei denn, dass die Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung nicht mehr besteht.

 

(4) Bewerber und Bewerberinnen mit ausländischen Vorbildungsnachweisen, die zur Vorbereitung ei-
nes Hochschulstudiums an einem Studienkolleg oder sonstigen Hochschuleinrichtungen studieren, ha-
ben die Rechtsstellung von Studierenden; ein Anspruch auf Zulassung zu einem Studiengang wird da-
durch nicht erworben.

(5) Sind Studierende an mehreren Berliner Hochschulen oder an Berliner und Brandenburger Hoch-
schulen immatrikuliert, so müssen sie erklären, an welcher Hochschule sie ihre Mitgliedschaftsrechte
ausüben. Gebühren und Beiträge einschließlich der Sozialbeiträge zum Studierendenwerk, sind nur an
dieser Hochschule zu entrichten.

§ 15
Exmatrikulation

Die Mitgliedschaft der Studierenden zur Hochschule endet mit der Exmatrikulation. Studierende kön-
nen exmatrikuliert werden, wenn sie

1. sich nicht fristgemäß zurückgemeldet haben oder

 

2. das Studium in einem zulassungsbeschränkten Studiengang trotz schriftlicher Aufforderung
und Androhung der Exmatrikulation nicht unverzüglich aufgenommen haben.

 

Studierende sind zu exmatrikulieren, wenn sie

1. das Studium in keinem Studiengang fortführen dürfen,

 

2. Gebühren und Beiträge, einschließlich der Sozialbeiträge zum Studierendenwerk, des Beitrags
für die Studierendenschaft und, soweit eine entsprechende Vereinbarung besteht, des Beitrags
für ein Semester-Ticket, trotz schriftlicher Mahnung und Androhung der Exmatrikulation nicht
gezahlt haben,
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3. die Abschlussprüfung bestanden oder die in dem gewählten Studiengang vorgeschriebenen
Leistungsnachweise oder eine vorgeschriebene Prüfung endgültig nicht bestanden haben, so-
fern sie nicht innerhalb von zwei Monaten die Notwendigkeit der Immatrikulation für die Errei-
chung eines weiteren Studienziels nachweisen; Entsprechendes gilt für den Fall eines beende-
ten Promotionsvorhabens,

 

4. einen vollziehbaren Bescheid über eine Ordnungsmaßnahme nach § 16 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 5 erhalten haben.

 

§ 16
Ordnungsrecht und Maßnahmen zum Schutz der
Hochschulmitglieder und Hochschulangehörigen

(1) Der oder die Studierende begeht einen Ordnungsverstoß, wenn er oder sie mit Bezug zur Hoch-
schule

1. durch Anwendung von körperlicher Gewalt, durch Aufforderung zur körperlichen Gewalt oder
durch Bedrohung mit körperlicher Gewalt ein Mitglied der Hochschule in der Ausübung seiner
Rechte und Pflichten erheblich beeinträchtigt,

 

2. wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, die zu Lasten eines Mitglieds der Hochschule ge-
schehen ist, rechtskräftig verurteilt worden ist und nach Art der Straftat eine Behinderung des
Studiums oder der sonstigen Tätigkeit dieses Mitglieds droht,

 

3. Einrichtungen der Hochschule zu vorsätzlichen Straftaten nutzt oder zu nutzen versucht, die
der Hochschule erheblichen Schaden zufügt,

 

4. durch sexuelle Belästigung im Sinne des § 4 Absatz 4 des Landesantidiskriminierungsgesetzes
vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 532) in der jeweils geltenden Fassung vorsätzlich die Würde einer
anderen Person verletzt und dadurch ein Mitglied der Hochschule in der Ausübung seiner Rech-
te und Pflichten erheblich beeinträchtigt oder

 

5. bezweckt oder bewirkt, dass
a) ein Mitglied der Hochschule aus in § 2 des Landesantidiskriminierungsgesetzes in der je-

weils geltenden Fassung genannten Gründen in seiner Würde verletzt wird,

 

b) damit zugleich ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigun-
gen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird und

 

c) nach Art dieser Würdeverletzung und dieses geschaffenen Umfelds eine Behinderung
des Studiums oder der sonstigen Tätigkeit dieses Mitglieds droht.

 

 

Den Mitgliedern nach Satz 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 sind Ehrenmitglieder und Angehörige nach § 43
Absatz 5 sowie Personen, die an öffentlichen Veranstaltungen der Hochschule teilnehmen, gleichge-
stellt.
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(2) Gegen Studierende, die einen Ordnungsverstoß nach Absatz 1 begangen haben, können unter
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit Ordnungsmaßnahmen verhängt werden.
Ordnungsmaßnahmen sind:

1. der Ausspruch einer Rüge,

 

2. die Androhung der Exmatrikulation,

 

3. der Ausschluss von der Benutzung von bestimmten Einrichtungen der Hochschule, einschließ-
lich ihrer digitalen Infrastruktur,

 

4. der Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen bis zu einem Semester,

 

5. die Exmatrikulation.

 

Die Ordnungsmaßnahmen nach Satz 2 Nummer 1 bis 4 können nebeneinander verhängt werden.
Exmatrikulationen sind bei allen Ordnungsverstößen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 nur auf
Grundlage einer rechtskräftigen strafrechtlichen Verurteilung zulässig. Die Ordnungsmaßnahmen
nach Satz 2 Nummer 2 und 5 können für einen Ordnungsverstoß nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5
nicht verhängt werden.

(3) Auf das Ordnungsverfahren finden die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren der Berli-
ner Verwaltung vom 21. April 2016 (GVBl. S. 218), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 27.
September 2021 (GVBl. S. 1117) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung ohne die sich
aus dessen § 2 Absatz 2 ergebenden Einschränkungen Anwendung. Über Ordnungsmaßnahmen ist im
förmlichen Verfahren zu entscheiden. Der abschließende Verwaltungsakt ist mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen. Über das Ordnungsverfahren erlässt die Hochschule eine Satzung. Die Sat-
zung ist der zuständigen obersten Landesbehörde vor dem Inkrafttreten anzuzeigen.

(4) Mit der Entscheidung über die Exmatrikulation nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 ist eine erneute
Immatrikulation an derselben Hochschule innerhalb einer Frist von zwei Jahren ausgeschlossen.

(5) Unabhängig von Maßnahmen nach Absatz 2 und 4 kann das Präsidium im Rahmen der ihm nach
§ 52 Absatz 5 Satz 2 zustehenden Befugnisse Maßnahmen gegen Störungen des geordneten Hoch-
schulbetriebs durch Studierende treffen. Betroffene sind anzuhören. Die Maßnahmen sind auf höchs-
tens drei Monate, bei Ordnungsverstößen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 mit schweren ge-
sundheitlichen Folgen für die geschädigte Person auf höchstens neun Monate zu befristen. Maßnah-
men können wiederholt angeordnet werden, wenn die Störung anhält oder wiederholt wird.

§ 17
(weggefallen)

§ 18
Studierendenschaft

(1) Die immatrikulierten Studierenden einer Hochschule bilden die Studierendenschaft. Die Studieren-
denschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule. Sie verwaltet ihre Angelegenheiten
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst.
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(2) Die Studierendenschaft hat die Belange der Studierenden in Hochschule und Gesellschaft wahr-
zunehmen und die Verwirklichung der Ziele und Aufgaben der Hochschule nach § 4 zu fördern. In die-
sem Sinne nimmt sie im Namen ihrer Mitglieder ein politisches Mandat wahr. Die Studierendenschaft
hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. bei der sozialen und wirtschaftlichen Selbsthilfe der Studierenden mitzuwirken,

 

2. die Meinungsbildung in der Gruppe der Studierenden zu ermöglichen,

 

3. an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen, insbesondere durch Stellungnahmen zu hoch-
schul- oder wissenschaftspolitischen Fragen, mitzuwirken.

 

4. auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung die politische Bildung, das staatsbürger-
liche Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft ihrer Mitglieder zur aktiven Toleranz so-
wie zum Eintreten für die Grund- und Menschenrechte zu fördern,

 

5. kulturelle, fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen,

 

6. die Integration ausländischer Studierender zu fördern,

 

7. den Studierendensport zu fördern,

 

8. die überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen zu pflegen,

 

9. die Erreichung der Ziele des Studiums (§ 21) zu fördern.

 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Studierendenschaft insbesondere auch zu solchen Fragen Stel-
lung beziehen, die sich mit der gesellschaftlichen Aufgabenstellung der Hochschulen sowie mit der
Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Abschätzung ihrer Folgen für die Gesell-
schaft und die Natur beschäftigen. Die Studierendenschaft und ihre Organe können für die Erfüllung
ihrer Aufgaben Medien aller Art nutzen und in diesen Medien auch die Diskussion und Veröffentli-
chung zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen ermöglichen.

(3) Für die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft gilt § 48 entsprechend. Sie sollen nach
Möglichkeit gleichzeitig mit den Wahlen der Organe der Hochschulselbstverwaltung durchgeführt wer-
den.

(4) Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht des Präsidiums, das insoweit der Rechtsauf-
sicht der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung untersteht. § 52 Absatz 5 Satz 5 und 6 und
§ 89 Absatz 1 gelten entsprechend.

§ 18a
Semester-Ticket

(1) Zu den Aufgaben der Studierendenschaft gehört auch die Vereinbarung preisgünstiger Benutzung
der Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs für die Studierenden der Hochschulen ge-
mäß § 1 Absatz 1 sowie weiterer staatlicher oder staatlich anerkannter Hochschulen (Semester-Ti-
cket). Die Teilnahme an der Einführung des Semester-Tickets wird für jede Hochschule vom Allgemei-
nen Studierendenauschuss mit dem nach § 28 des Berliner Mobilitätsgesetzes vom 5. Juli 2018 (GVBl.
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S. 464), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. März 2021 (GVBl. S. 318) geändert worden
ist, zuständigen Vertragspartner vereinbart.

(2) Die Vereinbarung setzt ein zustimmendes Votum der Studierenden der jeweiligen Hochschule vor-
aus. Das zustimmende Votum liegt vor, wenn sich eine Mehrheit der Teilnehmenden an einer von der
Studierendenschaft der jeweiligen Hochschule durchgeführten Urabstimmung oder einer sonstigen
Befragung, mindestens aber zehn vom Hundert der eingeschriebenen Studierenden der Hochschule,
für die Einführung ausgesprochen hat. Der Abschluss der Verträge obliegt den Allgemeinen Studieren-
denausschüssen.

(3) Studierende, die aus gesundheitlichen Gründen oder wegen studienbedingter Abwesenheit vom
Hochschulort das Semester-Ticket nicht nutzen könnten, werden auf Antrag von der Teilnahmever-
pflichtung befreit.

(4) Zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Vereinbarungen nach Absatz 1 erheben die Studie-
rendenschaften nach Maßgabe einer Satzung von allen Studierenden der teilnehmenden Hochschu-
len, die nicht gemäß Absatz 3 befreit sind, Beiträge, die gesondert von den Beiträgen gemäß § 20 aus-
zuweisen sind und nicht der Genehmigung des Präsidiums bedürfen. Sie werden für jedes Semester
bei der Immatrikulation oder Rückmeldung fällig und von den Hochschulen kostenfrei eingezogen.
Die Studierendenschaften bedienen sich der Einrichtungen der Hochschulverwaltung gemäß § 20 Ab-
satz 2 zur Verwaltung und Bewirtschaftung der Beiträge und etwaiger Bewirtschaftungsgewinne und
schließen mit den Hochschulen hierzu Verwaltungsvereinbarungen, an denen auch mehrere Studie-
rendenschaften und mehrere Hochschulen beteiligt sein können. Kommt eine Verwaltungsvereinba-
rung nicht zu Stande, so obliegt die Verwaltung und Bewirtschaftung der Beiträge und etwaiger Be-
wirtschaftungsgewinne dem Studierendenwerk gegen Kostenerstattung und nach Maßgabe der Vorga-
ben der Studierendenschaft.

(5) Die Studierendenschaften können durch Satzung bestimmen, dass ein Zuschlag zum Semester-
Ticket-Beitrag zu leisten ist und dass Studierenden bei Vorliegen einer besonderen sozialen Härte
ein Nachlass auf den Ticketpreis nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel gewährt werden
kann. Die Satzung bedarf der Genehmigung des Präsidiums; im Übrigen findet Absatz 4 entsprechen-
de Anwendung.

§ 19
Satzung und Organe der Studierendenschaft

(1) Zentrale Organe der Studierendenschaft sind

1. die Vollversammlung der Studierenden,

 

2. das Studierendenparlament,

 

3. der Allgemeine Studierendenausschuss.

 

Die Studierendenschaft kann sich auf Fachbereichsebene in Fachschaften gliedern. Fachschaften kön-
nen auch standortorientiert und fachbereichsübergreifend gebildet werden. Für die Charité kann eine
Fachschaft auch hochschulübergreifend gebildet werden.

(2) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung, die vom Studierendenparlament mit der Mehrheit
von zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlossen wird. Die Satzung regelt insbesondere
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1. Bildung, Zusammensetzung, Zuständigkeit und Verfahren der Organe sowie ihre Amtszeiten,

 

2. das Verfahren bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans,

 

3. die Kontrolle über die Haushaltsführung.

 

(3) Das Studierendenparlament besteht an der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu
Berlin und an der Technischen Universität Berlin aus sechzig Mitgliedern, an den anderen Hochschu-
len aus dreißig Mitgliedern.

Es beschließt über

1. grundsätzliche Angelegenheiten der Studierendenschaft,

 

2. die Satzung, den Haushaltsplan und die Festsetzung der Beiträge,

 

3. die Entlastung der Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses,

 

4. die Wahlordnung zu den Organen der Studierendenschaft.

 

Das Studierendenparlament wählt den Vorsitzenden oder die Vorsitzende und die Mitglieder des Allge-
meinen Studierendenausschusses.

(4) Der Allgemeine Studierendenausschuss vertritt die Studierendenschaft. Er ist an die Beschlüsse
des Studierendenparlaments gebunden und erledigt die laufenden Geschäfte der Studierendenschaft.
Seine Mitglieder sind dem Studierendenparlament und der studentischen Vollversammlung der Stu-
dierenden rechenschaftspflichtig.

§ 20
Haushalt der Studierendenschaft

(1) Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitgliedern Beiträge. Die Höhe der Beiträge ist auf das
Maß zu beschränken, das zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 18 Absatz 2 nach den Grundsätzen ei-
ner sparsamen Haushaltswirtschaft erforderlich ist. Die Beiträge sind von der Hochschule kostenfrei
einzuziehen. Der Haushaltsplan und die Festsetzung der Beiträge bedarf der Genehmigung des Präsi-
diums.

(2) Für Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung kann sich die Studierendenschaft der Einrich-
tungen der Hochschulverwaltung bedienen.

(3) Die Rechnung der Studierendenschaft ist von einem öffentlich bestellten Rechnungsprüfer oder ei-
ner anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung
der Studierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den Rechnungshof von Berlin.

(4) Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet nur deren Vermögen.

Dritter Abschnitt
Studium, Lehre und Prüfungen

§ 21
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Allgemeine Ziele des Studiums

(1) Lehre und Studium sollen die Studierenden auf berufliche Tätigkeiten unter Berücksichtigung der
Veränderungen in der Berufswelt vorbereiten und ihnen die dafür erforderlichen fachlichen Kompeten-
zen, Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Ar-
beit, zu kritischem Denken und zu freiem, verantwortlichem, ethischem, demokratischem, nachhalti-
gem und sozialem Handeln befähigt werden. Hierzu gehört auch die Vermittlung fachübergreifender
Kompetenzen, Fähigkeiten und Methoden insbesondere in der Nutzung der modernen Informations-
und Kommunikationstechnologien.

(2) Die Hochschulen berücksichtigen hierbei insbesondere, dass

1. die Studierenden befähigt werden, Studieninhalte wissenschaftlich oder künstlerisch selbstän-
dig zu erarbeiten und deren Bezug zur Praxis zu erkennen,

 

2. die Formen der Lehre und des Studiums den aktuellen methodischen und didaktischen Erkennt-
nissen entsprechen,

 

3. die Studieninhalte den Studierenden breite Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen,

 

4. das Studium inter- und transdisziplinär sowie projektbezogen angelegt wird, unter Berücksichti-
gung der Verbindung von Wissenschaft oder Kunst und Praxis,

 

5. die Gleichwertigkeit einander entsprechender Hochschulabschlüsse und die Möglichkeit des
Hochschulwechsels erhalten bleibt.

 

(3) Die Hochschulen gewährleisten, dass die Studierenden die in Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1 ge-
nannten Ziele gemäß der Aufgabenstellung ihrer Hochschule im Rahmen der jeweils vorgesehenen
Regelstudienzeiten erreichen können. Hierzu geben sie Empfehlungen für die sachgerechte Durchfüh-
rung des Studiums.

(4) Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe Inhalte und Formen des Studiums im Hinblick auf die
Entwicklung in Wissenschaft und Kunst und die sich verändernden Bedürfnisse der Gesellschaft und
der beruflichen Praxis zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

(5) In der Lehre und in Prüfungen soll auf die Verwendung von eigens hierfür getöteten Tieren verzich-
tet werden, sofern es die mit dem Studium bezweckte Berufsbefähigung zulässt, andere Lehrmetho-
den und -materialien einzusetzen.

§ 22
Studiengänge

(1) Ein Studiengang führt zu einem berufsqualifizierenden Abschluss.

(2) Die Hochschulen haben Studiengänge und Prüfungen so zu organisieren und einzurichten, dass
insbesondere

1. unter Berücksichtigung der Eigenverantwortung der Studierenden die Erreichung der Studien-
ziele (Kompetenzerwerb) gewährleistet ist,
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2. sämtliche Studien- und Prüfungsleistungen innerhalb der Regelstudienzeit erbracht werden
können,

 

3. sämtliche Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Absatz 3 auch im Rahmen eines Teilzeitstu-
diums erbracht werden können,

 

4. individuelle Gestaltungsmöglichkeiten des Studiums und frei zu wählende Studienanteile auch
zu überfachlichem Kompetenzerwerb für Studierende in der Regel zu einem Viertel, mindestens
aber zu einem Fünftel berücksichtigt werden,

 

5. ein Teil des Studiums dem überfachlichen Kompetenzerwerb vorbehalten wird,

 

6. Möglichkeiten zugelassen werden, Studienleistungen in unterschiedlichen Formen zu erbringen,

 

7. Möglichkeiten zugelassen werden, einzelne Lehrveranstaltungen oder Teile des Studiums an
unterschiedlichen Hochschulen in Berlin und Brandenburg zu absolvieren,

 

8. bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen bei einem Wechsel der Hochschule aner-
kannt werden, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied
zu den Anforderungen des aufnehmenden Studiengangs besteht,

 

9. Zeiträume während des Studiums für Aufenthalte an anderen Hochschulen oder im Ausland
oder für Praktika ohne Zeitverlust zur Verfügung stehen,

 

10. die Anerkennung erbrachter Leistungen auf gleiche oder verwandte Studiengänge derselben
oder einer anderen Hochschule erleichtert wird,

 

11. eine dem jeweiligen Studiengang entsprechende Verbindung von Wissenschaft und Praxis be-
steht.

 

(3) Die Hochschulen haben Studiengänge so zu organisieren und einzurichten, dass ein Teilzeitstudi-
um möglich wird. Ein Teilzeitstudium ist allen Studierenden auf Antrag zu gewähren. Aus dem indivi-
duellen Status des Studiums auf Teilzeit erwächst kein Anspruch auf ein erhöhtes Studienangebot sei-
tens der Hochschule. Der Antrag, ein Studium in Teilzeitform zu studieren, ist in der Regel vor Beginn
des Semesters zu stellen. Soweit der oder die Studierende in dem Antrag oder bei der Rückmeldung
keine kürzere Dauer bestimmt hat, erfolgt das Studium in Teilzeitform bis auf Widerruf durch den Stu-
dierenden oder die Studierende. Die Rückkehr zum Vollzeitstudium erfolgt auf Antrag in der Regel
zum Semesterwechsel. Die im Teilzeitstudium absolvierten Studienzeiten werden entsprechend dem
am regulären Studienprogramm geleisteten Anteil auf die Regelstudienzeit angerechnet.

(4) Die Hochschulen sollen Teilzeitstudiengänge einrichten, die ein Studium neben dem Beruf ermög-
lichen. Bei Teilzeitstudiengängen wird die Regelstudienzeit entsprechend der im Verhältnis zu einem
Vollzeitstudiengang vorgesehenen Studienbelastung festgelegt.

(5) Die Einrichtung und Aufhebung von Studiengängen bedarf der Zustimmung der für Hochschulen
zuständigen Senatsverwaltung. In einem neuen Studiengang soll der Lehrbetrieb erst aufgenommen
werden, wenn zumindest vorläufige Ordnungen für Studium und Prüfungen vorliegen.

§ 22a
Strukturierung der Studiengänge
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(1) Studiengänge sind in mit Leistungspunkten versehene Studieneinheiten (Module) zu gliedern, die
durch die Zusammenfassung von Studieninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. Dies gilt
nicht für solche Studiengänge, für die die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung Ausnahmen
nach § 23 Absatz 6 zugelassen hat.

(2) Jedem Modul ist in Abhängigkeit vom Arbeitsaufwand für die Studierenden eine bestimmte Anzahl
von Leistungspunkten entsprechend dem European Credit Transfer System (ECTS) zuzuordnen. Je Se-
mester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu Grunde zu legen. Ein Leistungspunkt entspricht einer
Gesamtarbeitsleistung der Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 bis höchstens 30 Zeit-
stunden. Module sollen mindestens eine Größe von fünf Leistungspunkten aufweisen. Für ein Modul
erhält ein Studierender oder eine Studierende Leistungspunkte, wenn er oder sie die in der Prüfungs-
ordnung vorgesehenen Leistungen nachweist. Die Vergabe von Leistungspunkten setzt nicht zwin-
gend eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus.

(3) Die Studiengänge sollen die dem Fach entsprechenden internationalen Bezüge aufweisen. In ge-
eigneten Fächern können Lehre und Prüfungen nach Maßgabe der Prüfungsordnung ganz oder teilwei-
se in fremdsprachlicher Form durchgeführt werden.

§ 23
Bachelor- und Masterstudiengänge, Regelstudienzeit

(1) Die Hochschule stellt mit ihren Bachelorstudiengängen, in denen entsprechend dem Profil der
Hochschule und des Studiengangs wissenschaftliche oder künstlerische Grundlagen, Methodenkom-
petenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt werden, eine breite wissenschaftliche oder
künstlerische Qualifizierung sicher.

(2) Ein Bachelorstudiengang führt zu einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss (Ba-
chelorgrad) und hat eine Regelstudienzeit von mindestens drei, höchstens vier Jahren. Für einen Ba-
chelor-Abschluss sind nach Ausgestaltung der Studien- und Prüfungsordnungen nicht weniger als 180
Leistungspunkte nachzuweisen.

(3) Masterstudiengänge sind so auszugestalten, dass sie

1. a) als vertiefende, verbreiternde oder fachübergreifende Studiengänge auf einem Bachelor-
studiengang aufbauen oder

 

b) einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss voraussetzen, jedoch nicht auf be-
stimmten Bachelorstudiengängen aufbauen

 

 

(konsekutive Masterstudiengänge) oder

2. Studieninhalte vermitteln, die in der Regel einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss und anschließende qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter
einem Jahr voraussetzen (weiterbildende Masterstudiengänge).

 

Ein Masterstudiengang führt zu einem weiteren berufsqualifizierenden Hochschulabschluss (Master-
grad) und hat eine Regelstudienzeit von mindestens einem Jahr, höchstens zwei Jahren. Für einen
Masterabschluss sind unter Einbeziehung des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses in
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der Regel 300 Leistungspunkte erforderlich. Davon kann bei entsprechender Qualifikation der Studie-
renden im Einzelfall abgewichen werden.

(4) Die Gesamtregelstudienzeit eines Bachelorstudiengangs und eines konsekutiven Masterstudien-
gangs nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a beträgt höchstens fünf, in den künstlerischen
Kernfächern höchstens sechs Jahre.

(5) Die in den Absätzen 2 bis 4 festgelegten Regelstudienzeiten verlängern sich um insgesamt bis zu
zwei Semester, soweit im Rahmen des Studiums strukturierte Angebote der Hochschule zur fachlichen
Orientierung (Orientierungsstudium) wahrgenommen werden. Näheres regelt die Hochschule durch
Satzung.

(6) Für künstlerische Studiengänge der Freien Kunst und verwandter Fächer kann die für Hochschulen
zuständige Senatsverwaltung Ausnahmen von der Studiengangstruktur nach den Absätzen 1 bis 3 zu-
lassen.

(7) Die Hochschulen können in Zusammenarbeit mit Trägern beruflicher Ausbildung Studiengänge
einrichten, die neben dem Hochschulabschluss auch zu einem beruflichen Ausbildungsabschluss füh-
ren oder in anderer Weise besondere berufspraktische Kompetenzen vermitteln (duale Studiengän-
ge). Duale Studiengänge integrieren wissenschaftliche und berufspraktische Qualifikationen. Ein Stu-
diengang darf als dual bezeichnet werden, wenn die Lernorte, mindestens Hochschule und Betrieb
oder Praxispartner, systematisch sowohl inhaltlich als auch organisatorisch und vertraglich miteinan-
der verzahnt sind. Die Verantwortung der Hochschule für Inhalt und Qualität des Studiengangs muss
dabei gewährleistet bleiben.

§ 23a
Studienübergänge, Anrechnung von Ausbildungs- und Studienleistungen

(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in der
Bundesrepublik Deutschland oder an ausländischen Hochschulen aus dem Geltungsbereich des Über-
einkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Re-
gion vom 11. April 1997 (BGBl. 2007 II S. 712, 713) erbracht worden sind, sind anzuerkennen, sofern
keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen (Lernergebnisse) beste-
hen. Im Übrigen werden an ausländischen Hochschulen erbrachte Leistungen anerkannt, sofern zwi-
schen den erworbenen und den vorgesehenen Kompetenzen Gleichwertigkeit besteht. In der Studien-
und Prüfungsordnung vorgesehene Kompetenzen, die außerhalb der Hochschulen erworben worden
sind, sind bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte anzurechnen, sofern
zwischen den erworbenen und den vorgesehenen Kompetenzen Gleichwertigkeit besteht. Leistungen
und Kompetenzen nach den Sätzen 1 bis 3 dürfen in einem Studiengang nur einmal anerkannt oder
angerechnet werden.

(2) Die Hochschule, an der ein Studium aufgenommen oder fortgesetzt wird, entscheidet über die an-
gemessene Anerkennung oder Anrechnung nach Absatz 1. Die Entscheidung trifft der zuständige Prü-
fungsausschuss der Hochschule, in Studiengängen, die mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen
werden, das zuständige Prüfungsamt, soweit nicht die Prüfungsordnung eine pauschalierte Anrech-
nung oder eine andere Zuständigkeit vorsieht.

(3) In einer besonderen Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) können Studienbewerber oder Studi-
enbewerberinnen mit Hochschulzugangsberechtigung nachweisen, dass sie über Kompetenzen verfü-
gen, die eine Einstufung in ein höheres Fachsemester rechtfertigen.
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(4) Das Nähere bestimmt die Studien- und Prüfungsordnung oder die Rahmenstudien- und -prüfungs-
ordnung.

§ 24
(weggefallen)

§ 25
Promotionskollegs, Promotionszentren, Promovierendenvertretung

und Studiengänge zur Heranbildung des künstlerischen Nachwuchses

(1) Um die Bearbeitung fächerübergreifender wissenschaftlicher Fragestellungen und die Betreuung
von Promotionsvorhaben zu fördern, sollen die Universitäten Promotionskollegs und in geeigneten Fäl-
len auch Promotionszentren einrichten. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften richten in
Forschungsumfeldern nach § 2 Absatz 6 Satz 1 Promotionszentren ein.

(2) Doktoranden und Doktorandinnen sind Mitglieder der Hochschule, an der sie zur Promotion zuge-
lassen wurden. Hierüber erhalten sie unverzüglich eine schriftliche oder elektronische Bestätigung.
Der Zeitpunkt der Bestätigung gilt als Promotionsbeginn. Sie sind, soweit sie nicht bereits auf Grund
eines Beschäftigungsverhältnisses Mitglieder der Hochschule sind, als Studierende zur Promotion zu
immatrikulieren.

(3) Die Doktoranden und Doktorandinnen wählen aus ihrer Mitte eine Promovierendenvertretung. Die
Promovierendenvertretung hat die Aufgabe, in Angelegenheiten der Doktoranden und Doktorandin-
nen Empfehlungen und Stellungnahmen gegenüber den Organen und Gremien der Hochschule abzu-
geben. Die Promovierendenvertretung hat bei den Sitzungen des Akademischen Senats Rede- und An-
tragsrecht; vor Beschlüssen der Fachbereichsräte über Promotionsordnungen wird sie angehört. Nä-
heres regelt die Hochschule durch Satzung. Die Gruppenzugehörigkeit einschließlich einer Mitglied-
schaft in der Studierendenschaft bleibt von dieser Regelung unberührt.

(4) Für Absolventen und Absolventinnen, die ein Studium an einer Kunsthochschule erfolgreich abge-
schlossen haben, können Zusatzstudien zur Vermittlung weiterer Qualifikationen, insbesondere Kon-
zertexamen, Solistenklasse und Meisterschüler, mit einer Dauer von bis zu zwei Jahren angeboten
werden. Sie werden mit einer Prüfung abgeschlossen. Näheres, insbesondere die Zugangsvorausset-
zungen, wird durch Satzung geregelt. Die Zulassung kann von einer Aufnahmeprüfung abhängig ge-
macht werden.

§ 26
Weiterbildung

(1) Die Hochschulen sollen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 Möglichkeiten der hochschulischen Wei-
terbildung entwickeln und anbieten. Dabei sind die besonderen Bedürfnisse der jeweiligen Zielgrup-
pen, insbesondere die Lebenssituation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen mit familiären Aufgaben
sowie von Berufstätigen, zu beachten. Die Weiterbildungsangebote sollen Erfahrungen aus der Berufs-
praxis und der beruflichen Ausbildung berücksichtigen und zur Erreichung der Qualifikationsziele an
diese anknüpfen, sie vertiefen und erweitern.

(2) Ein weiterbildender Bachelorstudiengang ist ein grundständiger, gebührenfreier Studiengang, der
sich an Personen mit einer auf einer abgeschlossenen beruflichen Ausbildung beruhenden Hochschul-
zugangsberechtigung richtet und für diese eine breite wissenschaftliche Qualifikation sicherstellt.
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(3) Masterstudiengänge der hochschulischen Weiterbildung setzen in der Regel einen ersten berufs-
qualifizierenden Hochschulabschluss und eine qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Re-
gel nicht unter einem Jahr voraus.

(4) An sonstigen Angeboten der hochschulischen Weiterbildung kann teilnehmen, wer ein Hochschul-
studium erfolgreich abgeschlossen oder die erforderliche Eignung im Beruf, in beruflicher Ausbildung
oder auf andere Weise erworben hat.

(5) In Studiengängen der hochschulischen Weiterbildung verleiht die Hochschule in der Regel einen
Bachelor- oder Mastergrad, bei sonstigen Angeboten der hochschulischen Weiterbildung ist die Verlei-
hung von Weiterbildungszertifikaten vorzusehen.

§ 27
(weggefallen)

§ 28
Förderung des Studienerfolgs, Studienberatung

(1) Die Hochschule unterstützt und fördert die Studierenden unter Berücksichtigung ihrer Eigenver-
antwortung bei der Erreichung der Studienziele. Zu diesem Zweck berät sie die Studierenden nach
Maßgabe der folgenden Vorschriften. Die allgemeine Studienberatung umfasst neben allgemeinen
Fragen des Studiums auch die pädagogische und psychologische Beratung für Bewerber und Bewer-
berinnen und Studierende, spezifische Beratungsangebote für beruflich qualifizierte Bewerber und Be-
werberinnen und Studierende sowie Informationen über Beratungsangebote zur Studienfinanzierung.
Die Beratungsstellen arbeiten dabei mit den für die Berufsberatung, die staatlichen Prüfungsordnun-
gen und das Schulwesen zuständigen Stellen, mit den Studierendenvertretungen und mit dem Studie-
rendenwerk zusammen. Die allgemeine Studienberatung kann auch durch zentral in den Hochschulen
eingerichtete Beratungsstellen ausgeübt werden. Zur Förderung der Durchlässigkeit zwischen beruf-
licher und hochschulischer Bildung sind die Beratungsstellen aufgefordert, im Sinne der Gleichwertig-
keit der beiden Bildungsbereiche zu handeln.

(2) Die Studienfachberatung erfolgt in den Fachbereichen. Hierfür sind ein Hochschullehrer oder ei-
ne Hochschullehrerin und mindestens ein studentischer Beschäftigter oder eine studentische Beschäf-
tigte einzusetzen. Der Fachbereich soll bei Bedarf weitere mit Lehraufgaben befasste Mitglieder oder
studentische Beschäftigte zur Studienberatung hinzuziehen, um die erforderlichen Kapazitäten für
eine angemessene Beratung zu schaffen. Auch in den sonstigen Einrichtungen der Hochschule, die
nicht in Fachbereiche gegliedert sind, können studentische Beschäftigte für die Beratung Studieren-
der und Studieninteressierter eingesetzt werden. Zur Einführung in das Studium sollen die Fachberei-
che am Beginn des Studiums Orientierungseinheiten durchführen. Im Laufe des zweiten Studienjahres
ist in der Regel im dritten Semester für alle Studierenden in grundständigen Studiengängen eine Stu-
dienverlaufsberatung anzubieten. Die Studienfachberatung berücksichtigt die in Absatz 1 genannten
Grundsätze zur Förderung der Durchlässigkeit der Bildungsbereiche.

(3) Die Hochschule bietet in Bachelorstudiengängen insbesondere Studierenden, die die Studienziele
des bisherigen Studiums zu weniger als einem Drittel der zu erbringenden Leistungspunkte erreicht
haben, spätestens nach Ablauf der Hälfte der Regelstudienzeit die Teilnahme an Studienfachberatun-
gen zur Förderung eines erfolgreichen weiteren Studienverlaufs an.
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(4) Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
Person, die eine Beratung in Anspruch nimmt, dürfen nicht ohne deren Einverständnis an Dritte wei-
tergegeben werden.

§ 28a
Beauftragter oder Beauftragte für Studierende

mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen

(1) Für Studierende mit Behinderungen gemäß § 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes oder chro-
nischen Erkrankungen wird vom Akademischen Senat ein Beauftragter oder eine Beauftragte gewählt.

(2) Der oder die Beauftragte wirkt auf die Realisierung chancengerechter Zugangs- und Studien- und
Prüfungsbedingungen von Studienbewerbern und Studienbewerberinnen sowie Studierenden mit Be-
hinderungen gemäß § 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes oder chronischen Erkrankungen und
auf den Abbau von Barrieren in der Hochschule hin. Er oder sie berät und unterstützt das Präsidium
und die übrigen Organe und Einrichtungen der Hochschule in allen Angelegenheiten, die das Thema
Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen betreffen. Die Aufgaben umfassen ge-
mäß § 5b Absatz 5 insbesondere die Mitwirkung bei der Planung und Organisation der Lehr- und Studi-
enbedingungen nach den Bedarfen von Studierenden mit Behinderungen gemäß § 3 des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes oder chronischen Erkrankungen, deren Beratung und die Beratung von Stu-
dienbewerbern und Studienbewerberinnen mit Behinderungen gemäß § 3 des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes oder chronischen Erkrankungen sowie die Mitwirkung bei der Planung notwendiger be-
hindertengerechter technischer und baulicher Maßnahmen.

(3) Der oder die Beauftragte darf in Ausübung seines oder ihres Amtes nicht beeinflusst und wegen
des Amtes nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für die berufliche Entwicklung.

(4) Der oder die Beauftragte hat das Recht auf notwendige und sachdienliche Information sowie Teil-
nahme-, Antrags- und Rederecht in allen Gremien der Hochschule in Angelegenheiten, die die Belange
der Studienbewerber und Studienbewerberinnen sowie der Studierenden mit Behinderungen gemäß
§ 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes oder chronischen Erkrankungen berühren.

(5) Der oder die Beauftragte berichtet dem Präsidium mindestens alle zwei Jahre über die Entwicklung
der Tätigkeiten. Der Akademische Senat nimmt zu dem Bericht Stellung.

(6) Der oder die Beauftragte ist verpflichtet, über die persönlichen Verhältnisse von Studienbewerbern
und Studienbewerberinnen sowie Studierenden, die ihm oder ihr auf Grund des Amtes bekannt gewor-
den sind, und über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen
Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch über die Amtszeit hinaus. Diese Ver-
pflichtung besteht bei Einwilligung der Beschäftigten nicht gegenüber dem Präsidium und der Perso-
nalvertretung.

(7) Dem oder der Beauftragten sind die für die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen
Personal- und Sachmittel im Haushalt der Hochschule zur Verfügung zu stellen. Sie sind von der sons-
tigen dienstlichen Tätigkeit ohne Minderung der Bezüge freizustellen, soweit es ihre Aufgabe erfor-
dert.

§ 29
Semester- und Vorlesungszeiten
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(1) Das Sommersemester dauert vom 1. April bis zum 30. September, das Wintersemester vom 1. Ok-
tober bis zum 31. März. Jeweils zwei Semester bilden ein akademisches Jahr.

(2) Vorlesungszeiten, akademische Ferien und Hochschultage setzt der Akademische Senat mit Zu-
stimmung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung fest.

(3) In der vorlesungsfreien Zeit sollen unter Berücksichtigung der anderen Verpflichtungen der Lehr-
kräfte Möglichkeiten zur Förderung des Studiums angeboten und bei Bedarf auch Lehrveranstaltun-
gen durchgeführt werden.

§ 30
Prüfungen

(1) Prüfungen dienen der Feststellung der auf der Grundlage der jeweiligen Studien- und Prüfungsord-
nung zu erlangenden Kompetenzen.

(2) Ein Studium wird mit Vorliegen sämtlicher in der Prüfungsordnung vorgesehenen Studien- und Prü-
fungsleistungen oder mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abgeschlossen. In Bachelor- und
Masterstudiengängen ist eine Abschlussarbeit vorzusehen, mit der die Fähigkeit nachgewiesen wird,
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach selbstständig nach wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Methoden zu bearbeiten.

(3) Module nach § 22a Absatz 1 werden in der Regel mit einer einheitlichen Prüfung abgeschlossen,
deren Bestehen die Voraussetzung für den Abschluss des Studiums ist. Die Prüfungsinhalte sollen sich
an den im jeweiligen Modul zu vermittelnden Kompetenzen orientieren. In Studiengängen, die nicht
nach § 23 Absatz 1 bis 3 strukturiert sind und die mit einer Hochschulprüfung abschließen, findet ei-
ne Zwischenprüfung statt, die auch studienbegleitend durchgeführt werden kann. Satz 3 gilt auch für
Studiengänge, die mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abgeschlossen werden, soweit staat-
liche oder kirchliche Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmen.

(4) Nicht bestandene studienbegleitende Prüfungen dürfen grundsätzlich mindestens zweimal, an
Kunsthochschulen grundsätzlich mindestens einmal wiederholt werden; durch Teilnahme an einer Stu-
dienfachberatung erhalten Studierende über die in der Prüfungsordnung vorgesehenen Wiederho-
lungsversuche hinaus einen weiteren Prüfungsversuch. Nicht bestandene Bachelor- und Masterarbei-
ten einschließlich der daran anschließenden mündlichen Prüfungen sowie Abschluss- und Zwischen-
prüfungen dürfen grundsätzlich zweimal wiederholt werden. Die Hochschule hat sicherzustellen, dass
eine Wiederholungsprüfung spätestens zu Beginn des auf die Prüfung folgenden Semesters abgelegt
werden kann. Bei der Festsetzung des Zeitpunkts der Wiederholungsprüfung sollen die Interessen der
Studierenden berücksichtigt werden. Die Möglichkeit zur Ablegung von Prüfungen und Wiederholungs-
prüfungen darf über die Anzahl der Wiederholungsversuche und das Außerkrafttreten der jeweiligen
Prüfungsordnung unter Wahrung angemessener Übergangsfristen hinaus nicht beschränkt werden.

(5) Prüfungsergebnisse einschließlich der Ergebnisse von Wiederholungsprüfungen sind so rechtzei-
tig bekannt zu geben, dass eine ungehinderte Fortführung des Studiums gewährleistet ist und hinrei-
chend Zeit für die Vorbereitung auf eine mögliche Wiederholungsprüfung zur Verfügung steht.

(6) Der Prüfungsanspruch bleibt grundsätzlich nach der Exmatrikulation bestehen.

(7) Pro Modul sind für Präsenzprüfungen zwei Prüfungstermine für das jeweilige Semester anzubieten.
Die oder der Studierende kann zwischen beiden Prüfungsterminen frei wählen.
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(8) Auch Dauerleiden berechtigen zu einem Rücktritt, der bis zum Beginn der Prüfung möglich ist.

§ 31
Rahmenstudien- und -prüfungsordnung, Studienordnungen, Prüfungsordnungen

(1) Die Hochschule erlässt eine Rahmenstudien- und -prüfungsordnung. In dieser Ordnung sind allge-
meine Regelungen zur Organisation und Durchführung des Studiums und der Prüfung, zur Studierbar-
keit sowie zur Studienberatung zu treffen, die im Interesse einer einheitlichen Verfahrensweise einer
studiengangsübergreifenden Regelung bedürfen. Dabei ist insbesondere die Möglichkeit eines flexi-
blen und selbstbestimmten Studiums zu berücksichtigen. Einzelheiten zum jeweiligen Studiengang re-
gelt die Hochschule in der betreffenden Studienordnung oder Prüfungsordnung.

(2) Die Studien- und Prüfungsordnungen oder die Rahmenstudien- und -prüfungsordnung müssen ins-
besondere regeln

1. Näheres über den mit dem Studiengang zu erwerbenden akademischen Grad sowie die Ausge-
staltung des Zeugnisses und des Diploma Supplements,

 

2. die fachspezifische Regelstudienzeit, Regelungen zum Teilzeitstudium, den Studienaufbau
durch Bestimmung der einzelnen Module und die Zuordnung von Leistungspunkten zu den Mo-
dulen sowie das Verfahren beim ersten Prüfungsversuch innerhalb der Regelstudienzeit (Frei-
versuch), soweit der Studiengang hierfür geeignet ist,

 

3. die Ausgestaltung der Module durch Bestimmung der dadurch zu vermittelnden Kompetenzen
und Bestimmung der für die betreffenden Prüfungen vorgesehenen Prüfungsformen,

 

4. die Zulassungsvoraussetzungen und Anforderungen einzelner Prüfungen, deren Bedeutung für
den Studienabschluss sowie das Verfahren der Wiederholung von Prüfungen und bei Verhinde-
rung an der Teilnahme an Prüfungen,

 

5. das Verfahren zur Bildung der Abschlussnote,

 

6. Näheres zur Anfertigung der Abschlussarbeit,

 

7. Näheres zur Zulassung alternativer Studien- und Prüfungsleistungen durch den Prüfungsaus-
schuss, um auf begründeten Antrag im Einzelfall zu ermöglichen, dass einzelne in der Studien-
oder Prüfungsordnung vorgeschriebene Studien- und Prüfungsleistungen ohne die Verwendung
eigens hierfür getöteter Tiere erbracht werden können.

 

(3) Die Rahmenstudien- und -prüfungsordnung und die Prüfungsordnungen müssen die Inanspruch-
nahme der Schutzfristen nach § 3 des Mutterschutzgesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228), das
durch Artikel 57 Absatz 8 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung, ermöglichen und in angemessener Weise die Betreuung von Kin-
dern, für die nach den gesetzlichen Regelungen von den Studierenden Elternzeit beansprucht wer-
den kann, sowie die Pflege pflegebedürftiger naher Angehöriger im Sinne des Pflegezeitgesetzes be-
rücksichtigen. Ein Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen gemäß § 3 des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes oder chronischen Erkrankungen durch Anerkennung gleichwertiger Leistun-
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gen in anderer Form oder Ermöglichung einer Leistungserbringung in verlängerter Zeit ist vorzuse-
hen; hierbei ist den Studierenden möglichst langfristige Planungssicherheit einzuräumen.

§ 32
Durchführung von Hochschulprüfungen

(1) Die Organisation der Prüfungen obliegt Prüfungsausschüssen, in denen Hochschullehrer und Hoch-
schullehrerinnen die Mehrheit der Stimmen haben und ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehre-
rin den Vorsitz führt.

(2) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die mindestens die durch die Prü-
fung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.

(3) Prüfungsberechtigt sind Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen im Sinne des § 45 Absatz 1
Satz 2 Nummer 1 sowie hauptberuflich tätige Lehrkräfte, die zu selbstständiger Lehre berechtigt sind,
und Lehrbeauftragte. Prüfungen sollen vorrangig von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen ab-
genommen werden. Studienbegleitende Prüfungen können auch von den jeweiligen Lehrkräften abge-
nommen werden.

(4) Die Studien- und Prüfungsordnungen oder die Rahmenstudien- und -prüfungsordnung können vor-
sehen, dass in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen auch dann zu Prüfern oder
Prüferinnen bestellt werden können, wenn sie keine Lehre ausüben.

(5) Gruppenarbeiten dürfen zugelassen und die Gruppenleistungen als solche bewertet werden, wenn
Einzelleistungen der Prüfungskandidaten und Prüfungskandidatinnen abgrenzbar und bewertbar sind.

(6) Hochschulprüfungen können vor Ablauf der für die Meldung festgelegten Fristen abgelegt werden,
sofern die für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind.

(7) Mündliche Prüfungen finden hochschulöffentlich statt, es sei denn, ein Prüfungskandidat oder eine
Prüfungskandidatin widerspricht.

(8) Hochschulprüfungen können auch in digitaler Form durchgeführt werden. Näheres, einschließlich
Regelungen zur diesbezüglich erforderlichen Verarbeitung personenbezogener Daten, regelt die Hoch-
schule in der Rahmenstudien- und -prüfungsordnung.

§ 33
Bewertung von Prüfungsleistungen

(1) Schriftliche Prüfungsleistungen in Bachelor- und Masterarbeiten sowie in Abschluss- und Zwischen-
prüfungen sind in der Regel von mindestens zwei Prüfern oder Prüferinnen zu bewerten. Mündliche
Prüfungen sind von mehreren Prüfern oder Prüferinnen oder von einem Prüfer oder einer Prüferin in
Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers oder einer sachkundigen Beisitzerin abzunehmen und zu
protokollieren. Studienbegleitende Prüfungsleistungen können von nur einem Prüfer oder einer Prüfe-
rin abgenommen werden. Letztmögliche Prüfungsversuche sind von mindestens zwei prüfungsberech-
tigten Personen abzunehmen.

(2) Für in der Regel drei Viertel der Gesamtstudienleistung ist in Prüfungen differenziert und nach den
gezeigten Leistungen des einzelnen Prüfungskandidaten oder der einzelnen Prüfungskandidatin mit
Noten zu bewerten. In die Abschlussbewertung gehen alle vergebenen Noten nach Satz 1 sowie die
für den Studienabschluss erforderlichen anderen Leistungsnachweise ein.
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(3) Die Hochschulen gewährleisten, dass spätestens zwei Monate nach Einreichung der Bachelorar-
beit der Bachelorgrad verliehen werden kann, soweit eine Überschreitung dieser Frist nicht zur Erbrin-
gung anderer nach der Prüfungsordnung erforderlicher Studien- oder Prüfungsleistungen notwendig
ist. Für die Verleihung des Mastergrades gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Frist ab der Einreichung
der Masterarbeit drei Monate beträgt.

§ 34
Hochschulgrade

(1) Auf Grund von Hochschulprüfungen, mit denen ein erster berufsqualifizierender Hochschulab-
schluss erworben wird, verleiht die Hochschule den Bachelorgrad. Auf Grund von Hochschulprüfun-
gen, mit denen ein weiterer berufsqualifizierender Hochschulabschluss erworben wird, verleiht die
Hochschule den Mastergrad. In anderen als Bachelor- und Masterstudiengängen sieht die Hochschule
andere Abschlussbezeichnungen vor.

(2) Urkunden, mit denen ein Hochschulgrad verliehen wird, werden mit einer in deutscher und engli-
scher Sprache verfassten Anlage verbunden, die den Hochschulgrad insbesondere im Hinblick auf die
erworbenen Kompetenzen erläutert (Diploma Supplement). Neben der nach § 33 Absatz 2 Satz 2 ge-
bildeten Note ist auch eine relative Note entsprechend den Standards des European Credit Transfer
and Accumulation System (ECTS-Note) anzugeben. Für künstlerische Studiengänge kann die für Hoch-
schulen zuständige Senatsverwaltung Ausnahmen von Satz 2 zulassen.

(3) Die Hochschulen können für den berufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums andere Grade
verleihen, wenn dies in einer Vereinbarung mit einer Hochschule außerhalb des Geltungsbereichs des
Grundgesetzes und der Prüfungsordnung vorgesehen ist.

(4) Die Verleihung anderer akademischer Grade auf Grund von Hochschulprüfungen regeln die Hoch-
schulen durch Prüfungsordnungen.

(5) Hochschulgrade werden in weiblicher, männlicher oder geschlechtsneutraler Sprachform verlie-
hen.

(6) Von einer deutschen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule verliehene Hochschulgra-
de, Hochschulbezeichnungen oder Hochschultitel sowie entsprechende staatliche Grade, Bezeichnun-
gen oder Titel können im Geltungsbereich dieses Gesetzes geführt werden.

(7) Ein akademischer Grad soll wieder entzogen werden,

1. wenn sich nachträglich herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder dass
wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung nicht vorgelegen haben,

 

2. wenn sich nachträglich herausstellt, dass der Inhaber oder die Inhaberin der Verleihung eines
akademischen Grades unwürdig war,

 

3. wenn sich der Inhaber oder die Inhaberin durch späteres Verhalten der Führung eines akademi-
schen Grades unwürdig erwiesen hat.

 

(8) Über die Entziehung eines akademischen Grades entscheidet die Leitung der Hochschule auf Vor-
schlag des Gremiums, das für die Entscheidung über die dem akademischen Grad zu Grunde liegen-
den Prüfungsleistungen zuständig ist; bei Kooperationen mehrerer Hochschulen im Rahmen von Pro-
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motionsverfahren entscheidet die Leitung der Hochschule, an der die promovierte Person immatriku-
liert oder beschäftigt war. § 32 Absatz 2 gilt entsprechend. Soweit die verleihende Hochschule nicht
mehr besteht oder der verleihenden Hochschule für angewandte Wissenschaften das Promotionsrecht
entzogen wurde, bestimmt die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung die für das Verfahren
nach Satz 1 zuständige Hochschule.

(9) Bei Verlust eines Zeugnisses ist auf Antrag nach Aktenlage eine Zweitschrift mit dem Vermerk
„Zweitschrift nach den Akten“ zu erteilen. Das Originalzeugnis wird nicht eingezogen, die Kopie der
Zweitschrift wird zu der Kopie des Originalzeugnisses genommen. Der nach Satz 1 vorgesehene Ver-
merk ist zu datieren, zu unterschreiben und zu siegeln. Erfolgt nach Erteilung eines Zeugnisses ei-
ne Namensänderung auf Grund der Regelungen des Personenstandsrechts, wird das Zeugnis auf An-
trag unter Anpassung nur der Angaben zu Vornamen und Geschlecht neu erteilt. Näheres kann die
für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung durch Rundschreiben bestimmen. Bei nachträglicher
Namensänderung auf Grund Eheschließung oder der Begründung einer Lebenspartnerschaft werden
Zweitschriften grundsätzlich nicht ausgestellt. Absatz 8 Satz 3 findet entsprechende Anwendung.

§ 34a
Ausländische Hochschulgrade

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslandes anerkann-
ten Hochschule und auf Grund eines nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten Hochschulab-
schlusses nach einem ordnungsgemäß durch Prüfung abgeschlossenen Studium verliehen worden ist,
darf in der Form, in der er verliehen wurde, unter Angabe der verleihenden Hochschule geführt wer-
den. Dabei kann die verliehene Form, soweit dies zum besseren Sprachverständnis erforderlich ist, in
lateinische Schrift übertragen und die im Herkunftsland zugelassene oder nachweislich allgemein üb-
liche Abkürzung verwendet und eine wörtliche Übersetzung in Klammern hinzugefügt werden. Hoch-
schulgrade aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes so-
wie des Europäischen Hochschulinstituts Florenz und der Päpstlichen Hochschulen können ohne Her-
kunftsbezeichnung geführt werden. Eine Umwandlung in einen entsprechenden deutschen Grad findet
nicht statt; eine Ausnahme hiervon gilt für Berechtigte nach § 10 des Bundesvertriebenengesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I. S. 829), zuletzt geändert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 20. Juni 2002 (BGBl. I. S. 1946). Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für ausländi-
sche staatliche oder kirchliche Grade.

(2) Inhaber von in einem wissenschaftlichen Promotionsverfahren erworbenen Doktorgraden, die in
den in Absatz 1 Satz 3 bezeichneten Staaten oder Institutionen erworben wurden, können an Stelle
der im Herkunftsland zugelassenen oder nachweislich allgemein üblichen Abkürzung die Abkürzung
„Dr.“ ohne fachlichen Zusatz und ohne Herkunftsbezeichnung führen. Dies gilt nicht für Doktorgra-
de, die ohne Promotionsstudien oder -verfahren vergeben werden (so genannte Berufsdoktorate). Die
gleichzeitige Führung beider Abkürzungen ist nicht zulässig.

(3) Ein ausländischer Ehrengrad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslandes zur Verleihung
berechtigten Hochschule oder anderen Stelle verliehen wurde, darf nach Maßgabe der für die Verlei-
hung geltenden Rechtsvorschriften in der verliehenen Form unter Angabe der verleihenden Stelle ge-
führt werden. Dies gilt nicht, wenn die verleihende Stelle kein Recht zur Vergabe des entsprechenden
Grades nach Absatz 1 besitzt.

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten entsprechend für sonstige Hochschultitel und Hochschultätigkeitsbe-
zeichnungen.
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(5) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten
über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich und Vereinbarungen der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland die Inhaber ausländischer Grade abweichend von den Absätzen 1 bis 3 begünstigen, ge-
hen diese Regelungen vor.

(6) Eine von den Absätzen 1 bis 4 abweichende Grad- oder Titelführung ist untersagt. Grade oder Ti-
tel, die durch Kauf erworben wurden, dürfen nicht geführt werden. Wer einen Grad oder Titel gemäß
den Absätzen 1 bis 4 führt, hat auf Verlangen der jeweils zuständigen Ordnungsbehörde die Berechti-
gung hierzu nachzuweisen.

(7) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann eine von ihr vor dem Inkrafttreten des
Neunten Gesetzes zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes vom 30. Januar 2003 (GVBl. S. 25)
erteilte Genehmigung zur Führung eines ausländischen Grades unter den Voraussetzungen des § 34
Absatz 7 widerrufen oder den Widerruf einer allgemein erteilten Genehmigung für den Einzelfall aus-
sprechen. Gleiches gilt, wenn Umstände bekannt werden, dass die Verleihung des Grades, der zur
Führung genehmigt worden war, auf einer Geldzahlung oder Erbringung einer geldwerten Leistung be-
ruht, die keine übliche Studien- oder Prüfungsgebühr darstellt.

§ 34b
Gleichwertigkeit ausländischer Hochschulabschlüsse

Ein ausländischer Hochschulabschluss steht im Anwendungsbereich dieses Gesetzes einem an einer
Hochschule im Land Berlin erworbenen Abschluss gleich, wenn die damit nachgewiesenen Kompeten-
zen dem Abschluss einer Hochschule im Land Berlin entsprechen. § 34a bleibt unberührt. Im Ausland
erworbene Hochschulabschlüsse werden auf Antrag vom Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kul-
tusminister in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 4 Absatz 3 Nummer 2 des KMK-Sekretariats-
Gesetzes vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39, 47), das durch Artikel 12 des Gesetzes vom 9. Mai 2016
(GVBl. S. 226) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit Abschnitt III
des Übereinkommens vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbe-
reich in der europäischen Region (BGBl. 2007 II S. 712, 713), auch über den Kreis der Signatarstaaten
hinaus, bewertet.

§ 35
Promotion

(1) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit.

(2) Die Zulassung zur Promotion setzt den erfolgreichen Abschluss eines Masterstudiengangs einer
Universität oder einer Hochschule für angewandte Wissenschaften oder einen gleichwertigen Hoch-
schulabschluss voraus. Die Promotionsordnungen unterscheiden dabei nicht zwischen den Hochschul-
abschlüssen der beiden Hochschularten. Besonders qualifizierte Inhaber und Inhaberinnen eines Ba-
chelorgrades können nach einem Eignungsfeststellungsverfahren unmittelbar zur Promotion zugelas-
sen werden. Soweit einem Masterabschluss nicht ein grundständiges Studium vorausgegangen ist, ist
die Zulassung zur Promotion ebenfalls nur zulässig, wenn in einem solchen Verfahren die erforderliche
Eignung nachgewiesen wurde. Die Hochschulen sollen für ihre Doktoranden und Doktorandinnen Pro-
motionsstudien von regelmäßig dreijähriger Dauer anbieten.

(3) Die Promotionsordnungen müssen Bestimmungen enthalten, wonach entsprechend befähigten
Fachhochschulabsolventen und Fachhochschulabsolventinnen mit einem Diplomabschluss der unmit-
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telbare Zugang zur Promotion ermöglicht wird. Der Nachweis der entsprechenden Befähigung darf
nicht an den Erwerb eines universitären Abschlusses gekoppelt werden.

(4) Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften sollen zur Förderung geeigne-
ter Absolventen und Absolventinnen zusammenwirken und hierzu kooperative Promotionsverfahren
durchführen. An kooperativen Promotionsverfahren sollen Professoren und Professorinnen der Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften mit gleichen Rechten und Pflichten beteiligt werden. An der
Betreuung und Prüfung soll jeweils mindestens ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin der
Universität und der Hochschule für angewandte Wissenschaften beteiligt werden.

(5) Die Hochschulen gewährleisten die wissenschaftliche Betreuung der Doktoranden und Doktoran-
dinnen. Hierzu schließen die Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, die die Betreuung eines Pro-
motionsvorhabens übernommen haben, mit dem Doktoranden oder der Doktorandin eine schriftliche
Betreuungsvereinbarung ab.

(6) Auf Grund der Promotion wird der Doktorgrad verliehen. Der Doktorgrad kann auch in der Form
des „Doctor of Philosophy (Ph.D.)“ verliehen werden. Der Grad „Doctor of Philosophy“ kann auch in
der Form der Abkürzung „Dr.“ ohne fachlichen Zusatz geführt werden; eine gleichzeitige Führung der
Abkürzungen „Ph.D.“ und „Dr.“ ist nicht zulässig. § 34 Absatz 5 findet entsprechende Anwendung.

(7) Die Dissertation kann auf mehreren Einzelarbeiten beruhen, aus einer Forschungsarbeit mit Drit-
ten entstanden sein und in einer anderen Sprache als Deutsch erfolgen.

(8) Hochschulen nach § 2 Absatz 5, die den Doktorgrad verleihen, steht auch das Recht zur Verleihung
des Grades Doktor oder Doktorin ehrenhalber (Doctor honoris causa) zu. Mit der Verleihung des Gra-
des Doktor oder Doktorin ehrenhalber werden Personen gewürdigt, die sich besondere wissenschaftli-
che Verdienste erworben haben.

§ 36
Habilitation

(1) Die Habilitation dient dem Nachweis der Befähigung, ein wissenschaftliches Fach in Forschung und
Lehre selbständig zu vertreten.

(2) Habilitiert ist, wem auf Grund eines Habilitationsverfahrens an einer wissenschaftlichen Hochschu-
le im Geltungsbereich des Grundgesetzes die Lehrbefähigung zuerkannt ist.

(3) Die Zuerkennung der Lehrbefähigung begründet keinen Anspruch auf einen Arbeitsplatz in der
Hochschule.

(4) Die Zulassung zum Habilitationsverfahren setzt mindestens einen Hochschulabschluss und die Pro-
motion voraus.

(5) Die für die Zuerkennung der Lehrbefähigung erforderlichen wissenschaftlichen Leistungen werden
mindestens nachgewiesen durch

1. eine umfassende Monographie (Habilitationsschrift) oder publizierte Forschungsergebnisse, die
in ihrer Gesamtheit einer Habilitationsschrift gleichwertige wissenschaftliche Leistungen dar-
stellen,

 

2. einen öffentlichen Vortrag aus dem Habilitationsfach mit wissenschaftlicher Aussprache,
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3. ein Gutachten des zuständigen Hochschulgremiums über die didaktischen Leistungen.

 

(6) Näheres regeln die Habilitationsordnungen.

(7) Die Lehrbefähigung erlischt, wenn der Habilitierte oder die Habilitierte den Doktorgrad nicht mehr
führen darf. Die Feststellung des Erlöschens trifft das Präsidium auf Antrag des Fachbereichs.

§ 36a
Reglementierte Studiengänge

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für reglementierte Studiengänge, soweit dies mit den Vor-
gaben der staatlichen oder kirchlichen Rechtsvorschriften und den Besonderheiten des Studiengangs
vereinbar ist.

Vierter Abschnitt
Forschung

§ 37
Aufgaben der Forschung

(1) Die Forschung in den Hochschulen dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der
wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium. Gegenstand der For-
schung in den Hochschulen können unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung der Hochschule alle
wissenschaftlichen Bereiche sowie die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis und
ihre Folgen sein.

(2) Die Forschung in den Hochschulen dient insbesondere auch der Analyse von Problemen in allen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, zeigt Lösungsmöglichkeiten auf und soll friedlichen Zwecken
dienen. Sie soll sich auch den besonderen Aufgaben, die sich dem Land Berlin stellen, widmen.

(3) Die Studierenden sind in geeigneter Weise an die Forschung heranzuführen und an Forschungsvor-
haben zu beteiligen.

(4) Der wissenschaftliche Austausch und die Zusammenarbeit in der Forschung zwischen Hochschulen
sowie zwischen Hochschulen und sonstigen Forschungseinrichtungen, der Kooperationsplattform so-
wie Kultur- und Bildungseinrichtungen ist Teil der Aufgaben der Hochschulen. Wirken die Hochschulen
bei der Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben untereinander oder mit sons-
tigen Forschungseinrichtungen, der Kooperationsplattform, mit Kultur- oder Bildungseinrichtungen
oder mit medizinischen Einrichtungen zusammen, können sie öffentlich-rechtliche Verträge schließen.

(5) Die Hochschulen fördern den offenen Zugang zu Forschungsdaten und Forschungsergebnissen.

§ 38
Koordinierung der Forschung

(1) Forschungsvorhaben sind innerhalb einer Hochschule mit dem Ziel zu koordinieren, die bereitge-
stellten Mittel mit dem größtmöglichen Nutzen für die Forschung wirtschaftlich zu verwenden.

(2) Forschungsvorhaben, die von besonderer Bedeutung sind oder an denen Wissenschaftler oder
Wissenschaftlerinnen mehrerer Fachbereiche/Hochschulen beteiligt sind, können als Forschungs-
schwerpunkte anerkannt werden. Die Hochschulen sollen die Bildung von Forschungsschwerpunkten
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anstreben und sie in die Entwicklungspläne aufnehmen. Besonderes Augenmerk ist auf die Entwick-
lung inter- und transdisziplinärer Forschungsschwerpunkte zu legen.

(3) Über Anerkennung und Ausstattung eines Forschungsschwerpunktes beschließen die Akademi-
schen Senate der beteiligten Hochschulen.

(4) Zur Durchführung bestimmter Forschungsprojekte können inter- und transdisziplinärer Arbeits-
gruppen gebildet werden. Diese Arbeitsgruppen sollen in sachlich gebotenem Umfang aus zentral be-
wirtschafteten Forschungsmitteln gefördert werden. Der Akademische Senat entscheidet hierüber ge-
mäß § 61 Absatz 2 Nummer 13.

(5) Inter- und transdisziplinäre Arbeitsgruppen können Fachbereichen angegliedert oder hochschul-
übergreifend und auch unter Beteiligung von Forschungsträgern und Wissenschaftlern oder Wissen-
schaftlerinnen außerhalb des Hochschulbereichs gebildet werden. In diesem Fall ist die Beteiligung
der einzelnen Hochschulen und sonstiger Forschungsträger an den zuzuweisenden Forschungsmitteln
durch Vereinbarung festzulegen.

§ 38a
Gemeinsame Forschungsvorhaben

Gemeinsame Forschungsvorhaben von mehreren Hochschulen oder von Hochschulen und sonstigen
Forschungseinrichtungen, Kultur- und Bildungseinrichtungen oder medizinischen Einrichtungen sind
mit dem Ziel zu koordinieren, die bereitgestellten Mittel mit dem größtmöglichen Nutzen für die For-
schung wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. Dies betrifft insbesondere Forschungsvorhaben, die
mit öffentlichen Zuschüssen und Zuwendungen durchgeführt werden und keine unternehmerische Tä-
tigkeit darstellen. Die Hochschulen sollen hierfür öffentlich-rechtliche Verträge schließen.

§ 39
Forschungsmittel

(1) Die den einzelnen Bereichen der Hochschule zugewiesenen Personal- und Sachmittel sind neben
der Grundausstattung so zu verteilen, dass die hauptberuflichen Hochschullehrer und Hochschulleh-
rerinnen und die sonstigen Mitglieder der Hochschule, zu deren Aufgaben die selbständige Forschung
gehört, in angemessenem Umfang daran beteiligt werden. Dies gilt grundsätzlich nicht für Professo-
ren und Professorinnen, die entpflichtet oder in den Ruhestand versetzt worden sind. Sie können For-
schungsarbeiten an der Hochschule durchführen; soweit sie dafür Räume, Personal- oder Sachmittel
der Hochschule nicht nur gelegentlich in Anspruch nehmen müssen, bedarf dies der Zustimmung der
zuständigen Stellen.

(2) Gegen die Verteilungsentscheidung können die Betroffenen den Akademischen Senat anrufen.
Dieser kann die Verteilung von Stellen und Mitteln ändern. Näheres kann durch Satzung geregelt wer-
den.

(3) In sachlich gebotenem Umfang sollen Stellen und Forschungsmittel zentral bewirtschaftet werden.

§ 40
Drittmittelforschung

(1) Die Einwerbung und Verwendung von Mitteln Dritter für die Durchführung von Forschungsvorha-
ben erfolgt im Rahmen der Dienstaufgaben der in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder. Ihre
Verpflichtung zur Erfüllung der übrigen Dienstaufgaben bleibt unberührt. Die Durchführung von Vor-
haben nach Satz 1 ist Teil der Hochschulforschung.
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(2) Ein Hochschulmitglied ist berechtigt, ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 in der Hochschule
durchzuführen, wenn die Erfüllung anderer Aufgaben der Hochschule dadurch nicht beeinträchtigt
werden und entstehende Folgelasten angemessen berücksichtigt sind; die Forschungsergebnisse sol-
len zeitnah veröffentlicht werden.

(3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist über den Fachbereich der Leitung der Hochschule vor
der Beantragung von Drittmitteln anzuzeigen. Die Anzeige muss alle Angaben enthalten, die eine Be-
urteilung des Vorhabens nach Absatz 2 ermöglichen. Bei Forschungsvorhaben im Bereich der Cha-
rité erfolgt die Anzeige gegenüber dem Vorstand der Charité. Die Annahme des Vorhabens wird von
der Hochschule erklärt. Die Erklärung der Hochschule über die Annahme umfasst zugleich die Zustim-
mung zur Inanspruchnahme der damit verbundenen Vorteile für die beteiligten Mitglieder der Hoch-
schule. Die Durchführung eines solchen Vorhabens darf nicht von einer Genehmigung abhängig ge-
macht werden. Die Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen der Hochschule
darf nur untersagt oder durch Auflagen beschränkt werden, soweit die Voraussetzungen des Absatzes
2 dies erfordern.

(4) Die Mittel für Forschungsvorhaben, die von der Hochschule durchgeführt werden, werden von der
Hochschule verwaltet. Die Mittel sind für den vom Drittmittelgeber bestimmten Zweck zu verwenden
und nach dessen Bedingungen zu bewirtschaften, soweit gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen
nicht entgegenstehen. Treffen die Bedingungen des Drittmittelgebers keine Regelung, gelten ergän-
zend die Bewirtschaftungsbestimmungen des Landes Berlin.

(5) Aus Mitteln Dritter zu vergütendes Personal wird bei Vorliegen der erforderlichen Einstellungs-
voraussetzungen auf Antrag des Hochschulmitglieds, das das Vorhaben durchführt, als Personal der
Hochschule eingestellt.

(6) Finanzielle Erträge aus Forschungsvorhaben, die in den Hochschulen durchgeführt werden, ins-
besondere aus Einnahmen, die den Hochschulen als Entgelt für die Inanspruchnahme von Personal,
Sachmitteln und Einrichtungen zufließen, stehen der Hochschule für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur
Verfügung. Sie werden bei der Bemessung des Zuschussbedarfs der Hochschule nicht mindernd be-
rücksichtigt.

(7) Das Nähere zur Durchführung von Drittmittelforschung regelt die Hochschule durch Satzung, ins-
besondere

1. das Verfahren zur Offenlegung und Anzeige von Forschungsvorhaben, für die Drittmittel in An-
spruch genommen werden sollen,

 

2. die Prüfung der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 6 durch das Präsidium,

 

3. die Verwaltung und die Festlegung der Zweckbestimmung der Drittmittel.

 

§ 41
Forschungsberichte

(1) Die Hochschulen berichten regelmäßig über ihre Forschungstätigkeit. Die Mitglieder der Hochschu-
le sind verpflichtet, bei der Erstellung des Berichts mitzuwirken.

(2) Die Hochschulen fördern den uneingeschränkten und langfristigen Zugang zu wissenschaftlichen
Texten, Forschungsdaten, Software und weiteren Forschungsergebnissen und -quellen sowie Lehr-
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und Bildungsmaterialien als Praktiken offener Wissenschaft (Open Science). Die Hochschulen fördern
ferner einen transparenten Forschungsprozess einschließlich der Bereitstellung von Forschungsinfor-
mationen.

(3) Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen durch die Mitglieder der Hochschulen sollte vor-
rangig unter freien Lizenzen mit dem Ziel der Nachnutzbarkeit erfolgen (Open Access), soweit nicht
rechtliche oder ethische Bestimmungen oder Vereinbarungen mit Dritten dem entgegenstehen. Die
Publikationskulturen der jeweiligen Fächer sowie die Rechtesituation der jeweiligen Forschungsgegen-
stände sind zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die Drittmittelforschung.

(4) Die Hochschulen ermöglichen ihren Mitgliedern die Primär- und Zweitveröffentlichung im Open Ac-
cess unter anderem dadurch, dass sie Publikationsdienste, zum Beispiel Repositorien, betreiben, sich
an solchen beteiligen oder den Zugang zu geeigneten Publikationsdiensten Dritter sicherstellen.

(5) Die Hochschulen fördern die Anerkennung von Praktiken offener Wissenschaft (Open Science) bei
der Bewertung von Forschungsleistungen im Rahmen ihrer internen Forschungsevaluation und bei
Einstellungsverfahren.

(6) Bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ei-
nen eigenen wissenschaftlichen oder wesentlich sonstigen Beitrag geleistet haben, als Mitautoren und
Mitautorinnen zu nennen. Soweit möglich, ist ihr Beitrag zu kennzeichnen.

§ 42
Angewandte Forschung und künstlerische Entwicklungsvorhaben

Die §§ 37 bis 41 gelten für Entwicklungsvorhaben im Rahmen angewandter Forschung und für künstle-
rische Entwicklungsvorhaben sinngemäß.

Fünfter Abschnitt
Mitgliedschaft und Mitbestimmung

§ 43
Mitglieder der Hochschule

(1) Mitglieder der Hochschule sind

1. Personen, die in einem Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule stehen einschließlich der in ei-
nem Berufsausbildungsverhältnis stehenden Personen,

 

2. Personen, die aus Mitteln Dritter bezahlt werden und mit Zustimmung des Präsidiums dort
hauptberuflich tätig sind,

 

3. die Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen, außerplanmäßigen Professoren und Profes-
sorinnen sowie Privatdozenten und Privatdozentinnen,

 

4. die eingeschriebenen Studierenden,

 

5. die Doktoranden und Doktorandinnen,

 

6. die Lehrbeauftragten und die gemäß § 113 gastweise tätigen Lehrkräfte.
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(2) Haben Lehrbeauftragte an mehreren Berliner Hochschulen Lehraufträge, müssen sie erklären, an
welcher Hochschule sie ihre Mitgliedschaftsrechte ausüben.

(3) Studentische Beschäftigte sind nur Mitglieder derjenigen Hochschule, an der sie als Studierende
eingeschrieben sind.

(4) Personen, die die Einstellungsvoraussetzungen des § 100 erfüllen, können auf der Grundlage ei-
ner Kooperationsvereinbarung der Hochschule mit einer in vollständig oder überwiegend öffentlicher
Trägerschaft oder Förderung stehenden außeruniversitären Forschungseinrichtung ohne Begründung
eines Beschäftigungsverhältnisses zu der Hochschule in die mitgliedschaftliche Rechtsstellung eines
Hochschullehrers oder einer Hochschullehrerin berufen werden, wenn sie in einem Beschäftigungsver-
hältnis zu der Forschungseinrichtung stehen, das eine Lehrverpflichtung von in der Regel mindestens
zwei Lehrveranstaltungsstunden an der Hochschule vorsieht; die §§ 99 bis 101 und 103 finden ent-
sprechende Anwendung. Das Nähere regeln die Hochschulen durch Satzung. Die Mitgliedschaft an der
Hochschule endet bei Wegfall der Voraussetzungen des Satzes 1.

(5) Die Hochschulen haben das Recht, die Würde eines Ehrenmitglieds zu verleihen. Daneben können
sie vorsehen, dass mit der Hochschule in besonderer Weise verbundene Personen, die nicht bereits
Mitglied der Hochschule sind, den Angehörigenstatus erhalten. Näheres, einschließlich der mit der Eh-
renmitgliedschaft und dem Angehörigenstatus verbundenen Rechte und Pflichten, regeln die Hoch-
schulen durch die Grundordnung.

§ 44
Rechte und Pflichten der Hochschulmitglieder

(1) Die Mitglieder der Hochschule sind verpflichtet,

1. ihre fachlichen Aufgaben wahrzunehmen,

 

2. sich so zu verhalten, dass die Hochschule und ihre Organe ihre Aufgaben erfüllen können und
niemand gehindert wird, seine Pflichten und Rechte an der Hochschule wahrzunehmen,

 

3. sich so zu verhalten, dass niemand wegen des Geschlechts, der sexuellen oder geschlechtli-
chen Identität, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, einer chronischen Er-
krankung, des Lebensalters, der Sprache, der ethnischen Herkunft, der sozialen Herkunft oder
des sozialen Status oder auf Grund rassistischer oder antisemitischer Zuschreibungen benach-
teiligt wird,

 

4. an der Selbstverwaltung mitzuwirken und Funktionen zu übernehmen; über Ausnahmen aus
wichtigem Grund entscheidet das Präsidium.

 

Satz 1 Nummer 1 bis 3 gilt auch für Ehrenmitglieder und Angehörige nach § 43 Absatz 5.

(2) Die Hochschulmitglieder dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung nicht benachteiligt
werden. Sie sind als Mitglieder eines Gremiums an Weisungen nicht gebunden und verfügen über ein
umfassendes Informationsrecht.

(3) Mitglieder von Personalvertretungen der Hochschule können keinem Gremium der Selbstverwal-
tung angehören, das für Personalangelegenheiten zuständig ist. Leitende Beamte und Beamtinnen
und Angestellte der Hochschulverwaltung dürfen nicht dem Kuratorium, dem Akademischen Senat
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oder dem Fakultätsrat der Charité angehören. Den Kreis der leitenden Beamten und Beamtinnen und
Angestellten bestimmt die Dienstbehörde.

(4) Die Zahlung von Sitzungsgeldern an die in die Gremien der Hochschulen gewählten Studierenden
und nebenberuflichen Lehrkräfte wird in einer Rechtsverordnung geregelt, die die für Hochschulen zu-
ständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit den für grundsätz-
liche allgemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten und für Finanzen zuständigen Senatsverwaltun-
gen erlässt.

(5) Für Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Technik, Service und
Verwaltung im Akademischen Senat, im Kuratorium, in den Fachbereichs- und Institutsräten sowie in
den ständigen Kommissionen der genannten Gremien gilt die Teilnahme an den Sitzungen als Dienst-
zeit.

§ 45
Bildung der Mitgliedergruppen

(1) Für die Vertretung in den Hochschulgremien werden für die Mitglieder der Hochschule verschiede-
ne Gruppen gebildet. Je eine Gruppe bilden

1. die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen (Professoren und Professorinnen, Juniorprofes-
soren und Juniorprofessorinnen), auch während der Zeit der hauptberuflichen Ausübung ei-
nes Amtes im Präsidium und während der Beurlaubung zur Ausübung wissenschaftlicher oder
künstlerischer Tätigkeiten im öffentlichen Interesse, die außerplanmäßigen Professoren und
Professorinnen, die Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen, die Hochschuldozenten
und Hochschuldozentinnen, die Privatdozenten und Privatdozentinnen sowie die Gastprofesso-
ren und Gastprofessorinnen,

 

2. die akademischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (wissenschaftliche und künstlerische Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, die Lehrbeauftragten und die
gastweise tätigen Lehrkräfte, soweit diese nicht der Gruppe nach Nummer 1 zugeordnet sind),

 

3. die eingeschriebenen Studierenden, Doktoranden und Doktorandinnen,

 

4. die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Technik, Service und Verwaltung, soweit sie keiner
Gruppe gemäß Nummern 1 bis 3 angehören.

 

(2) Für die Gruppenzugehörigkeit von Mitgliedern, die mehreren Gruppen angehören können, ist das
Beschäftigungsverhältnis, im Übrigen die Entscheidung des betroffenen Mitglieds maßgebend. Stu-
dierende gehören auch dann der Gruppe gemäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 an, wenn sie zu der Hoch-
schule in einem Beschäftigungsverhältnis stehen.

(3) Die Mitgliedergruppen gemäß Absatz 1 Satz 2 können Vertretervereinigungen auf Landesebene
bilden.

(4) Angehörige des wissenschaftlichen oder künstlerischen Personals der Humboldt-Universität zu Ber-
lin, der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, der Weißensee Kunsthochschule Berlin, der Hoch-
schule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin und der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin,
die nicht bis zum 31. März 1994 gemäß §§ 2 und 3 des Hochschulpersonal-Übernahmegesetzes vom
11. Juni 1992 (GVBl. S. 191) in Ämter übernommen worden sind, sondern gemäß § 4 des Hochschul-
personal-Übernahmegesetzes in ihren bisherigen Rechtsverhältnissen weiterbeschäftigt werden und
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für die kein Gleichstellungsbeschluss gemäß § 6 des Hochschulpersonal-Übernahmegesetzes gefasst
worden ist, gehören der Gruppe gemäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 an. Die gemäß § 7 Absatz 5 des Fu-
sionsgesetzes vom 23. Juni 1992 (GVBl. S. 201) getroffenen Entscheidungen der Gründungskomitees
über die mitgliedschaftsrechtliche Stellung der an die Freie Universität Berlin und an die Technische
Universität Berlin übernommenen Dienstkräfte gelten auch nach Außerkrafttreten des Fusionsgeset-
zes weiter.

§ 46
Zusammensetzung und Stimmrecht

(1) Art und Umfang der Mitwirkung der einzelnen Mitgliedergruppen und innerhalb der Mitglieder-
gruppen und die Zusammensetzung der Gremien der Hochschule bestimmen sich nach der fachlichen
Gliederung der Hochschule, den Aufgaben der Gremien sowie nach Qualifikation, Funktion, Verantwor-
tung und Betroffenheit der Mitglieder der Hochschule.

(2) Die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen müssen in allen Gremien mit Entscheidungsbefug-
nis in Angelegenheiten der Forschung, der künstlerischen Entwicklungsvorhaben, der Lehre und der
Berufung von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen über die Mehrheit der Sitze und Stimmen
verfügen.

(3) Ist der Beschluss eines Gremiums mit Entscheidungsbefugnis in Angelegenheiten der Forschung,
der künstlerischen Entwicklungsvorhaben, der Lehre und der Berufung von Hochschullehrern und
Hochschullehrerinnen gegen die Stimmen sämtlicher Mitglieder mindestens einer der Mitgliedergrup-
pen gemäß § 45 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 getroffen worden, so muss über die Angelegenheit auf An-
trag erneut beraten werden. Eine erneute Entscheidung darf frühestens nach einer Woche erfolgen.
Ein Beschluss gemäß Satz 1 darf erst nach Fristablauf ausgeführt werden (suspensives Gruppenveto).

(4) In den beratenden Kommissionen von Gremien der akademischen Selbstverwaltung sind alle Mit-
gliedergruppen zu beteiligen, keine Gruppe gemäß § 45 Absatz 1 darf allein über die Mehrheit der Sit-
ze verfügen, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Näheres regelt die Grundordnung.

(5) In Angelegenheiten, die die Berufung von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen unmittel-
bar berühren, haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Technik, Service und Verwaltung kein
Stimmrecht; sie wirken beratend mit.

(6) An Leistungsbewertungen nach § 102b Absatz 2 und § 102c Absatz 4 sowie bei Habilitationen, ha-
bilitationsäquivalenten Leistungen und Promotionen dürfen neben den Professoren und Professorin-
nen nur diejenigen Mitglieder des zuständigen Gremiums mitwirken, die eine entsprechende Qualifi-
kation aufweisen. Die beratende Mitwirkung von Studierenden und akademischen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen, die nicht entsprechend qualifiziert sind, richtet sich nach der jeweiligen Ordnung.

(7) Bei der Zusammensetzung von Akademischen Gremien einschließlich der Kuratorien soll die Viel-
falt geschlechtlicher Identitäten berücksichtigt werden. Bei mindestens 50 vom Hundert der Gremien-
angehörigen soll es sich um Frauen handeln.

§ 47
Beschlussfassung

(1) Die Hochschulgremien sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend ist. Wird ein Gremium nach Beschlussunfähigkeit zur Behandlung desselben Ge-
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genstandes erneut einberufen, so ist es in jedem Fall beschlussfähig, wenn in der Einladung hierauf
hingewiesen wird.

(1a) In der Geschäftsordnung ist vorzusehen, unter welchen Bedingungen die Durchführung einer Sit-
zung oder die Teilnahme einzelner Mitglieder mittels Bild-Ton-Übertragung erfolgen kann. In diesem
Falle steht die Sitzung einer Präsenzsitzung gleich.

(2) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthaltun-
gen bleiben unberücksichtigt.

(3) Entscheidungen, die Forschung, künstlerische Entwicklungsvorhaben oder die Berufung von Pro-
fessoren und Professorinnen, Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen unmittelbar betreffen, be-
dürfen außer der Mehrheit des Gremiums auch der Mehrheit der dem Gremium angehörenden Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen. Kommt danach ein Beschluss auch im zweiten Abstimmungs-
gang nicht zu Stande, so genügt für eine Entscheidung die Mehrheit der dem Gremium angehörenden
Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen. Bei Berufungsvorschlägen ist in einem solchen Fall die
Mehrheit des Gremiums berechtigt, ihren Vorschlag als weiteren Berufungsvorschlag vorzulegen.

(4) Abstimmungen erfolgen offen, wenn nicht ein Mitglied geheime Abstimmung verlangt. In Perso-
nalangelegenheiten, einschließlich der Berufungsvorschläge und der Erteilung von Lehraufträgen, ist
stets geheim abzustimmen. Abstimmungen im schriftlichen oder elektronischen Verfahren sind zuläs-
sig, sofern kein Mitglied dem Verfahren widerspricht.

§ 48
Wahlen

(1) Die Wahlen an der Hochschule sind frei, gleich und geheim. Wahlberechtigt sind auch Mitglieder
der Hochschule, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

(2) Die Mitglieder der zentralen Kollegialorgane und der Fachbereichsräte werden in personalisierter
Verhältniswahl gewählt. Briefwahl ist zulässig; dies gilt nicht für Wahlen in Gremien.

(3) Die Vertreter und Vertreterinnen der Mitgliedergruppen in den Kollegialorganen werden jeweils
nur von den Angehörigen ihrer Gruppe gewählt. Die Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen,
die außerplanmäßigen Professoren und Professorinnen, die Privatdozenten und Privatdozentinnen, die
emeritierten Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen sowie die zu ihrer Berufsausbildung Beschäf-
tigten haben nur aktives Wahlrecht; Gleiches gilt für die Lehrbeauftragen und die gastweise tätigen
Lehrkräfte an den Universitäten mit Ausnahme der Universität der Künste.

(4) Wahlen können auch in elektronischer Form durchgeführt werden.

(5) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung erlässt durch Rechtsverordnung Grundsätze
über die Durchführung der personalisierten Verhältniswahl und über die Ausübung des aktiven und
passiven Wahlrechts. Die Hochschulen regeln die organisatorische Durchführung der Wahlen in eige-
nen Wahlordnungen.

(6) Es können Wahlkreise nach näherer Regelung durch die Wahlordnung gebildet werden. Hierbei ist
eine vergleichbare Repräsentanz der Wähler und Wählerinnen in den Wahlkreisen sicherzustellen.

(7) Bei der Aufstellung von Wahlvorschlägen sollen Frauen zu einem Anteil von mindestens 50 vom
Hundert berücksichtigt werden.

§ 49
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Amtszeit

(1) Die Amtszeit von Funktionsträgern und -trägerinnen und Gremien beträgt zwei Jahre, soweit die-
ses Gesetz nichts anderes bestimmt. Die Grundordnung kann für studentische Mitglieder eine kürzere
Amtszeit vorsehen.

(2) Funktionsträger und -trägerinnen üben ihr Amt nach Ablauf der Amtszeit weiter aus, bis Nachfol-
ger und Nachfolgerinnen gewählt worden sind und ihr Amt angetreten haben.

(3) Funktionsträger und -trägerinnen und Gremien, deren Wahl unanfechtbar für ungültig erklärt wor-
den ist, führen die unaufschiebbaren Geschäfte weiter, bis die Neugewählten ihr Amt angetreten ha-
ben. Entscheidungen, die vor der unanfechtbaren Ungültigkeitserklärung einer Wahl ergangen sind,
bleiben wirksam, soweit sie vollzogen sind.

§ 50
Öffentlichkeit

(1) Die akademischen Gremien einschließlich der Kuratorien tagen öffentlich, soweit in diesem Gesetz
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Gremien nach Absatz 1 können in begründeten Ausnahmefällen den Ausschluss der Öffentlich-
keit beschließen.

(3) Personalangelegenheiten, einschließlich der Berufungsangelegenheiten und der Erteilung von
Lehraufträgen, sowie Entscheidungen in Prüfungssachen werden in nichtöffentlicher Sitzung behan-
delt. Teilnehmer und Teilnehmerinnen an nichtöffentlichen Gremiensitzungen sind zur Verschwiegen-
heit verpflichtet.

Sechster Abschnitt
Organe der Hochschulen

§ 51
Zentrale Organe der Hochschule

(1) Zentrale Organe der Hochschule sind:

1. das Präsidium,

 

2. der Akademische Senat,

 

3. der Erweiterte Akademische Senat.

 

(2) Die Kuratorien der Hochschulen sind besondere zentrale Organe des Zusammenwirkens von Hoch-
schule, Staat und Gesellschaft.

(3) Neben den Mitgliedern nehmen an den Sitzungen der Akademischen Senate, der erweiterten Aka-
demischen Senate und deren Kommissionen sowie an den Sitzungen der Kuratorien der Präsident
oder die Präsidentin, die Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen, ein Vertreter oder eine Vertreterin
der Personalvertretung, ein Vertreter oder eine Vertreterin des Allgemeinen Studierendenausschusses
und der Kanzler oder die Kanzlerin mit Rede- und Antragsrecht teil.

§ 52
Leitung der Hochschule
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(1) Das Präsidium leitet die Hochschule. Es besteht aus

1. dem Präsidenten oder der Präsidentin,

 

2. bis zu vier Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen, deren Anzahl in der Grundordnung festge-
legt wird, und

 

3. dem Kanzler oder der Kanzlerin.

 

Die Hochschulen können durch Grundordnung abweichend von Satz 2 Nummer 3 bestimmen, dass
der Kanzler oder die Kanzlerin dem Präsidium nicht angehört.

(2) Der Präsident oder die Präsidentin sitzt dem Präsidium vor, hat Richtlinienkompetenz und be-
stimmt die Grundsätze, nach denen die Hochschule geleitet wird. Er oder sie vertritt die Hochschule
nach außen und nimmt das Hausrecht wahr.

(3) Das Präsidium entscheidet in allen Angelegenheiten der Hochschule, für die in diesem Gesetz
nicht ausdrücklich eine andere Zuständigkeit festgelegt ist.

(4) Das Präsidium stellt einen Geschäftsverteilungsplan auf, der für das Präsidium Zuständigkeiten
und Entscheidungsverfahren festlegt. Näheres wird in der Geschäftsordnung des Präsidiums geregelt.
Die Absätze 5 und 6 bleiben unberührt.

(5) Das Präsidium sorgt für ein gedeihliches Zusammenwirken der Organe und Mitglieder der Hoch-
schule. Es ist für den geordneten Hochschulbetrieb verantwortlich und trifft die zur Erhaltung oder
Wiederherstellung der Ordnung erforderlichen Entscheidungen. Es führt die Beschlüsse des Akademi-
schen Senats und des Kuratoriums aus. Das Präsidium entscheidet in Zweifelsfällen über die Zustän-
digkeit der Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger. Es ist verpflichtet, rechtswidrige Be-
schlüsse und Maßnahmen der Organe oder sonstiger Stellen der Hochschule mit aufschiebender Wir-
kung zu beanstanden oder sie aufzuheben. In Fällen rechtswidriger Unterlassung erteilt es die erfor-
derlichen Anweisungen oder trifft die unterlassenen Maßnahmen selbst.

(6) Der Präsident oder die Präsidentin kann in unaufschiebbaren Angelegenheiten anstelle der zustän-
digen Organe oder sonstiger zuständiger Stellen der Hochschule die unerlässlichen Maßnahmen und
einstweiligen Regelungen treffen.

(7) Das Präsidium erlässt Richtlinien für die Haushalts- und Wirtschaftsführung, die der Genehmigung
der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung bedürfen.

(8) Das Präsidium legt dem Kuratorium und dem Erweiterten Akademischen Senat jährlich einen Be-
richt über die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule vor.

(9) Das Präsidium trifft sich mindestens einmal im Semester mit den studentischen Vertretern oder
Vertreterinnen im Akademischen Senat, um über Angelegenheiten des Studiums und der Lehre zu in-
formieren und zu beraten.

§ 53
(weggefallen)

§ 54
(weggefallen)
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§ 55
Rechtsstellung des Präsidenten oder der Präsidentin der Hochschule

(1) Der Präsident oder die Präsidentin nimmt das Amt hauptberuflich wahr.

(2) Der Präsident oder die Präsidentin wird vom Erweiterten Akademischen Senat mit den Stimmen
der Mehrheit der Mitglieder für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt und vom Senat von Berlin be-
stellt. Durch Grundordnung kann eine kürzere Amtszeit bestimmt werden, die vier Jahre nicht unter-
schreiten darf. Wiederwahl ist zulässig. Kommt eine Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustan-
de, findet zwischen den beiden Kandidaten oder Kandidatinnen, die im zweiten Wahlgang die meisten
Stimmen erhalten haben, ein dritter Wahlgang statt, in dem zum Präsidenten oder zur Präsidentin ge-
wählt wird, wer die einfache Mehrheit der Stimmen erhält. In diesem Wahlgang ist der Erweiterte Aka-
demische Senat ungeachtet der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

(3) Wählbar ist, wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und auf Grund einer mehrjähri-
gen verantwortlichen beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder
Rechtspflege, erwarten lässt, dass er oder sie den Aufgaben des Amtes gewachsen ist. Die Stelle des
Präsidenten oder der Präsidentin wird von der Hochschule rechtzeitig öffentlich ausgeschrieben. Der
Akademische Senat prüft die Bewerbungen, beschließt die Vorschläge zur Wahl des Präsidenten oder
der Präsidentin und leitet diese Vorschläge einschließlich der Vorschläge des Kuratoriums dem Erwei-
terten Akademischen Senat zu.

(4) Der Präsident oder die Präsidentin kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des
Erweiterten Akademischen Senats nach Anhörung des Kuratoriums abgewählt werden. Näheres be-
stimmt die Grundordnung.

(5) Das Amt und das Dienstverhältnis als Präsident oder Präsidentin enden

1. mit Ablauf der Amtszeit; das Dienstverhältnis als Präsident oder Präsidentin verlängert sich um
die Zeit, in der das Amt nach § 49 Absatz 2 weiter ausgeübt wird,

 

2. mit Ablauf des Semesters, in dem nach den allgemeinen beamtenrechtlichen Bestimmungen
auf Grund des Erreichens der Regelaltersgrenze der Eintritt in den Ruhestand erfolgt,

 

3. mit Zugang der Rücktrittserklärung an das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats,

 

4. mit Beendigung des Beamtenverhältnisses aus sonstigen Gründen,

 

5. soweit eine Abwahl erfolgt ist, in den Fällen des Absatzes 6 Satz 2 und in den Fällen, in denen
die Fortdauer eines Beamtenverhältnisses neben dem Beamtenverhältnis auf Zeit als Präsident
oder Präsidentin angeordnet wurde, mit Ablauf des Tages, an dem die Abwahl erfolgt ist. In
den sonstigen Fällen wird der Präsident oder die Präsidentin mit Ablauf des Tages, an dem die
Abwahl erfolgt ist, von seiner oder ihrer Funktion abberufen; bis zum Ablauf der Amtszeit er-
hält der abberufene Präsident oder die abberufene Präsidentin Versorgung nach § 66 Absatz 8
Satz 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9. Februar 2021 (GVBl. S. 146) geändert worden. Die Zeit, für
die eine Versorgung gewährt wird, wird nicht in die nach Absatz 8 Satz 2 geforderte Dienstzeit
eingerechnet.
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(6) Der Präsident oder die Präsidentin wird für die Dauer der Amtszeit zum Beamten oder zur Beamtin
auf Zeit ernannt. Wird ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin einer Hochschule des Landes
Berlin zum Präsidenten oder zur Präsidentin bestellt, gilt er oder sie für die Dauer der Amtszeit in dem
Dienstverhältnis als Hochschullehrer oder Hochschullehrerin als ohne Besoldung beurlaubt. Auf Antrag
kann die Fortführung der Lehr- und Forschungstätigkeit teilweise gestattet werden.

(7) War der Präsident oder die Präsidentin vor seiner oder ihrer Wahl Professor oder Professorin einer
Hochschule außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, ist er oder sie, wenn die allgemeinen
dienstrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, nach Ablauf der Amtszeit auf Antrag ohne Berufungs-
verfahren als Professor oder Professorin der Hochschule zu übernehmen, deren Präsident oder Präsi-
dentin er oder sie war, und einem von ihm oder ihr zu wählenden Fachbereich zuzuordnen.

(8) Der Präsident oder die Präsidentin ist nach Maßgabe des Absatzes 5 Nummer 1 zweiter Halbsatz
mit Ablauf der Amtszeit entlassen, wenn er oder sie nach Absatz 6 Satz 2 beurlaubt war oder nach Ab-
satz 7 übernommen wird. Andernfalls tritt der Präsident oder die Präsidentin nach Ablauf der Amtszeit
oder mit Erreichen der Regelaltersgrenze in den Ruhestand, wenn er oder sie eine Dienstzeit von min-
destens zehn Jahren in einem Beamtenverhältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt hat oder aus einem
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Beamten oder zur Beamtin auf Zeit ernannt worden ist; sind
diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist der Präsident oder die Präsidentin mit Ablauf der Amtszeit ent-
lassen.

§ 56
(weggefallen)

§ 57
Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen

(1) Die Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen sind Mitglieder des Präsidiums. Sie sind darüber hin-
aus verantwortlich für ihren Geschäftsbereich gemäß § 52 Absatz 4.

(2) An den lehrkräftebildenden Hochschulen wird die Zuständigkeit für die Lehrkräftebildung einem Vi-
zepräsidenten oder einer Vizepräsidentin übertragen.

(3) Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen werden auf Vorschlag von mindestens einem Drittel der
Mitglieder des Akademischen Senats oder des Präsidenten oder der Präsidentin oder des Kuratori-
ums durch den Erweiterten Akademischen Senat für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt und von
der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung bestellt. Durch Grundordnung kann eine kürzere
Amtszeit bestimmt werden, die drei Jahre nicht unterschreiten darf. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Der Wahlvorschlag für einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin für Studium und Lehre er-
folgt im Benehmen mit der ständigen Kommission des Akademischen Senats für Lehre und Studium.

(5) Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen können mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglie-
der des Erweiterten Akademischen Senats nach Anhörung des Kuratoriums abgewählt werden. Nähe-
res bestimmt die Grundordnung.

(6) Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen nehmen das Amt nebenberuflich wahr. Mit Zustimmung
der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung kann in der Grundordnung für alle oder für ein-
zelne Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen vorgesehen werden, dass sie das Amt hauptberuflich
wahrnehmen. Bezüglich der Rechtsstellung der Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen gilt in diesen
Fällen § 55 mit Ausnahme des Absatzes 7 entsprechend.
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§ 58
Kanzler oder Kanzlerin

(1) Der Kanzler oder die Kanzlerin ist gemäß § 52 Absatz 1 Mitglied des Präsidiums, soweit nach der
Grundordnung der Hochschule nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der Kanzler oder die Kanzlerin leitet die Verwaltung der Hochschule eigenverantwortlich im Rah-
men der Beschlüsse des Präsidiums. Er oder sie ist Beauftragter oder Beauftragte für den Haushalt.

(3) Die Amtszeit des Kanzlers oder der Kanzlerin beträgt acht Jahre. Durch Regelung in der Grund-
ordnung kann eine kürzere Amtszeit bestimmt werden, die sechs Jahre nicht unterschreiten darf. Der
Kanzler oder die Kanzlerin tritt nach Ablauf der Amtszeit oder mit Erreichen der Regelaltersgrenze in
den Ruhestand, wenn er oder sie eine Dienstzeit von mindestens zehn Jahren in einem Beamtenver-
hältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt hat oder aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum
Beamten oder zur Beamtin auf Zeit ernannt worden ist; sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist
der Kanzler oder die Kanzlerin mit Ablauf der Amtszeit entlassen.

(4) Der Kanzler oder die Kanzlerin ist Beamter oder Beamtin auf Zeit. Er oder sie wird nach seiner
oder ihrer Wahl vom Senat von Berlin bestellt. Wiederwahl ist zulässig. Die Hochschulen können durch
Grundordnung festlegen, dass er oder sie in einem befristeten öffentlich-rechtlichen Auftragsverhält-
nis beschäftigt werden kann. Es kann vereinbart werden, dass nach dem Ausscheiden aus dem Amt
ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis an der Hochschule begründet wird.

(5) Der Kanzler oder die Kanzlerin wird auf Vorschlag des Präsidenten oder der Präsidentin, der im Ein-
vernehmen mit dem Kuratorium erfolgt, vom Erweiterten Akademischen Senat gewählt.

(6) Der Kanzler oder die Kanzlerin muss die Befähigung für das zweite Einstiegsamt der Laufbahn-
gruppe 2 des Laufbahnzweiges des nichttechnischen Verwaltungsdienstes besitzen oder die Voraus-
setzungen entsprechend § 8 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Laufbahngesetzes vom 21. Juni 2011
(GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (GVBl. S. 842) geändert
worden ist, erfüllen und durch eine mindestens dreijährige hauptberufliche Tätigkeit im öffentlichen
Dienst die für das Amt erforderliche Eignung und Sachkunde erworben haben.

(7) Der Kanzler oder die Kanzlerin kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Erwei-
terten Akademischen Senats nach Anhörung des Kuratoriums abgewählt werden. Näheres bestimmt
die Grundordnung. Bei einer Abwahl ist der Kanzler oder die Kanzlerin mit Ablauf des Tages, an dem
die Abwahl erfolgt ist, von seiner oder ihrer Funktion abberufen. Bis zum Ablauf der Amtszeit erhält
der abberufene Kanzler oder die abberufene Kanzlerin in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 Versorgung
nach § 66 Absatz 8 Satz 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes, es sei denn, es besteht auch für
den Fall der Abwahl eine Vereinbarung nach Absatz 4 Satz 5. Die Zeit, für die eine Versorgung ge-
währt wird oder für die auf Grund von Satz 4 zweiter Halbsatz keine Versorgung gewährt wird, wird
nicht in die nach Absatz 3 Satz 3 geforderte Dienstzeit eingerechnet.

§ 59
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

(1) An jeder Hochschule wird zur Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 5c Absatz 3 eine hauptberuf-
liche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte bestellt. Soweit Hochschulen in Fachbereiche und die-
se in weitere große Untereinheiten gegliedert sind, über zentrale Einrichtungen oder zentrale Dienst-
leistungsbereiche verfügen, werden nebenberufliche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte auf die-
sen Ebenen bestellt. Kleine Organisationseinheiten können im Einvernehmen mit der hauptberuflichen
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten zu Zuständigkeitsbereichen zusammengefasst oder an grö-
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ßere Bereiche angegliedert werden. An der Charité werden eine hauptberufliche Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte und mindestens zwei nebenberufliche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
bestellt. An jeder Hochschule einschließlich der Charité werden sowohl für die hauptberufliche Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragte als auch für die nebenberuflichen Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten jeweils bis zu drei Stellvertreterinnen, mindestens jedoch eine Stellvertreterin, bestellt.

(2) Die Bestellung der hauptberuflichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten erfolgt für sechs Jah-
re. Wird die hauptberufliche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte durch Wiederwahl im Amt bestä-
tigt, ist das Dienstverhältnis zu entfristen.

(3) Ist die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte durch Abwesenheit an der Ausübung ihres Amtes
längerfristig gehindert, erfolgt auf Antrag eine Aufstockung der Stellvertreterinnen in entsprechendem
Umfang.

(4) Die Wahl der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten wird in der Grundordnung nach dem Grund-
satz der Viertelparität geregelt. Wahlberechtigt sind nur die weiblichen Mitglieder der Hochschule.
Zur hauptberuflichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten können auch Frauen gewählt werden,
die nicht Mitglied der Hochschule sind. Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten werden nach ih-
rer Wahl vom Präsidium der Hochschule oder dem Vorstand der Charité bestellt. Die Bestellung der
hauptberuflichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten erfolgt für sechs Jahre, die der nebenberuf-
lichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sowie der Stellvertreterinnen der haupt- und neben-
beruflichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten für mindestens zwei Jahre.

(5) Hat die hauptberufliche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte ein Beschäftigungsverhältnis mit
der Hochschule, wird sie für die Zeit ihrer Bestellung von den Aufgaben dieses Beschäftigungsverhält-
nisses freigestellt. Besitzt sie ein Beschäftigungsverhältnis an einer anderen Berliner Hochschule, gilt
sie während ihrer Amtszeit an der anderen Hochschule als beurlaubt. Ansprüche, die sich aus der An-
wendung des geltenden Tarifrechts ergeben, bleiben unberührt. Nebenberufliche Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte werden auf Antrag bis zur Hälfte ihrer Dienstaufgaben freigestellt. Freistellungs-
anteile und Vergütung werden gewährleistet. An der Charité und an großen Organisationseinheiten
ist die Freistellung bis zum vollen Umfang ihrer Dienstaufgaben möglich. Die Freistellung für neben-
berufliche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte und für Stellvertreterinnen von Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten beträgt mindestens 25 vom Hundert einer Vollzeitstelle. Stellvertretende Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragte können auf Antrag an der Charité und an großen Organisations-
einheiten im Umfang von bis zu 50 vom Hundert von ihren Dienstaufgaben freigestellt werden. Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragte ohne Beschäftigungsverhältnis erhalten eine Aufwandsentschädi-
gung in Höhe der Vergütung für studentische Beschäftigte gemäß § 121 nach näherer Regelung durch
die Grundordnung.

(6) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und ihre Stellvertreterinnen sind im Rahmen ihrer
Aufgaben nicht an fachliche Weisungen gebunden. Sie dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht be-
hindert und wegen ihres Amtes nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre be-
rufliche Entwicklung. Eine Kündigung oder Versetzung ist nur zulässig, wenn dies auch unter Berück-
sichtigung der Tätigkeit als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte aus wichtigen dienstlichen Grün-
den unvermeidbar ist und der Personalrat zustimmt. Die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben ist durch
die Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln im Haushalt der Hochschule und der Charité in dem
erforderlichen Umfang zu gewährleisten. Für die hauptberufliche Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragte werden Mittel für eine Vollzeit-Stelle bereitgestellt.

(7) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und ihre Stellvertreterinnen sind verpflichtet, über
die persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten, die ihnen auf Grund des Amtes bekannt geworden
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sind, und über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Be-
handlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch über die Amtszeit hinaus. Diese Ver-
pflichtung besteht bei Einwilligung der Beschäftigten nicht gegenüber dem Präsidium oder der Leitung
des jeweiligen Zuständigkeitsbereichs und der Personalvertretung.

(8) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten wirken auf die Herstellung der verfassungsrecht-
lich gebotenen Chancengleichheit von Frauen in der Hochschule und auf die Beseitigung bestehen-
der Nachteile für weibliche Mitglieder der Hochschule hin. Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
ten beraten und unterstützen das Präsidium und die übrigen Organe und Einrichtungen der Hochschu-
le in allen die Chancengleichheit betreffenden Angelegenheiten, insbesondere bei der Erstellung von
Gleichstellungskonzepten, Satzungen, Frauenförderrichtlinien und Frauenförderplänen sowie der For-
mulierung von Zielzahlen. Sie nehmen Anregungen und Beschwerden entgegen. Im Rahmen ihrer Auf-
gaben übernehmen sie die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.

(9) Über die Umsetzung und die Einhaltung der Frauenförderrichtlinien und Frauenförderpläne, Sat-
zungen und Gleichstellungskonzepte legen die Organe und Einrichtungen der jeweiligen Hochschule
der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten jährlich Materialien vor. Die hauptberufliche Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte erstellt mindestens alle zwei Jahre einen Bericht. Der Akademische Senat
und das Kuratorium nehmen zu diesem Bericht Stellung.

(10) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sind bei allen die Frauen betreffenden strukturellen,
organisatorischen und personellen Maßnahmen sowie bei den entsprechenden Vorlagen, Berichten
und Stellungnahmen zu beteiligen. Dazu haben sie insbesondere die folgenden Rechte:

1. Beteiligung an Stellenausschreibungen,

 

2. Beteiligung am Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen,

 

3. Teilnahme an Bewerbungsgesprächen,

 

4. Beteiligung an Beurteilungen,

 

5. Einsicht in die Personalakten, soweit auf deren Inhalt zur Begründung von Entscheidungen Be-
zug genommen wird und die Einwilligung der betroffenen Dienstkräfte vorliegt,

 

6. Einsicht in Bewerbungsunterlagen einschließlich der Unterlagen von Bewerberinnen und Bewer-
bern, die nicht in die engere Auswahl einbezogen wurden.

 

Sie haben Informations-, Rede- und Antragsrecht in allen Sitzungen der Gremien ihres jeweiligen Be-
reichs. Soweit im Rahmen der Innovationsklausel nach § 7a Entscheidungsrechte von Gremien auf an-
dere Organe übergehen, gilt das Beteiligungsrecht auch gegenüber diesen Organen.

(11) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten haben das Recht auf Auskunft in allen mit ihren Auf-
gaben in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten, einschließlich des Rechts auf entsprechende
Akteneinsicht und auf Auskunft aus automatisierten Verfahren oder auf Einsicht in automatisierte Ver-
fahren. Das Recht auf Beteiligung umfasst über die in Absatz 10 genannten Rechte hinaus die frühzei-
tige und umfassende Unterrichtung durch die Hochschule in allen in Absatz 10 genannten Angelegen-
heiten. Die Beteiligung erfolgt in dringenden Fällen zeitgleich mit dem Personalrat. Die hauptberufli-
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che Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte kann eine nebenberufliche Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte vertreten.

(12) Wird die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte nicht gemäß der Absätze 10 und 11 beteiligt, ist
die Entscheidung über eine Maßnahme für zwei Wochen auszusetzen und die Beteiligung nachzuho-
len. In dringenden Fällen ist die Frist auf eine Woche, bei außerordentlichen Kündigungen auf drei Ta-
ge zu verkürzen.

(13) Ist die Entscheidung eines Gremiums oder eines Organs der Hochschule über eine Maßnahme
nach Absatz 10 gegen die Stellungnahme der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten getroffen wor-
den, kann sie innerhalb von zwei Wochen widersprechen. Die erneute Entscheidung darf frühestens
eine Woche nach Einlegung des Widerspruchs erfolgen. Hält das Gremium oder Organ trotz gegentei-
liger Stellungnahme der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an dem Beschluss fest, ist unver-
züglich das Präsidium einzubeziehen. Eine Entscheidung gemäß Satz 1 darf erst nach Fristablauf oder
Bestätigung der Entscheidung ausgeführt werden.

(14) Näheres, insbesondere zu den Bereichen sowie Organisationseinheiten nach Absatz 1 Satz 2 und
Satz 3 und zur Anzahl der jeweils zu wählenden Stellvertreterinnen nach Absatz 1 Satz 5, regelt die
Hochschule in der Grundordnung.

§ 59a
Beauftragter oder Beauftragte für Diversität und Antidiskriminierung

(1) An jeder Hochschule wird auf zentraler Ebene eine Anlaufstelle zur Wahrnehmung der Aufgaben
gemäß § 5b Absatz 1 und 2 eingerichtet. Dies kann in der Form der Beauftragung eines Gremiums
oder einer Person oder beider durch den Akademischen Senat erfolgen. Das Gremium oder der oder
die Beauftragte sind mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Personal- und Sachmitteln
auszustatten. Soweit Hochschulen in Fachbereiche gegliedert sind oder über zentrale Einrichtungen
oder zentrale Dienstleistungsbereiche verfügen, sollen auch auf diesen Ebenen Ansprechpersonen be-
stellt werden.

(2) Die Anlaufstelle wirkt auf die Realisierung chancengerechter Zugangs-, Studien- und Arbeitsbedin-
gungen und auf den Abbau von Barrieren an der Hochschule hin. Das Gremium oder der oder die Be-
auftragte kann bei seiner oder ihrer Aufgabenerfüllung von einer zentralen Stelle für Diversität unter-
stützt werden. Das Gremium oder der oder die Beauftragte berät die Organe der Hochschule insbe-
sondere bei der Entwicklung von Studiengängen und Fragen der Studierbarkeit sowie in Berufungsver-
fahren und steht bei Fragen im Einzelfall zur Verfügung.

(3) Der oder die Beauftragte hat das Recht auf notwendige und sachdienliche Information sowie Teil-
nahme-, Antrags- und Rederecht in allen Gremien der Hochschule.

(4) Der oder die Beauftragte berichtet dem Akademischen Senat mindestens alle zwei Jahre über die
Entwicklung der Tätigkeiten. Der Akademische Senat nimmt zu dem Bericht Stellung.

(5) Der oder die Beauftragte für Diversität ist verpflichtet über die persönlichen Verhältnisse von Stu-
dierenden, Beschäftigten und Dritten, die ihm oder ihr auf Grund des Amtes bekannt geworden sind,
und über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behand-
lung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch über die Amtszeit hinaus. Diese Verpflich-
tung besteht bei Einwilligung der Studierenden, Beschäftigten und Dritten nicht gegenüber dem Präsi-
dium und der Personalvertretung.

§ 60
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Zusammensetzung des Akademischen Senats

(1) Dem Akademischen Senat können bis zu 25 Mitglieder angehören, von denen

1. jeweils eine gleiche Zahl aus den Gruppen der akademischen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen,
der Studierenden und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Technik, Service und Verwaltung
und

 

2. eine Person mehr als die Summe der Mitglieder nach Nummer 1 aus der Gruppe der Hochschul-
lehrer und Hochschullehrerinnen

 

stammen.

Näheres regelt die Grundordnung der Hochschule. Abweichungen von der in Satz 1 Einleitungssatz ge-
nannten Obergrenze bedürfen der Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung.

(2) Der Präsident oder die Präsidentin führt den Vorsitz. Mit Rede- und Antragsrecht sind berechtigt,
an den Sitzungen des Akademischen Senats teilzunehmen

1. an Hochschulen mit Fachbereichen alle Dekane und Dekaninnen,

 

2. an Hochschulen ohne Fachbereiche die Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen,

 

3. die Vorsitzenden der Institutsräte der Zentralinstitute,

 

4. die Vorsitzenden aller Kommissionen des Akademischen Senats und

 

5. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Promovierendenvertretung.

 

§ 51 Absatz 3 und § 59 Absatz 10 bleiben unberührt.

(3) Der Akademische Senat kann einen Ferienausschuss zur Erledigung dringender Angelegenheiten
bilden. Dem Ferienausschuss gehören stimmberechtigt an

1. an den Universitäten dreizehn Mitglieder, davon sieben Hochschullehrer oder Hochschullehre-
rinnen und je zwei Vertreter oder Vertreterinnen der übrigen Mitgliedergruppen;

 

2. an den übrigen Hochschulen sieben Mitglieder, davon vier Hochschullehrer oder Hochschulleh-
rerinnen und je ein Vertreter oder eine Vertreterin der übrigen Mitgliedergruppen.

 

§ 61
Aufgaben des Akademischen Senats

(1) Der Akademische Senat entscheidet in akademischen Angelegenheiten von Forschung, Lehre, Stu-
dium, Kunstausübung, künstlerischen Entwicklungsvorhaben und Weiterbildung, soweit diese nicht
durch Gesetz einem anderen zentralen Organ zugewiesen sind.

(2) Der Akademische Senat ist zuständig für

- Seite 67 von 116 -



1. die Beschlussfassung über den Vorschlag zur Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin,

 

2. die Beschlussfassung über den Vorschlag zur Wahl der Vizepräsidenten oder Vizepräsidentin-
nen,

 

3. die Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltsplans und dessen Billigung,

 

4. die Stellungnahme zu Änderungen der Grundordnung und die nach § 7a vorgesehene Zustim-
mung,

 

5. Vorschläge für die Errichtung, Veränderung und Aufhebung von wissenschaftlichen Organisati-
onseinheiten,

 

6. die Einrichtung und Aufhebung von Studiengängen,

 

7. den Erlass von Satzungen, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist,

 

8. die Aufstellung von Grundsätzen für Lehre, Studium und Prüfungen, den Beschluss fachüber-
greifender Verfahrensregelungen für Hochschulprüfungen sowie die Stellungnahme zu Studien-
und Prüfungsordnungen der Fachbereiche,

 

9. die Beschlussfassung über Struktur- und Entwicklungspläne einschließlich der Personalentwick-
lungskonzepte unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Kuratoriums sowie Vorschläge
für die Zweckbestimmung von Stellen für Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen,

 

10. die Beschlussfassung über die Frauenförderrichtlinien und die Frauenförderpläne und die
Gleichstellungskonzepte,

 

11. die Stellungnahmen zu den Berufungsvorschlägen der Fachbereiche,

 

12. Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in Fragen der Forschung und der Förderung
des wissenschaftlichen und des künstlerischen Nachwuchses,

 

13. Anträge auf Einrichtung, Entwicklung und Zuordnung von Sonderforschungsbereichen,

 

14. die Festsetzung von Zulassungszahlen auf Vorschlag des Präsidiums,

 

15. den Erlass der Gebührensatzungen gemäß § 2 Absatz 8,

 

16. sonstige akademische Angelegenheiten, die die Hochschule als Ganzes betreffen, soweit keine
andere Zuständigkeit besteht,

 

17. die Stellungnahmen zu Angelegenheiten, die die Hochschule als Ganzes betreffen.

 

(3) Der Akademische Senat kann zu seiner Unterstützung und Beratung Kommissionen einsetzen.
Über ihre Aufgabenstellung, das Verfahren und die Dauer der Einsetzung entscheidet der Akademi-
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sche Senat. Die Mitglieder von Kommissionen werden jeweils von den Vertretern oder Vertreterinnen
ihrer Mitgliedergruppen im Akademischen Senat benannt.

(4) Zur Unterstützung und Beratung des Präsidiums und des Akademischen Senats bildet der Akade-
mische Senat ständige Kommissionen für

1. Entwicklungsplanung,

 

2. Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs,

 

3. Lehre und Studium.

 

In der ständigen Kommission für Lehre und Studium haben die Studierenden die Hälfte der Sitze und
Stimmen. Die Wahl des Vorsitzes der Kommission für Lehre und Studium erfolgt auf Vorschlag der stu-
dentischen Mitglieder dieser Kommission.

§ 62
Zusammensetzung des Erweiterten Akademischen Senats

Dem Erweiterten Akademischen Senat können bis zu 61 Mitglieder angehören, von denen

1. jeweils eine gleiche Zahl aus den Gruppen der akademischen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen,
der Studierenden und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Technik, Service und Verwaltung
und

 

2. eine Person mehr als die Summe der Mitglieder nach Nummer 1 aus der Gruppe der Hochschul-
lehrer und Hochschullehrerinnen

 

stammen.

Näheres regelt die Grundordnung der Hochschule. Abweichungen von der in Satz 1 Einleitungssatz ge-
nannten Obergrenze bedürfen der Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung.

§ 63
Aufgaben des Erweiterten Akademischen Senats

Der Erweiterte Akademische Senat ist zuständig für

1. die Wahl und Abwahl des Präsidenten oder der Präsidentin der Hochschule,

 

2. die Wahl und Abwahl der Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen,

 

3. die Wahl und Abwahl des Kanzlers oder der Kanzlerin,

 

4. den Erlass der Grundordnung unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Akademischen
Senats und des Kuratoriums,

 

5. die Wahl und Abwahl der Kuratoriumsmitglieder nach § 64 Absatz 1 Nummer 2 bis 4.
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Der Erweiterte Akademische Senat erörtert den jährlichen Bericht des Präsidiums. Er wählt aus seiner
Mitte einen Vorstand. Näheres regelt die Grundordnung der Hochschule.

§ 64
Zusammensetzung des Kuratoriums

(1) Dem Kuratorium gehören an

1. je ein Mitglied der Gruppen gemäß § 45 Absatz 1,

 

2. ein Vertreter oder eine Vertreterin der Wirtschaft, abweichend hiervon an der Alice-Salomon-
Hochschule Berlin, ein Vertreter oder eine Vertreterin der Wohlfahrtsverbände,

 

3. ein Vertreter oder eine Vertreterin der Gewerkschaften,

 

4. drei bis fünf Vertreter oder Vertreterinnen der Gesellschaft, die sich durch besondere Erfahrung
und Einsatz für Wissenschaft, Forschung, Kultur, soziale und ökologische Nachhaltigkeit oder
Gesellschaft auszeichnen.

 

(2) Die Amtszeit des Kuratoriums beträgt vier Jahre und für die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 1
zwei Jahre, soweit nicht durch die Grundordnung eine andere Bestimmung getroffen wird. Die Mitglie-
der gemäß Absatz 1 Nummer 1 werden durch die jeweiligen Vertreter oder Vertreterinnen ihrer Mit-
gliedergruppe im Erweiterten Akademischen Senat gewählt. Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nummer 2
bis 4 werden vom Erweiterten Akademischen Senat gewählt; im Falle der Nummern 2 und 3 erfolgt
die Wahl auf Vorschlag der jeweiligen Verbände. Wiederwahl ist zulässig.

(3) Der oder die Vorsitzende wird aus dem Kreis der Mitglieder des Kuratoriums gewählt.

(4) Näheres bestimmt die Grundordnung. Mitglieder des Präsidiums, des Akademischen Senats und
des Erweiterten Akademischen Senats dürfen dem Kuratorium nicht angehören.

(5) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung ist zu allen Sitzungen des Kuratoriums einzu-
laden. Sie kann durch einen Vertreter oder eine Vertreterin an den Sitzungen mit Rede- und Antrags-
recht teilnehmen.

§ 65
Aufgaben des Kuratoriums

(1) Das Kuratorium ist zuständig für

1. die Feststellung des Haushaltsplans und den Beschluss über die Entlastung des Präsidiums,

 

2. die Erörterung des jährlichen Rechenschaftsberichts des Präsidiums; es gibt hierzu eine Stel-
lungnahme ab,

 

3. die Errichtung, Veränderung und Aufhebung von Fachbereichen und anderen wissenschaftli-
chen Organisationseinheiten auf Vorschlag des Akademischen Senats,
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4. Empfehlungen zur Entwicklung der Hochschule und Stellungnahmen zum Struktur- und Ent-
wicklungsplan,

 

5. Vorschläge für die Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin und der Vizepräsidenten oder Vi-
zepräsidentinnen und das für den Vorschlag für die Wahl des Kanzlers oder der Kanzlerin erfor-
derliche Einvernehmen,

 

6. die Stellungnahme zum Entwurf von Änderungen der Grundordnung und die nach § 7a erforder-
liche Zustimmung,

 

7. in sonstigen durch die Grundordnung dem Kuratorium zugewiesenen Aufgaben.

 

(2) Das Kuratorium kann von Einrichtungen der Selbstverwaltung die Erstattung von Berichten verlan-
gen und andere Stellen auffordern, bestimmte Angelegenheiten zu überprüfen.

§ 66
(weggefallen)

§ 67
Personalangelegenheiten der Hochschule

(1) Dienstbehörde, oberste Dienstbehörde, Personalstelle und Personalwirtschaftsstelle der Hochschu-
le ist der Präsident oder die Präsidentin. Er oder sie kann seine oder ihre Befugnisse im Einvernehmen
mit der Senatsverwaltung, der das Landesverwaltungsamt nachgeordnet ist, auf das Landesverwal-
tungsamt übertragen.

(2) Für den Präsidenten oder die Präsidentin, die hauptamtlichen Vizepräsidenten und Vizepräsiden-
tinnen sowie den Kanzler oder die Kanzlerin ist Dienstbehörde, oberste Dienstbehörde, Personalstelle
und Personalwirtschaftsstelle die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung. Absatz 1 Satz 2 fin-
det entsprechende Anwendung.

(3) Das Präsidium erlässt die Verwaltungsvorschriften in Personalangelegenheiten und Personalwirt-
schaftsangelegenheiten. Diese bedürfen der Zustimmung des Akademischen Senats.

§ 68
Finanz- und Wirtschaftskommissionen der Universitätsklinika

(weggefallen)

§ 68a
Gemeinsame Finanz- und Wirtschaftskommission mit Entscheidungsbefugnis

für die Universitätsklinika in Berlin
(weggefallen)

Siebenter Abschnitt
Fachbereiche

§ 69
Fachbereich

(1) Der Fachbereich ist die organisatorische Grundeinheit der Hochschule; er erfüllt unbeschadet der
Gesamtverantwortung der Hochschule und der Zuständigkeiten der zentralen Hochschulorgane für
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sein Gebiet die Aufgaben der Hochschule. Er trägt dafür Sorge, dass die in seinem Gebiet tätigen Per-
sonen und Einrichtungen ihre Aufgaben erfüllen können.

(2) Fachbereiche sollen miteinander verwandte Fächer oder fächerübergreifende Bereiche umfassen.
An Hochschulen, deren Größe und Aufgabenstellung die Gliederung in Fachbereiche nicht erfordern,
kann hierauf verzichtet werden.

(3) Fachbereiche werden nach ihrer Anhörung auf Vorschlag des Akademischen Senats durch das Ku-
ratorium errichtet, verändert oder aufgehoben.

(4) Soweit eine Hochschule die Bezeichnung Fakultät verwendet, gelten die Vorschriften dieses Ab-
schnitts entsprechend.

§ 70
Fachbereichsrat

(1) Organe des Fachbereichs sind der Fachbereichsrat und der Dekan oder die Dekanin als Sprecher
oder Sprecherin des Fachbereichs.

(2) Dem Fachbereichsrat an den Universitäten gehören dreizehn Mitglieder an, und zwar

1. sieben Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen,

 

2. zwei akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen,

 

3. zwei Studierende,

 

4. zwei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen für Technik, Service und Verwaltung.

 

(3) Dem Fachbereichsrat an Hochschulen für angewandte Wissenschaften gehören neun Mitglieder
an, und zwar

1. fünf Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen,

 

2. ein akademischer Mitarbeiter oder eine akademische Mitarbeiterin,

 

3. zwei Studierende,

 

4. ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für Technik, Service und Verwaltung.

 

(4) Mit Rede- und Antragsrecht sind berechtigt, an den Sitzungen des Fachbereichsrats teilzunehmen:

1. die Mitglieder des Präsidiums einschließlich des Kanzlers oder der Kanzlerin, auch soweit von
der Möglichkeit des § 52 Absatz 1 Satz 2 Gebrauch gemacht wurde,

 

2. der Leiter oder die Leiterin der Fachbereichsverwaltung,

 

3. ein Vertreter oder eine Vertreterin des zuständigen Organs der Studierendenschaft,

 

- Seite 72 von 116 -



4. ein Vertreter oder eine Vertreterin der Personalvertretung.

 

§ 59 Absatz 10 bleibt unberührt.

(5) Unbeschadet der Vorschrift des § 47 Absatz 3 haben bei Entscheidungen des Fachbereichsrats
über Berufungsvorschläge für Professoren und Professorinnen, Juniorprofessoren und Juniorprofesso-
rinnen, bei Habilitationen und Habilitationsordnungen sowie bei Entscheidungen über Promotionsord-
nungen alle dem Fachbereich angehörenden hauptberuflichen Hochschullehrer und Hochschullehre-
rinnen die Möglichkeit der stimmberechtigten Mitwirkung; soweit sie an der Entscheidung mitwirken,
gelten sie als Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen im Fachbereichs-
rat. § 47 Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. Die Grundordnung regelt Durchführung und Verfahren.

(6) Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen, die nicht dem Fachbereichsrat angehören, sind bei der
Beratung aller wesentlichen Angelegenheiten ihres Fachgebiets zu hören.

(7) Die Fachbereiche können Ferienausschüsse zur Erledigung dringender Angelegenheiten bilden.

§ 71
Aufgaben des Fachbereichsrats

(1) Der Fachbereichsrat ist, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, für alle Aufgaben des
Fachbereichs zuständig, insbesondere für

1. den Erlass von Satzungen des Fachbereichs,

 

2. die geordnete Durchführung der Lehre und der Prüfungen sowie die Koordinierung von Lehre
und Forschung im Fachbereich,

 

3. den Beschluss von Berufungsvorschlägen,

 

4. Entscheidungen über Habilitationen,

 

5. die Verteilung von dem Fachbereich zugewiesenen und von wieder frei werdenden, beim Fach-
bereich verbleibenden Stellen und von Mitteln für nichtplanmäßige Dienstkräfte sowie von
Sachmitteln,

 

6. die Vorschläge zur Begründung und Beendigung der Rechtsverhältnisse von hauptberuflich und
nebenberuflich Tätigen, soweit sie nicht Einrichtungen gemäß § 75 zugewiesen sind.

 

Der Fachbereichsrat soll die Wahrnehmung von Aufgaben, die nicht von grundsätzlicher Bedeutung
sind, dem Dekan oder der Dekanin zur Erledigung übertragen.

(2) An Hochschulen ohne Fachbereiche werden die Aufgaben des Fachbereichsrats vom Akademi-
schen Senat wahrgenommen.

§ 72
Dekan oder Dekanin

(1) Der Dekan oder die Dekanin und sein Stellvertreter oder seine Stellvertreterin (Prodekan/Prodeka-
nin) werden vom Fachbereichsrat aus dem Kreis der dem Fachbereich angehörenden Hochschullehrer
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und Hochschullehrerinnen gewählt. Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre. Sie können ihr Amt nach Maßga-
be der Grundordnung hauptberuflich ausüben. Näheres, einschließlich der Amtszeit bei hauptberufli-
cher Ausübung, regelt die Grundordnung.

(2) Der Dekan oder die Dekanin vertritt den Fachbereich und führt dessen Geschäfte in eigener Zu-
ständigkeit. Er oder sie hat darauf hinzuwirken, dass die Mitglieder des Fachbereichs ihre dienstlichen
Aufgaben, insbesondere ihre Lehr- und Prüfungsverpflichtungen ordnungsgemäß erfüllen. Er oder sie
erledigt, vorbehaltlich der Zuständigkeiten der Dienstbehörde und Personalstelle, die laufenden Per-
sonal- und Verwaltungsangelegenheiten des Fachbereichs. Er oder sie ist berechtigt, dem Personal
des Fachbereichs, soweit es nicht Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen oder Einrichtungen des
Fachbereichs zugewiesen ist, Weisungen zu erteilen.

(3) Der Dekan oder die Dekanin ist Vorsitzender bzw. Vorsitzende des Fachbereichsrats. Er oder sie
kann in unaufschiebbaren Angelegenheiten anstelle des Fachbereichsrats die unerlässlichen Entschei-
dungen und Maßnahmen treffen. Die Befugnis des Fachbereichsrats, eigene Entscheidungen zu tref-
fen, bleibt unberührt.

(4) Der Dekan oder die Dekanin kann an den Sitzungen der übrigen Gremien des Fachbereichs mit Re-
derecht teilnehmen.

§ 73
Kommissionen und Beauftragte

(1) Der Fachbereichsrat kann zu seiner Unterstützung und Beratung Kommissionen oder Beauftragte
einsetzen. Über ihre Aufgabenstellung und die Dauer der Einsetzung entscheidet der Fachbereichsrat.
Der Fachbereichsrat setzt eine Ausbildungskommission ein, in der die Studierenden die Hälfte der Sit-
ze und Stimmen haben.

(2) Die Mitglieder von Kommissionen werden jeweils von den Vertretern oder Vertreterinnen ihrer Mit-
gliedergruppen im Fachbereichsrat benannt.

(3) In den Kommissionen zur Vorbereitung von Vorschlägen für die Berufung von Hochschullehrern
und Hochschullehrerinnen (Berufungskommissionen) haben die Hochschullehrer und Hochschulleh-
rerinnen die Mehrheit der Sitze und Stimmen. Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen für Technik, Service und Verwaltung wirken beratend mit. Der Berufungskommission soll
stets auch ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin angehören, der oder die nicht Mitglied der
Hochschule ist. Mindestens 40 vom Hundert der stimmberechtigten Mitglieder sollen Frauen sein und
die Hälfte davon sollen Hochschullehrerinnen im Sinne des § 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 sein; erfor-
derlichenfalls kann die Anzahl der externen Mitglieder erhöht werden, Ausnahmen bedürfen der Zu-
stimmung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. § 47 gilt mit der Maßgabe, dass dessen Ab-
satz 4 Satz 2 keine Anwendung findet. Die Hochschule regelt durch Satzung, inwieweit bei Sitzungen
der Berufungskommissionen moderne Informations- und Kommunikationstechnologien zur Anwen-
dung kommen können; eine hinreichende schriftliche Dokumentation ist sicherzustellen.

(4) Kommissionen zur Vorbereitung von Habilitationen dürfen neben den Professoren und Professorin-
nen nur habilitierte Mitglieder des zuständigen Gremiums angehören. Die beratende Mitwirkung von
Studierenden und akademischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die nicht entsprechend qualifi-
ziert sind, richtet sich nach der jeweiligen Ordnung.

(5) Kommissionen mit Entscheidungsbefugnis werden für Prüfungen und Promotionen eingesetzt. Nä-
heres regeln die Prüfungs- und Promotionsordnungen.
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§ 74
Gemeinsame Kommissionen

(1) Soweit mehrere Fachbereiche gemeinsame Aufgaben zu erfüllen haben, sollen Gemeinsame Kom-
missionen eingesetzt werden. Dies gilt auch für Fachbereiche verschiedener Hochschulen.

(2) Über die Aufgabenstellung, die Dauer der Einsetzung, die Zusammensetzung und das Verfahren
einer Gemeinsamen Kommission entscheiden die beteiligten Fachbereichsräte.

(3) Der Akademische Senat kann Fachbereiche auffordern, Gemeinsame Kommissionen zu bilden. Er
hat abweichend von Absatz 2 das Recht, nach Anhörung der betroffenen Fachbereiche Gemeinsame
Kommissionen einzusetzen.

(4) Für die Zusammensetzung Gemeinsamer Kommissionen, die das Recht haben, für die beteiligten
Fachbereiche verbindliche Entscheidungen zu treffen, gilt das Verhältnis der Sitze und der Stimmen
der einzelnen Gruppen gemäß § 70 Absatz 2 bzw. 3. Die Vorschriften des § 70 Absatz 4 und 6 finden
entsprechende Anwendung.

(5) Für Gemeinsame Kommissionen, die für die Entscheidung über Berufungsvorschläge, Habilitatio-
nen, Habilitations- oder Promotionsordnungen zuständig sind, gilt § 73 Absatz 3 und 4. Die Vorschrif-
ten des § 70 Absatz 5 finden entsprechende Anwendung.

(6) Die Vertreter und Vertreterinnen jedes Fachbereichs in Gemeinsamen Kommissionen werden vom
Fachbereichsrat mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder gewählt. Sie brauchen nicht Mit-
glieder des Fachbereichsrats zu sein.

(7) Gemeinsame Kommissionen können unter Einbeziehung von Zentralinstituten gebildet werden.

§ 75
Einrichtungen der Fachbereiche

(1) Die Fachbereiche der Universitäten können sich in

1. wissenschaftliche,

 

2. künstlerische und

 

3. wissenschaftlich-künstlerische

 

Einrichtungen gliedern. An Fachbereichen, deren Größe und Aufgabenstellung die Gliederung in Ein-
richtungen nicht erfordern, kann hierauf verzichtet werden.

(2) Die Einrichtung wird durch einen Geschäftsführenden Direktor oder eine Geschäftsführende Direk-
torin im Rahmen der Beschlüsse des Institutsrats geleitet und verwaltet. Er oder sie kann in unauf-
schiebbaren Angelegenheiten anstelle des Institutsrats die unerlässlichen Entscheidungen und Maß-
nahmen treffen. Die Befugnis des Institutsrates, eigene Entscheidungen zu treffen, bleibt unberührt.

(3) Es wird ein Institutsrat gewählt, dem vier Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen und je ein
Vertreter oder eine Vertreterin der übrigen Gruppen gemäß § 45 Absatz 1 angehören. Abweichend
von Satz 1 kann der Fachbereichsrat auf Antrag der Einrichtung für den Institutsrat eine Zusammen-
setzung im Verhältnis 7 : 2 : 2 : 2 festlegen. Der Institutsrat wählt den Geschäftsführenden Direktor
oder die Geschäftsführende Direktorin und deren Stellvertreter bzw. Stellvertreterin aus dem Kreis der

- Seite 75 von 116 -



ihm angehörenden Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen. Gehören einer Einrichtung weniger als
vier Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen an, verringert sich die Zahl der Stimmberechtigten
aus den übrigen Gruppen entsprechend. Näheres regelt die Grundordnung.

(4) Der Institutsrat fasst Beschlüsse über die grundsätzlichen Angelegenheiten der Einrichtung. Dazu
gehört der Einsatz von Stellen und von Mitteln für nichtplanmäßige Dienstkräfte. Er beschließt auch
über die Vorschläge zur Begründung und Beendigung der Rechtsverhältnisse von Personen, die der
Einrichtung zugewiesen sind, und über ihre Verwendung. Sind Personen einzelnen Hochschullehrern
und Hochschullehrerinnen zugewiesen, so ergeht der Beschluss nach Satz 3 auf deren Vorschlag.

(5) Der Institutsrat beruft mindestens einmal im Semester eine Institutsversammlung aller Mitglieder
der Einrichtung ein.

§ 75a
Neue Organisationsformen auf der Ebene der Fachbereiche

(1) In der Grundordnung kann bestimmt werden, dass Fachbereiche ganz oder teilweise neue Organi-
sationsformen erhalten können; in der Grundordnung sind in diesem Fall insbesondere folgende Berei-
che zu regeln:

1. innere Organisation einschließlich der Organe, deren Besetzung, Aufgaben und Zuständigkeiten
sowie der Bezeichnung der entstehenden Organisationseinheit,

 

2. Aufgaben, Zuständigkeiten und Verfahren der Organisationseinheit,

 

3. Zuordnung von Forschungsgeräten, Räumen, sonstiger Ausstattung und Sachmitteln im Rah-
men eines Organisationskonzeptes zu den an der Organisationseinheit beteiligten Hochschul-
lehrern und Hochschullehrerinnen; die jeweils erforderliche Grundausstattung der Hochschul-
lehrer und Hochschullehrerinnen bleibt unberührt,

 

4. Zuweisung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des wissenschaftlichen Personals und Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen für Technik, Service und Verwaltung im Rahmen eines Organisati-
onskonzeptes.

 

Die Regelungen nach Satz 1 müssen unter Beachtung der §§ 43 bis 50 auch Bestimmungen über eine
angemessene Beteiligung aller Hochschulgruppen treffen. Die Errichtung von Organisationseinheiten
nach Satz 1 bedarf der Zustimmung der beteiligten Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen. Tritt
eine Organisationseinheit nach Satz 1 vollständig an die Stelle des Fachbereichs, finden die Vorschrif-
ten über Fachbereiche entsprechende Anwendung, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) Organisationseinheiten nach Absatz 1 können auch fachbereichsübergreifend errichtet werden.

Achter Abschnitt
Medizin

§ 76
Medizinische Fachbereiche

(weggefallen)

§ 77
Universitätsklinika
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(weggefallen)

§ 77a
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen der Universitätsklinika

(weggefallen)

§ 77b
Zwischenberichte, Jahresabschluss und Lagebericht

(weggefallen)

§ 78
Klinikumsvorstand

(weggefallen)

§ 79
Ärztlicher Direktor/Ärztliche Direktorin

(weggefallen)

§ 79a
Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin

(weggefallen)

§ 80
Krankenpflegekommission

(weggefallen)

§ 80a
Krankenpflegedirektor/Krankenpflegedirektorin

(weggefallen)

§ 81
Wissenschaftliche Einrichtungen der Universitätsklinika

(weggefallen)

§ 82
Geschäftsführende Direktoren/Direktorinnen im Fachbereich Veterinärmedizin

Der Geschäftsführende Direktor oder die Geschäftsführende Direktorin der Kliniken im Fachbereich
Veterinärmedizin ist gegenüber den in der Abteilung beschäftigten Personen weisungsbefugt. Haupt-
beruflichen Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen gegenüber kann der Geschäftsführende Di-
rektor oder die Geschäftsführende Direktorin nur die zur Organisation, Koordinierung und Sicherstel-
lung der Krankenversorgung in der Klinik erforderlichen Weisungen erteilen.

Neunter Abschnitt
Zentrale Einrichtungen

§ 83
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Zentralinstitute

(1) An den Hochschulen können gemäß § 61 Absatz 2 Nummer 6 für Daueraufgaben in Forschung,
Lehre und Weiterbildung Zentralinstitute errichtet werden, in denen Mitglieder der Hochschule aus
verschiedenen Fachbereichen zusammenarbeiten. Für den Institutsrat und seinen Vorsitzenden oder
seine Vorsitzende sowie für die Aufgaben der Zentralinstitute gelten die Vorschriften der §§ 69 bis 73
entsprechend.

(2) Dem Institutsrat eines Zentralinstituts, das ausschließlich für Forschung zuständig ist, gehören
Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen, akademische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen für Technik, Service und Verwaltung an. Die Hochschullehrer und Hoch-
schullehrerinnen müssen die Mehrheit der Sitze und Stimmen haben.

(3) Zentralinstitute können auch für den Bereich mehrerer Hochschulen errichtet werden. Hierzu kön-
nen öffentlich-rechtliche Verträge geschlossen werden. Die Entscheidung über die organisatorische
Zuordnung solcher Zentralinstitute treffen die beteiligten Hochschulen gemeinsam; sie bedarf der Zu-
stimmung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung.

(4) Für besondere Aufgaben in der Lehre können Zentralinstitute errichtet werden.

§ 84
Zentraleinrichtungen

(1) Zentraleinrichtungen sind Betriebseinheiten außerhalb von Fachbereichen. Sie erbringen Dienst-
leistungen für die Hochschule insgesamt oder für mehrere Fachbereiche.

(2) Die Organisation und Benutzung einer Zentraleinrichtung wird vom Akademischen Senat durch
Satzung geregelt.

(3) § 61 Absatz 2 Nummer 6 und § 83 Absatz 3 gelten entsprechend.

§ 85
Institut an der Hochschule

(1) Eine Einrichtung außerhalb der Hochschule, die ausschließlich im Bereich von Weiterbildung oder
Forschung und Entwicklung tätig ist, kann vom Akademischen Senat als „Institut an der Hochschule“
anerkannt werden, wenn, gewährleistet ist, dass

1. die Tätigkeit der Einrichtung sich im Rahmen der Aufgaben der Hochschule und in Zusammen-
arbeit mit ihr vollzieht,

 

2. Grundsätze der Wissenschaftsfreiheit und das Recht auf Veröffentlichung von Forschungser-
gebnissen gesichert sind,

 

3. für die Angehörigen der Einrichtung die Grundsätze dieses Gesetzes bei Beschäftigung und Mit-
wirkung in sinngemäßer Anwendung gelten,

 

4. die Arbeitsverträge den vergleichbaren tariflichen Bestimmungen für die Beschäftigten der
Hochschule als Mindestbedingungen entsprechen,

 

5. die laufenden Kosten der Einrichtung überwiegend aus Mitteln Dritter finanziert werden.
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(2) Die Anerkennung gemäß Absatz 1 ist auf höchstens fünf Jahre zu befristen. Sie kann nach Überprü-
fung verlängert werden.

(3) Näheres regelt der Akademische Senat durch Satzung.

§ 86
Bibliothekswesen

(1) Das Bibliothekssystem der Hochschulen gliedert sich in die zentrale Bibliothek und gegebenenfalls
in Fachbibliotheken. Die Bibliotheken haben die Aufgabe, die für Forschung, Lehre und Information er-
forderliche Literatur und andere Informationsträger zu sammeln, zu erschließen und zur Nutzung be-
reitzustellen. Sie stellen darüber hinaus forschungsnahe Dienste bereit und unterstützen den freien
Zugang zu wissenschaftlicher Information (Open Science). Die Bibliotheken der Hochschule sind zur
Zusammenarbeit verpflichtet; zu diesem Zweck schließen die Hochschulen öffentlich-rechtliche Ver-
träge ab.

(2) Die zentrale Bibliothek arbeitet mit anderen Bibliotheken und bibliothekarischen Einrichtungen au-
ßerhalb der Hochschule zusammen und nimmt gegebenenfalls regionale Aufgaben wahr. Die Fachbi-
bliotheken können mit bibliothekarischen Einrichtungen außerhalb der Hochschule zusammenarbei-
ten. Die zentrale Bibliothek koordiniert die Arbeit und die Anschaffung der Literatur im Bibliothekssys-
tem und berücksichtigt dabei die Bedarfe von Studierenden, Lehrenden und Forschenden mit Behin-
derungen oder chronischen Erkrankungen, speziell hinsichtlich der Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und
Nutzbarkeit der Angebote sowie der Nutzungsbedingungen. Sie übt die bibliothekarische Fachaufsicht
aus.

(3) Die Auswahl der für die Fachbibliotheken zu beschaffenden Informationsträger liegt bei den wis-
senschaftlichen Einrichtungen. Wo keine wissenschaftlichen Einrichtungen bestehen, übernehmen
diese Aufgabe die Fachbereiche.

(4) Berät ein Gremium der Hochschule über grundsätzliche Bibliotheksangelegenheiten, ist der Leiter
oder die Leiterin der zentralen Bibliothek mit beratender Stimme hinzuzuziehen. Er oder sie kann sich
dabei vertreten lassen.

(5) Der Akademische Senat erlässt eine Bibliotheksordnung, die einheitliche Grundsätze für die Ver-
waltung der Bibliotheken der Hochschule bestimmt und Regelungen über die Bildung eines Selbstver-
waltungsgremiums für die zentrale Bibliothek trifft.

Zehnter Abschnitt
Haushaltswesen und Aufsicht

§ 87
Haushaltswesen

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten die Hochschulen Zuschüsse des Landes Berlin. Bei Haus-
haltsüberschreitungen ist die vorherige Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwal-
tung und der Senatsverwaltung für Finanzen erforderlich.

(2) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann im Zusammenhang mit der Gewährung
und Verwendung der Mittel nach Absatz 1 in den Hochschulen Prüfungen vornehmen.

(3) Auflagenbeschlüsse des Abgeordnetenhauses zum Hochschulhaushalt sind für die Hochschulen
unmittelbar verbindlich.
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(4) Für Verbindlichkeiten der Hochschulen haftet das Land Berlin als Gewährträger unbeschränkt. Kre-
ditaufnahmen einschließlich Sonderfinanzierungen der Hochschulen für investive Zwecke sind unzu-
lässig. Andere Kredite sind nur zur kurzfristigen Sicherung der Liquidität (Betriebsmittelkredite) zu-
lässig und bedürfen der Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung und der Se-
natsverwaltung für Finanzen.

§ 88
Haushaltsplan

(1) Das Präsidium stellt den Entwurf des Haushaltsplans auf Grund von Vorschlägen der Fachbereiche,
der Zentralinstitute und der Zentraleinrichtungen auf und legt ihn dem Akademischen Senat zur Stel-
lungnahme vor.

(2) Der Entwurf des Haushaltsplans bedarf der Billigung durch den Akademischen Senat.

(3) Nach der Veranschlagung des Zuschusses im Haushaltsplan von Berlin stellt das Kuratorium den
Haushaltsplan fest.

(4) Die Haushaltsrechnung wird durch zu bestellende Abschlussprüfende geprüft. Abschlussprüfende
können Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüferinnen oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sein.

(5) Für die Entlastung des Präsidiums auf der Grundlage der Abschlussprüfung und nach Stellungnah-
me des Akademischen Senats ist das Kuratorium zuständig. Die Entlastung bedarf der Genehmigung
der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung.

(6) Bei den künstlerischen Hochschulen tritt an die Stelle des Kuratoriums das nach der Grundordnung
zuständige Organ.

§ 88a
Flexibilisierung im Haushaltswesen

(1) Zur Erprobung einer flexibleren Gestaltung der Haushaltswirtschaft und Erhöhung der Wirtschaft-
lichkeit können die Akademischen Senate der Hochschulen abweichend von § 20 Absatz 1 der Landes-
haushaltsordnung zulassen, dass die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) mit konsumtiven Sachausga-
ben (Hauptgruppen 5 und 6) gegenseitig deckungsfähig sind.

(2) Das in Absatz 1 genannte Organ kann entsprechend § 19 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung die
Titel 515 01, 515 02, 515 11, 519 00, 522 11, 523 01, 524 01, 524 11, 524 40, 525 02, 531 05, 531
06, 540 50 und 540 51 für übertragbar erklären. Für die nach Satz 1 für übertragbar erklärten Titel
kann die allgemeine Deckungsfähigkeit zugelassen werden.

(3) Dem in Absatz 1 genannten Organ wird die Möglichkeit eingeräumt, über die Festlegung von für
die Haushaltswirtschaft verbindlichen summarischen Stellenrahmen, die nicht überschritten werden
dürfen, zu beschließen. § 17 Absatz 5 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt. Es ist zu gewähr-
leisten, dass Überschreitungen der Stellenrahmen nur für zulässig erklärt werden, wenn die Haus-
haltsführung der jeweiligen Hochschule dauerhaft und unter Ausschluss von Zuschusserhöhungen so-
wie unter Berücksichtigung auch von Beiträgen zur Konsolidierung des Haushalts Berlins gesichert ist.

§ 89
Aufsicht
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(1) Die Hochschulen einschließlich der Kuratorien unterstehen der Rechtsaufsicht des Landes Berlin.
Sie wird durch die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung unabhängig von den Aufsichtsbefug-
nissen des Präsidiums ausgeübt. Die Durchführung der Rechtsaufsicht richtet sich nach den Vorschrif-
ten der §§ 10 bis 13 und § 28 Absatz 5 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes.

(2) Soweit die Hochschulen einschließlich der Kuratorien Aufgaben wahrnehmen, die ihnen als staatli-
che Angelegenheiten übertragen sind, unterstehen sie der Fachaufsicht der für Hochschulen zuständi-
gen Senatsverwaltung; dies gilt auch für Aufgaben bei der Ermittlung der Ausbildungskapazitäten und
der Festsetzung von Zulassungszahlen. Die Ausübung der Fachaufsicht richtet sich nach § 8 des Allge-
meinen Zuständigkeitsgesetzes.

§ 90
Bestätigung und Veröffentlichung von Rechtsvorschriften

(1) Satzungen der Hochschule bedürfen der Bestätigung durch das Präsidium oder das nach der
Grundordnung vorgesehene Leitungsorgan. Darüber hinaus bedürfen die Grundordnung, die Rahmen-
gebührensatzung, die Rahmenstudien- und -prüfungsordnung sowie Satzungen, die den Zugang zum
Studium sowie die duale Ausbildung regeln, der Bestätigung der für Hochschulen zuständigen Senats-
verwaltung; eine nach anderen Rechtsvorschriften für das Satzungsgebungsverfahren vorgesehene
Zuständigkeit der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung bleibt unberührt. Die Bestätigung
kann teilweise oder mit Auflagen erteilt werden; sie kann auch befristet werden. Das Verfahren der
Bestätigung von Satzungen durch das Präsidium regelt die Grundordnung.

(2) Die Bestätigung von Rechtsvorschriften ist zu versagen, wenn sie gegen geltendes Recht versto-
ßen. Die Bestätigung kann versagt werden, wenn die Rechtsvorschriften die im Geltungsbereich des
Grundgesetzes gebotene Einheitlichkeit im Hochschulwesen gefährden.

(3) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann aus den in Absatz 2 genannten Gründen
die Änderung von Rechtsvorschriften verlangen. Wenn die Hochschule diesem Verlangen innerhalb
von drei Monaten nicht entspricht, kann die Bestätigung ganz oder teilweise widerrufen werden. Die
Rechtsvorschrift tritt drei Monate nach Bekanntmachung des Widerrufs im Mitteilungsblatt der Hoch-
schule außer Kraft. Nach dem Außerkrafttreten kann die für Hochschulen zuständige Senatsverwal-
tung die von ihr geforderten Änderungen bis zur Bestätigung einer Neufassung als Satzung in Kraft
setzen.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend, wenn die Bestätigung einer neuen Rechtsvorschrift versagt wird und
die Hochschule auf das Änderungsersuchen innerhalb von drei Monaten keine Neufassung vorlegt
oder diese nicht bestätigt wird.

(5) Rechtsvorschriften der Hochschulen sind im Mitteilungsblatt der Hochschule bekannt zu machen.

§ 91
(weggefallen)

Elfter Abschnitt
Hauptberufliches Personal der Hochschulen

§ 92
Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal
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(1) Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische Personal der Universitäten besteht
aus den Professoren und Professorinnen, den Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen, den Hoch-
schuldozenten und Hochschuldozentinnen, den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen sowie den Lehrkräften für besondere Aufgaben.

(2) Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische Personal an den übrigen künstleri-
schen Hochschulen und an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften besteht aus den Profes-
soren und Professorinnen, den wissenschaftlichen und den künstlerischen Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen sowie den Lehrkräften für besondere Aufgaben.

§ 92a
Personal der Charité

(1) Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche Personal der Charité gemäß § 92 ist nach näherer Aus-
gestaltung des Dienstverhältnisses und der Funktionsbeschreibung der Stelle verpflichtet, Aufgaben
im Universitätsklinikum der Charité in der Krankenversorgung und im öffentlichen Gesundheitswesen,
in der Fort- und Weiterbildung der Ärzte und Ärztinnen sowie in der Aus- und Weiterbildung von An-
gehörigen sonstiger Fachberufe des Gesundheitswesens wahrzunehmen. § 99 Absatz 4 gilt entspre-
chend.

(2) Hauptberuflich an der Medizinischen Fakultät der Charité tätige Personen mit ärztlichen Aufgaben
in der Krankenversorgung, Forschung und Lehre, die nicht in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zur
Freien Universität Berlin oder zur Humboldt-Universität zu Berlin stehen, sind in der Regel den wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Freien Universität Berlin oder der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin mitgliedschaftsrechtlich gleichgestellt.

§ 93
Beamtenrechtliche Stellung

(1) Auf Beamte und Beamtinnen an Hochschulen finden die für Landesbeamte geltenden Vorschriften
Anwendung, soweit durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

(2) Auf Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen finden die allgemeinen beamtenrechtlichen Vor-
schriften über die Probezeit, die Laufbahn und den einstweiligen Ruhestand keine Anwendung. Ein
Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der Dienstzeit ist für die Beamten und Beamtinnen auf Zeit aus-
geschlossen.

(3) Beamte und Beamtinnen der Hochschule werden von ihrer Dienstbehörde ernannt.

(4) Die Entscheidung nach § 7 Absatz 3 des Beamtenstatusgesetzes trifft bei Hochschullehrern und
Hochschullehrerinnen sowie bei anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des wissenschaftlichen
und künstlerischen Personals der Präsident oder die Präsidentin.

(5) § 8a Absatz 1 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes findet auf Hochschullehrer und Hochschullehre-
rinnen mit der Maßgabe Anwendung, dass eine Einstellung oder Versetzung in den Dienst der Hoch-
schule nur erfolgen darf, wenn die für die Einstellung oder Versetzung vorgesehene Person zum Zeit-
punkt der Einstellung oder Versetzung noch nicht das 50. Lebensjahr vollendet hat. § 8a Absatz 1
Satz 2 bis 4 des Landesbeamtengesetzes findet auf Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen keine
Anwendung.

§ 93a
Zweckbestimmung
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(1) Für jede Professur und Juniorprofessur sind in einer Zweckbestimmung (Denomination) festzulegen

1. das Fachgebiet,

 

2. die Besoldungsgruppe,

 

3. die Dauer und der Grund einer Befristung und

 

4. Besonderheiten der Professur oder Juniorprofessur.

 

(2) Vor der Ausschreibung oder Besetzung einer Professur oder Juniorprofessur bedarf es der Freigabe
durch die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung. Die für Hochschulen zuständige Senatsver-
waltung kann die Freigabe auch allgemein erklären, soweit die Hochschule über einen Struktur- und
Entwicklungsplan verfügt und die Zweckbestimmung der Stelle diesem Plan entspricht.

§ 94
Ausschreibung

(1) Stellen für hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal sind öffentlich, Stellen
für Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen darüber hinaus in der Regel international auszuschrei-
ben. Die Ausschreibung muss Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben ausweisen.

(2) Die Dienstbehörde kann im Einzelfall unter Wahrung der Rechte der Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragten sowie des Ziels der Gleichstellung mit Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Se-
natsverwaltung Ausnahmen von der Pflicht zur Ausschreibung einer Professur zulassen, insbesondere
wenn

1. ein Professor oder eine Professorin in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder einem befristeten
Beschäftigungsverhältnis auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder
einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll,

 

2. ein Juniorprofessor oder eine Juniorprofessorin oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder ei-
ne wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Funktion einer Nachwuchsgruppenleitung auf eine Pro-
fessur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsver-
hältnis berufen werden soll,

 

3. eine auf Grund ihrer bisherigen wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen herausra-
gend geeignete Person berufen werden soll, an deren Gewinnung ein besonderes Interesse der
Hochschule besteht,

 

4. ein Professor oder eine Professorin, der oder die einen auswärtigen Ruf auf eine Professur vor-
legt, als Ergebnis von Bleibeverhandlungen auf eine höherwertige Professur der bisherigen
Hochschule berufen werden soll; § 101 Absatz 5 Satz 4 findet keine Anwendung,

 

5. in einem begründeten Einzelfall ein Professor oder eine Professorin in einem Beamtenverhältnis
auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis auf eine höherwertige Pro-
fessur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsver-
hältnis berufen werden soll.
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Für das übrige hauptberufliche wissenschaftliche und künstlerische Personal kann die Dienstbehörde
im Einzelfall Ausnahmen von der Pflicht zur Ausschreibung zulassen; dies gilt nicht bei Stellen für Juni-
orprofessoren und Juniorprofessorinnen.

(3) Ausschreibungen im Sinne dieses Gesetzes sind auch Ausschreibungen durch Forschungsförde-
rungsorganisationen im Rahmen von Förderprogrammen für Personen, die die Einstellungsvorausset-
zungen für Professoren und Professorinnen oder Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen erfüllen.

§ 95
Regelung der Dauer des Dienst- oder Arbeitsverhält-

nisses und Verlängerung von Dienstverhältnissen

(1) Wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal an den Berliner Hochschulen ist grund-
sätzlich unbefristet einzustellen, sofern nicht das Personal im Rahmen einer Qualifizierung gemäß
Wissenschaftszeitvertragsgesetz oder auf Grund einer Tätigkeit in Drittmittelprojekten befristet tä-
tig ist oder das Teilzeit- und Befristungsgesetz vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 1746) geändert worden ist, das
Wissenschaftszeitvertragsgesetz vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1073) geändert worden ist, oder andere bundesrechtliche Vor-
schriften auch im Übrigen eine befristete Beschäftigung zulassen. Sachgrundlose Befristungen sind
grundsätzlich ausgeschlossen.

(2) Soweit Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen Beamte oder Beamtinnen auf Zeit sind, ist das
Dienstverhältnis, sofern dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, auf Antrag aus den in Satz 2 ge-
nannten Gründen zu verlängern. Gründe für eine Verlängerung sind:

1. Beurlaubung nach § 55 des Landesbeamtengesetzes,

 

2. Beurlaubung zur Ausübung eines mit dem Dienstverhältnis als Beamter oder Beamtin auf
Grund eines Gesetzes zu vereinbarenden Mandats,

 

3. Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit oder eine außerhalb des
Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wissenschaftliche, künstlerische oder beruf-
liche Aus-, Fort- oder Weiterbildung,

 

4. Grundwehr- und Zivildienst,

 

5. Inanspruchnahme von Elternzeit nach § 74 Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes oder Beschäf-
tigungsverbot nach den §§ 1, 2, 2a, 3 und 8 der Mutterschutzverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Januar 2020 (GVBl. S. 58) in dem Umfang, in dem eine Erwerbstätigkeit
jeweils nicht erfolgt ist.

 

Satz 1 gilt entsprechend im Falle einer

1. Teilzeitbeschäftigung,

 

2. Ermäßigung der Arbeitszeit gemäß Satz 2 Nummer 2,
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3. Freistellung zur Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal- oder Schwerbehindertenvertre-
tung oder zur Wahrnehmung von Aufgaben nach § 59 Absatz 5,

 

wenn die Ermäßigung mindestens ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit betrug. Eine Verlängerung
darf den Umfang der Beurlaubung, der Freistellung oder der Ermäßigung der Arbeitszeit und in den
Fällen des Satzes 2 Nummer 1 bis 3 und des Satzes 3 die Dauer von jeweils zwei Jahren nicht über-
schreiten. Mehrere Verlängerungen nach Satz 2 Nummer 1 bis 4 und Satz 3 dürfen insgesamt die
Dauer von drei Jahren nicht überschreiten. Verlängerungen nach Satz 2 Nummer 5 dürfen, auch wenn
sie mit anderen Verlängerungen zusammentreffen, insgesamt vier Jahre nicht überschreiten.

(3) Soweit für Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen ein befristetes Arbeitsverhältnis begründet
worden ist, gilt Absatz 1 entsprechend. Darüber hinaus verlängert sich die Dauer eines befristeten Ar-
beitsvertrages auf Antrag um Zeiten einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit, in denen ein ge-
setzlicher oder arbeits- oder dienstvertraglicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung nicht besteht.

(4) Dienstverhältnisse auf Zeit und befristete Arbeitsverhältnisse von Hochschullehrern und Hoch-
schullehrerinnen sind für Zeiten der Betreuung eines Kindes oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren un-
beschadet anderer Vorschriften um bis zu zwei Jahre je Kind zu verlängern, soweit die betroffenen Be-
schäftigten dies beantragen. Für Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen darf eine Verlängerungs-
zeit von insgesamt vier Jahren nicht überschritten werden.

(5) Dienstverhältnisse auf Zeit und befristete Arbeitsverhältnisse von Hochschullehrern und Hoch-
schullehrerinnen sind bei Vorliegen einer Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des
Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung oder einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung um bis zu zwei Jahre zu verlängern, soweit
die betroffenen Beschäftigten dies beantragen.

§ 96
Lehrverpflichtung und didaktische Qualifikation

(1) Der Umfang der Lehrverpflichtung des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals wird in ei-
ner Rechtsverordnung geregelt, die die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung
der Hochschulen im Einvernehmen mit den für grundsätzliche allgemeine beamtenrechtliche Angele-
genheiten und für Finanzen zuständigen Senatsverwaltungen erlässt.

(2) Bedienstete, die hauptberuflich Aufgaben in der Lehre wahrnehmen, haben die Pflicht der didakti-
schen Fort- und Weiterbildung und werden hierbei von ihrer Hochschule unterstützt.

§ 97
Urlaub

(1) Das wissenschaftliche und künstlerische Personal mit Lehraufgaben hat seinen Erholungsurlaub in
der vorlesungsfreien Zeit zu nehmen. In den Klinika sind die Notwendigkeiten der Krankenversorgung
zu berücksichtigen.

(2) Die Erteilung von Urlaub für wissenschaftliche und künstlerische Tätigkeiten wird in einer Rechts-
verordnung geregelt, die die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hoch-
schulen im Einvernehmen mit den für grundsätzliche allgemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten
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und für Finanzen zuständigen Senatsverwaltungen erlässt. Dabei ist zu bestimmen, ob und inwieweit
die Bezüge während des Urlaubs zu belassen sind.

(3) Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, die auf der Grundlage einer Kooperationsvereinba-
rung der Hochschule mit einer in vollständig oder überwiegend öffentlicher Trägerschaft oder Förde-
rung stehenden außeruniversitären Forschungseinrichtung beschäftigt werden, können zur Wahrneh-
mung wissenschaftlicher oder künstlerischer Aufgaben auf Antrag unter Wegfall der Bezüge ganz oder
teilweise, auch mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, beurlaubt werden; die Höchst-
dauer nach § 56 des Landesbeamtengesetzes findet insofern keine Anwendung. Eine befristete Beur-
laubung kann auf Antrag verlängert werden.

§ 98
Nebentätigkeit

(1) Für Angestellte an Hochschulen gelten die Vorschriften über die Nebentätigkeit der Landesbeam-
ten und Landesbeamtinnen entsprechend, soweit durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Geset-
zes nichts anderes bestimmt ist.

(2) Zur Übernahme einer Nebentätigkeit sind Dienstkräfte gemäß § 92 insoweit verpflichtet, als die
Nebentätigkeit in einem unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer dienstlichen Tätigkeit steht. In einer
Rechtsverordnung über die Nebentätigkeit des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals, die
die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen
mit den für grundsätzliche allgemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten und für Finanzen zuständi-
gen Senatsverwaltungen und für Inneres erlässt, wird insbesondere geregelt

1. die Genehmigung von Nebentätigkeiten,

 

2. die Pflicht zur Anzeige von Nebentätigkeiten,

 

3. die Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen und Material und das dafür abzuführende
Nutzungsentgelt,

 

4. der Nachweis der Einkünfte aus Nebentätigkeit,

 

5. die Ablieferungspflicht für Vergütungen aus Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst.

 

Das Nutzungsentgelt hat sich nach den dem Dienstherrn entstehenden Kosten zu richten und muss
den besonderen Vorteil berücksichtigen, der dem Beamten oder der Beamtin durch die Inanspruch-
nahme entsteht. Es kann pauschaliert und nach Höhe der Einkünfte gestaffelt werden.

§ 99
Dienstliche Aufgaben der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen

(1) Die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen nehmen die ihrer Hochschule jeweils obliegenden
Aufgaben in Wissenschaft und Kunst, Forschung und Lehre in ihren Fächern nach näherer Ausgestal-
tung ihres Dienstverhältnisses selbstständig wahr.

(2) Die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen sind verpflichtet, zur Sicherstellung des Lehran-
gebots für alle Studiengänge in ihren Fächern Lehrveranstaltungen durchzuführen und an den nach
Maßgabe der Prüfungsordnungen vorgesehenen Prüfungen mitzuwirken. Auch soweit es sich dabei
um Staatsprüfungen handelt, erfolgt die Mitwirkung ohne besondere Vergütung. Der oder die für den
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Studiengang zuständige Dekan oder Dekanin benennt dem jeweiligen staatlichen Prüfungsamt auf
dessen Anforderung die danach erforderlichen Prüfer oder Prüferinnen.

(3) Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen können auf begrenzte Zeit ausschließlich oder über-
wiegend Aufgaben der Forschung übertragen werden.

(4) Zu den hauptberuflichen Aufgaben der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen gehören je nach
den ihrer Hochschule obliegenden Aufgaben insbesondere auch die

1. Mitwirkung an Weiterbildungsveranstaltungen der Hochschule,

 

2. Förderung der Studierenden und des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses so-
wie Betreuung der Qualifizierung von akademischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen,

 

3. Mitwirkung an der Studienreform und Studienfachberatung,

 

4. Mitwirkung an der Verwaltung der Hochschule,

 

5. Wahrnehmung von Aufgaben in der Krankenversorgung,

 

6. Erstattung von Gutachten einschließlich der erforderlichen Untersuchungen gegenüber ihrer
Hochschule und der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung, in Promotions- und Beru-
fungsverfahren und zur Feststellung der Bewährung von Juniorprofessoren und Juniorprofesso-
rinnen auch gegenüber Hochschulen und Dienstbehörden in anderen Bundesländern,

 

7. Unterstützung des Wissenstransfers.

 

Auf Antrag der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen ist die Wahrnehmung von Aufgaben in und
für Einrichtungen der Wissenschafts- oder Kunstförderung, die überwiegend aus staatlichen Mitteln fi-
nanziert werden, zur dienstlichen Aufgabe zu erklären, wenn sie mit der Erfüllung der übrigen dienstli-
chen Aufgaben vereinbar ist.

(5) Art und Umfang der von dem einzelnen Hochschullehrer oder der einzelnen Hochschullehrerin
wahrzunehmenden Aufgaben richten sich nach der Ausgestaltung seines oder ihres Dienstverhältnis-
ses und der Funktionsbeschreibung seiner oder ihrer Stelle. Die Festlegung steht unter dem Vorbehalt
einer Überprüfung in angemessenen Zeitabständen.

(6) Zur Durchführung von Forschungsvorhaben, künstlerischen Entwicklungsvorhaben oder zur Aktua-
lisierung ihrer Kenntnisse in der Berufspraxis sollen Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen auf
Antrag in angemessenen Zeitabständen unter Fortzahlung ihrer Dienstbezüge für ein Semester, in be-
sonderen Fällen für zwei Semester von ihren übrigen dienstlichen Aufgaben freigestellt werden. Ei-
ne Freistellung darf nach Ablauf von sieben Semestern nach der letzten Freistellung gewährt werden;
wird die Freistellung aus dienstlichen Gründen höchstens zwei Semester später als nach Ablauf der
vorgenannten Frist gewährt oder weist der Hochschullehrer oder die Hochschullehrerin nach, dass er
oder sie in den zurückliegenden Semestern ohne Freistellung Lehre im Pflicht- oder Wahlpflichtbereich
seines oder ihres Fachs über seine oder ihre Regellehrverpflichtung hinaus durchgeführt hat, so ver-
kürzt sich die Frist für die nächste Freistellung entsprechend. Dies gilt auch in Fällen besonderer Leis-
tungen oder Erfolge des Hochschullehrers oder der Hochschullehrerin im Zusammenhang mit der Er-
füllung seiner oder ihrer Lehraufgaben; die Entscheidung über die Gewährung einer Freistellung trifft
der Dekan oder die Dekanin, an Hochschulen ohne Fachbereiche die Stelle, die die Aufgaben des De-
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kans oder der Dekanin wahrnimmt. Nach Ablauf der Freistellung ist dem Dekan oder der Dekanin, an
Hochschulen ohne Fachbereiche dem Präsidium ein Bericht über Durchführung und Ergebnisse des
Forschungssemesters vorzulegen. Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt,
nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit den für grundsätzliche allgemeine beamten-
rechtliche Angelegenheiten und für Finanzen zuständigen Senatsverwaltungen durch Rechtsverord-
nung das Nähere, insbesondere die Voraussetzungen der Freistellung, das Verfahren und die Anrech-
nung von Einnahmen, zu regeln.

§ 100
Einstellungsvoraussetzungen für Professoren und Professorinnen

(1) Einstellungsvoraussetzungen für Professoren und Professorinnen mit Ausnahme von Juniorprofes-
soren und Juniorprofessorinnen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen min-
destens

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium,

 

2. pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrungen in der Lehre oder Ausbildung nach-
gewiesen wird,

 

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer
Promotion nachgewiesen wird, oder besondere Befähigung zu künstlerischer Arbeit und

 

4. darüber hinaus je nach den Anforderungen der Stelle
a) zusätzliche wissenschaftliche oder zusätzliche künstlerische Leistungen oder

 

b) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindes-
tens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen.

 

 

Bei der Besetzung von Stellen an Universitäten, deren Aufgabenschwerpunkt in der Lehre liegt,
kommt der pädagogischen Eignung besonderes Gewicht zu; ihr ist durch Nachweise über mehrjährige
Erfahrungen in der Lehre oder über umfassende didaktische Fort- und Weiterbildung Rechnung zu tra-
gen.

(2) Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a werden in der
Regel im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht, im Übrigen insbesondere im Rahmen einer Tätigkeit
als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Hochschule oder ei-
ner außeruniversitären Forschungseinrichtung oder im Rahmen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in
der Wirtschaft oder in einem anderen gesellschaftlichen Bereich im In- oder Ausland; auch ein Nach-
weis durch Habilitation ist möglich. Satz 1 gilt nur bei der Berufung in ein erstes Professorenamt. Die
zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a sollen, auch soweit
sie nicht im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht werden, nicht Gegenstand eines Prüfungsverfah-
rens sein. Die Qualität der für die Besetzung einer Professur erforderlichen zusätzlichen wissenschaft-
lichen Leistungen wird ausschließlich und umfassend in Berufungsverfahren bewertet. Maßnahmen
zur Sicherung der diskriminierungsfreien Vergleichbarkeit werden in der Berufungsordnung geregelt.

(3) Auf eine Stelle, die fachdidaktische Aufgaben in der Lehrkräftebildung vorsieht, soll nur berufen
werden, wer zudem auch eine dreijährige Schulpraxis oder vergleichbare Praxiserfahrungen nach-
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weist; auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung erziehungswissenschaftlicher
Aufgaben vorsieht, soll nur berufen werden, wer zudem auch eine dreijährige Schulpraxis oder ver-
gleichbare Praxiserfahrungen nachweist. Professoren und Professorinnen an Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften und Professoren und Professorinnen für anwendungsbezogene Studiengän-
ge an anderen Hochschulen müssen die Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 Buchstabe b erfüllen; in begründeten Ausnahmefällen können sie auch unter der Vorausset-
zung des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a eingestellt werden. Berufliche Praxiszeiten, die in
Teilzeitbeschäftigung erbracht wurden, werden berücksichtigt, wenn es sich um elterngeldunschädli-
che Teilzeitbeschäftigungen gemäß § 15 Absatz 4 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom
27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Februar 2021 (BGBl.
I S. 239) geändert worden ist, Arbeitszeitverminderungen auf Grund von Freistellungen gemäß § 2 des
Familienpflegezeitgesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2564), das zuletzt durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2020) geändert worden ist, oder § 3 des Pflegezeitgesetzes
vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl.
I S. 2020) geändert worden ist, handelt oder die Teilzeitbeschäftigung mindestens einen Umfang von
50 vom Hundert der regulären wöchentlichen Arbeitszeit hatte.

(4) Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen der Stelle entspricht, kann abweichend
von den Absätzen 1 bis 3 als Professor oder Professorin berufen werden, wer hervorragende fachbezo-
gene Leistungen in der Praxis und pädagogische Eignung nachweist.

(5) Professoren und Professorinnen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufgaben müs-
sen zusätzlich die Anerkennung als Gebietsarzt, Gebietszahnarzt oder Gebietstierarzt nachweisen,
soweit für das betreffende Fachgebiet eine entsprechende Weiterbildung vorgeschrieben ist. Den in
Satz 1 genannten Qualifikationen stehen solche Weiterbildungen gleich, die von einer Ärztekammer,
Zahnärztekammer oder Tierärztekammer im Geltungsbereich des Grundgesetzes als gleichwertig an-
erkannt worden sind.

§ 101
Berufung von Professoren und Professorin-

nen, Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen

(1) Professoren und Professorinnen sowie Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen werden auf Vor-
schlag des zuständigen Gremiums von dem für Hochschulen zuständigen Mitglied des Senats berufen.

(2) Zur Berufung eines Professors oder einer Professorin oder eines Juniorprofessors oder einer Juni-
orprofessorin beschließt das zuständige Gremium eine Liste, die die Namen von drei Bewerbern oder
Bewerberinnen enthalten soll (Berufungsvorschlag).

(3) Der Berufungsvorschlag ist dem für Hochschulen zuständigen Mitglied des Senats spätestens acht
Monate nach Freigabe der Stelle vorzulegen. Ihm sind alle Bewerbungen, die Gutachten aus der Hoch-
schule und in der Regel mindestens zwei vergleichende auswärtige Gutachten sowie die Stellungnah-
me der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten beizufügen. Jedes Mitglied des für den Berufungsvor-
schlag zuständigen Gremiums kann verlangen, dass ein von der Mehrheit abweichendes Votum beige-
fügt wird.

(4) Das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats ist an die Reihenfolge der Namen in dem Be-
rufungsvorschlag nicht gebunden; es kann auch dem weiteren Berufungsvorschlag gemäß § 47 Ab-
satz 3 Satz 3 entsprechen. Soll von der Reihenfolge des Berufungsvorschlags abgewichen werden, so
ist der Hochschule unter Darlegung der Gründe zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Das
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für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats entscheidet innerhalb von drei Monaten nach Vorlage
des Berufungsvorschlages.

(5) Bei Berufungen auf eine Professur sollen Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen, wissenschaft-
liche Mitarbeiter und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen in der Funktion einer Nachwuchsgruppenlei-
tung sowie Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen der eigenen Hochschule nur dann berück-
sichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule gewechselt hatten oder mindestens
zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich oder künstlerisch tätig waren; mit
dem Ziel, strukturellen Benachteiligungen entgegenzuwirken, entwickelt die Hochschule nach Anhö-
rung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und des oder der Beauftragten für Diversität Kriteri-
en, die ein Abweichen von den Mobilitätserfordernissen erlauben. In diesem Fall ist in Abweichung von
Absatz 2 eine Liste mit einem Namen ausreichend. Im Übrigen sollen wissenschaftliche und künstle-
rische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der eigenen Hochschule bei der Berufung auf eine Professur,
die keine Juniorprofessur ist, nur in begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt werden und wenn sie
zusätzlich die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen. Professoren und Professorinnen, die in dersel-
ben Hochschule hauptberuflich tätig sind, dürfen nur in Ausnahmefällen bei der Berufung auf eine Pro-
fessur berücksichtigt werden. Ein Ausnahmefall liegt insbesondere vor, wenn

1. ein Professor oder eine Professorin in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder einem befristeten
Beschäftigungsverhältnis auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder
einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll, oder

 

2. ein Professor oder eine Professorin, der oder die einen auswärtigen Ruf auf eine Professur oder
ein anderes höherwertiges auswärtiges Beschäftigungsangebot vorlegt, auf eine höherwertige
Professur der bisherigen Hochschule berufen werden soll.

 

(6) Das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats kann den Berufungsvorschlag an die Hoch-
schule zurückgeben. Die Rückgabe ist zu begründen. Sie kann mit der Aufforderung an die Hochschu-
le verbunden werden, innerhalb von sechs Monaten einen neuen Berufungsvorschlag vorzulegen.

(7) Hat das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats begründete Bedenken gegen den neuen
Berufungsvorschlag oder werden die Fristen der Absätze 3 und 6 nicht eingehalten, so kann es eine
Berufung außerhalb einer Vorschlagsliste aussprechen. Dem zuständigen Gremium der Hochschule ist
zuvor eine angemessene Frist zur Stellungnahme einzuräumen.

(8) Das Nähere zu den Grundsätzen, der Struktur und der sonstigen Ausgestaltung des Berufungsver-
fahrens regeln die Hochschulen durch Satzung (Berufungsordnung).

(9) Wird Personen übergangsweise bis zur endgültigen Besetzung einer Professoren- oder Professorin-
nenstelle die Wahrnehmung der Aufgaben eines Professors oder einer Professorin übertragen, so sind
die Absätze 1 bis 7 nicht anzuwenden.

§ 102
Dienstrechtliche Stellung der Professoren und Professorinnen

(1) Unbeschadet der Vorschriften des § 102b werden die Professoren und Professorinnen, soweit sie
in das Beamtenverhältnis berufen werden, zu Beamten oder Beamtinnen auf Lebenszeit oder auf Zeit
ernannt.

(2) Beamtenverhältnisse auf Zeit können für die Dauer von vier bis sechs Jahren begründet werden
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1. zur Förderung qualifizierter Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, denen nach Maßgabe
des § 102c Absatz 7 eine Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit in Aussicht gestellt
wird,

 

2. zur Gewinnung herausragend qualifizierter Personen aus Wissenschaft und Kunst sowie aus
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft,

 

3. bei vollständiger oder überwiegender Deckung der durch die Ernennung zum Professor oder zur
Professorin unmittelbar entstehenden Personalkosten aus Mitteln Dritter oder

 

4. bei gesellschaftlich gebotenen und im Interesse der Hochschule liegenden Gründen oder einer
vorübergehenden Aufgabenwahrnehmung in Forschung und Lehre.

 

Eine erneute Ernennung zum Professor oder zur Professorin auf Zeit ist außer in den Fällen von Satz 1
Nummer 1 einmal zulässig.

(3) Die Vorschriften über die Arbeitszeit mit Ausnahme des § 54 des Landesbeamtengesetzes sind auf
Professoren und Professorinnen nicht anzuwenden. Erfordert jedoch der Aufgabenbereich einer Hoch-
schuleinrichtung eine regelmäßige oder planmäßige Anwesenheit, kann die oberste Dienstbehörde
für bestimmte Beamtengruppen diese Vorschriften für anwendbar erklären; die Vorschriften über den
Verlust der Bezüge wegen nicht genehmigten schuldhaften Fernbleibens vom Dienst sind anzuwen-
den.

(4) Beamtete Professoren und Professorinnen können nur mit ihrer Zustimmung abgeordnet oder ver-
setzt werden. Abordnung und Versetzung in ein gleichwertiges Amt an einer anderen Hochschule sind
auch ohne Zustimmung des Professors oder der Professorin zulässig, wenn die Hochschule oder die
Hochschuleinrichtung, an der er oder sie tätig ist, aufgelöst oder mit einer anderen Hochschule zu-
sammengeschlossen wird oder wenn die Studien- oder Fachrichtung, in der er oder sie tätig ist, ganz
oder teilweise aufgegeben oder an eine andere Hochschule verlegt wird; in diesen Fällen beschränkt
sich eine Mitwirkung der aufnehmenden Hochschule oder Hochschuleinrichtung bei der Einstellung
von Professoren und Professorinnen auf eine Anhörung.

(5) Professoren und Professorinnen können in Ausnahmefällen im Angestelltenverhältnis beschäftigt
werden. Ihre Arbeitsbedingungen sollen, soweit allgemeine dienst- und haushaltsrechtliche Regelun-
gen nicht entgegenstehen, Rechten und Pflichten beamteter Professoren und Professorinnen entspre-
chen.

(6) Zusagen an Professoren und Professorinnen zur personellen oder sächlichen Ausstattung ihres Ar-
beitsbereichs anlässlich ihrer Berufung oder zur Abwendung einer auswärtigen Berufung dürfen nur
unter dem Vorbehalt der Maßgabe des Haushaltsplans der Hochschule gegeben werden. Sie sind je-
weils auf höchstens fünf Jahre zu befristen. Zusagen über die personelle und sächliche Ausstattung,
die Professoren und Professorinnen vor dem 1. März 1998 gegeben wurden, gelten als bis zum 31. De-
zember 2007 befristet. Das Präsidium entscheidet im Einzelfall über die Fortgewährung der personel-
len und sächlichen Ausstattung über den 31. Dezember 2007 hinaus nach pflichtgemäßem Ermessen.

(7) Zusagen nach Absatz 6 sollen mit der Verpflichtung verbunden werden, dass der Professor oder
die Professorin mindestens für eine im Einzelfall zu bestimmende, angemessene Zeit an der Hoch-
schule bleiben wird, es sei denn, dass dies wegen ihrer Geringfügigkeit nicht angezeigt ist. Für den
Fall eines von dem Professor oder der Professorin zu vertretenden vorzeitigen Ausscheidens kann ver-
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einbart werden, dass der Professor oder die Professorin einen bestimmten Betrag an die Hochschule
zu zahlen hat.

§ 102a
Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen

Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen sind neben den allgemei-
nen dienstrechtlichen Voraussetzungen

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium,

 

2. pädagogische Eignung,

 

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die herausragende
Qualität einer Promotion nachgewiesen wird; zusätzlich erforderlich ist, dass im Zeitpunkt der
Berufung die nach § 100 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a vorgesehenen zusätzlichen
wissenschaftlichen Leistungen noch nicht vorliegen.

 

Juniorprofessoren oder Juniorprofessorinnen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufga-
ben sollen zusätzlich die Anerkennung als Facharzt oder Fachärztin, Fachzahnarzt oder Fachzahn-
ärztin oder Fachtierarzt oder Fachtierärztin nachweisen, soweit für das betreffende Fachgebiet eine
entsprechende Weiterbildung vorgesehen ist. § 100 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2 gilt entspre-
chend. Zwischen der letzten Prüfungsleistung der Promotion und der Bewerbung auf eine Juniorpro-
fessur dürfen im Regelfall nicht mehr als sechs Jahre, im Bereich der Medizin nicht mehr als neun Jah-
re vergangen sein; dieser Zeitraum erhöht sich um Zeiten der Betreuung eines Kindes oder mehre-
rer Kinder unter 18 Jahren und Zeiten der Pflege eines pflegebedürftigen Angehörigen um bis zu zwei
Jahre je Kind oder Pflegefall. Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen der Stelle ent-
spricht, kann abweichend von den Sätzen 1 bis 3 als Juniorprofessor oder Juniorprofessorin berufen
werden, wer hervorragende fachbezogene Leistungen in der Praxis und pädagogische Eignung nach-
weist.

§ 102b
Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen

(1) Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen werden für die Dauer von sechs Jahren zu Beamten auf
Zeit ernannt. Eine Verlängerung ist, abgesehen von den Fällen des § 95, nicht zulässig; dies gilt auch
für eine erneute Einstellung als Juniorprofessor oder Juniorprofessorin. Ein Eintritt in den Ruhestand
mit Ablauf der Dienstzeit ist ausgeschlossen.

(2) Die Entscheidung, ob sich ein Juniorprofessor oder eine Juniorprofessorin als Hochschullehrer oder
Hochschullehrerin bewährt hat, trifft der Fachbereichsrat, an Hochschulen ohne Fachbereiche der
Akademische Senat, unter Berücksichtigung von Gutachten, davon mindestens zwei externe Gutach-
ten, im vierten Jahr der Juniorprofessur. Die Gutachter und Gutachterinnen werden vom Fachbereichs-
rat bestimmt. Die Entscheidung nach Satz 1 erfolgt anhand klar definierter Kriterien, die bereits bei
der Ernennung festzulegen sind. Das Verfahren soll dem Juniorprofessor oder der Juniorprofessorin
auch Orientierung über den Leistungsstand in Lehre, Forschung oder Kunst geben. Das Nähere regeln
die Hochschulen durch Satzung.

(3) Weitere Verfahrensgrundsätze, die die Ausschreibung, Berufung, Leistungsbewertung und Bewäh-
rung von Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen sowie die Qualitätssicherung umfassen, werden
in einem übergreifenden Qualitätskonzept der Hochschule festgelegt, das der Akademische Senat be-
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schließt. Das Qualitätskonzept legt auch die erforderliche Beteiligung einer Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten an den einzelnen Verfahrensschritten fest. Das Qualitätskonzept bedarf der Zu-
stimmung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung.

(4) § 102 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.

(5) Für Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen kann auch ein Angestelltenverhältnis begründet
werden. In diesem Fall entsprechen ihre Arbeitsbedingungen, soweit allgemeine dienst- und haus-
haltsrechtliche Regelungen nicht entgegenstehen, den Rechten und Pflichten beamteter Juniorprofes-
soren und Juniorprofessorinnen.

§ 102c
Tenure-Track

(1) Die Hochschulen gestalten Juniorprofessuren und Professuren im Beamtenverhältnis auf Zeit nach
§ 102 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 so aus, dass in der Regel schon bei der Besetzung dieser Stelle die
Berufung auf eine Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit unter der Voraussetzung zugesagt
wird, dass im Einzelnen vorab festzulegende Leistungsanforderungen während des Zeitbeamtenver-
hältnisses erfüllt werden (Tenure-Track).

(2) Eine Juniorprofessur wird grundsätzlich mit der Maßgabe ausgeschrieben, dass im Anschluss an
das Beamtenverhältnis auf Zeit die Berufung auf eine Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
erfolgen wird, wenn die bei der Besetzung der Juniorprofessur festgelegten Leistungen erbracht wur-
den und die sonstigen Einstellungsvoraussetzungen für eine Juniorprofessur vorliegen.

(3) Hauptberufliches wissenschaftliches Personal der eigenen Hochschule soll bei der Berufung auf die
Juniorprofessur nur dann berücksichtigt werden, wenn es nach der Promotion die Hochschule gewech-
selt hatte oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig
war.

(4) Entsprechend § 102b Absatz 2 erfolgt eine Leistungsbewertung in Lehre, Forschung oder Kunst im
vierten Jahr des Beamtenverhältnisses auf Zeit. Ein abschließendes Evaluierungsverfahren bildet die
Grundlage für die Berufung auf die Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Dabei wird über-
prüft, ob die bei der Besetzung des Beamtenverhältnisses auf Zeit festgelegten Kriterien erfüllt und
die vorgesehenen Leistungen erbracht wurden. Die Berufung auf die Professur im Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit erfolgt auf Vorschlag des zuständigen Gremiums durch das für Hochschulen zu-
ständige Mitglied des Senats. Dem Berufungsvorschlag sind die Gutachten aus der Hochschule und
auswärtige Gutachten beizufügen. Jedes Mitglied des für den Berufungsvorschlag zuständigen Gremi-
ums kann verlangen, dass ein von der Mehrheit abweichendes Votum beigefügt wird. Das Nähere zu
Grundsätzen, Strukturen und Verfahren, insbesondere unter Berücksichtigung der erforderlichen Be-
teiligung einer Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an den Verfahrensschritten des Evaluierungs-
verfahrens, regelt die Hochschule in der Berufungsordnung.

(5) Soweit ungeachtet einer Bewährung nach § 102b Absatz 2 die für die Berufung auf eine Professur
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit festgelegten Leistungen nicht erbracht wurden, kann das Beam-
tenverhältnis auf Zeit auf Antrag um bis zu ein Jahr verlängert werden (Auslaufphase).

(6) Im Einzelfall kann die Hochschule nach Maßgabe der Satzung nach Absatz 4 Satz 7 die Leistungs-
feststellung nach Absatz 4 und die Bewährungsfeststellung nach § 102b Absatz 2 in einem Verfahren
zusammenführen.

- Seite 93 von 116 -



(7) Für die Berufung auf eine Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit im Anschluss an eine
Professur im Beamtenverhältnis auf Zeit nach § 102 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 gelten die Absätze 2
bis 5 entsprechend. Die Berufungsvoraussetzungen richten sich in diesen Fällen nach § 102a; zusätz-
lich erforderlich ist, dass im Zeitpunkt der Berufung auf die Professur im Beamtenverhältnis auf Zeit
die nach § 100 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a vorgesehenen zusätzlichen wissenschaftlichen
Leistungen noch nicht vorliegen. Die Dauer des Beamtenverhältnisses auf Zeit beträgt in diesen Fäl-
len sechs Jahre. Im vierten Jahr des Beamtenverhältnisses auf Zeit findet eine Evaluierung mit orien-
tierendem Charakter statt.

(8) § 102 Absatz 5 sowie §§ 102a und 102b bleiben im Übrigen unberührt.

§ 103
Führung der Bezeichnung „Professor“ oder „Professorin“

(1) Mit der Ernennung zum Professor oder zur Professorin oder zum Juniorprofessor oder zur Juniorpro-
fessorin ist zugleich die akademische Bezeichnung „Professor“ oder „Professorin“ verliehen.

(2) Auch nach Ausscheiden aus der Hochschule oder bei Ruhen der Rechte und Pflichten aus dem
Dienstverhältnis als Professor oder Professorin darf die akademische Bezeichnung „Professor“ oder
„Professorin“ ohne Zusatz geführt werden, wenn der Professor oder die Professorin seine oder ihre Tä-
tigkeit mindestens fünf Jahre lang ausgeübt hat; unmittelbar vorangegangene Tätigkeiten als Profes-
sor oder als Professorin an einer anderen Hochschule werden entsprechend angerechnet. Das Recht
nach Satz 1 besteht nur, sofern nicht die Weiterführung aus Gründen, die bei einem Beamten oder
einer Beamtin die Rücknahme der Ernennung zum Beamten oder zur Beamtin rechtfertigen würde,
durch die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung untersagt wird. In den Fällen des § 102c Ab-
satz 7 besteht das Recht nach Satz 1 darüber hinaus nur, wenn die bei der Besetzung des Beamten-
verhältnisses auf Zeit festgelegten Kriterien erfüllt und die vorgesehenen Leistungen erbracht wur-
den.

§ 104
Wissenschaftliche und künstlerische Assistenten und Assistentinnen

(weggefallen)

§ 105
Dienstrechtliche Stellung der wissenschaftlichen und

künstlerischen Assistenten und Assistentinnen
(weggefallen)

§ 106
Oberassistenten/Oberassistentinnen und Oberingenieure/ Oberingenieurinnen

(weggefallen)

§ 107
Dienstrechtliche Stellung der Oberassistenten/ Oberassistentinnen

und Oberingenieure/Oberingenieurinnen
(weggefallen)

§ 108
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Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen

(1) Die Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen nehmen an Universitäten und Kunsthochschu-
len die ihrer Hochschule in Wissenschaft und Kunst, Forschung und Lehre jeweils obliegenden Aufga-
ben nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses selbstständig wahr. Ihr Aufgabenschwer-
punkt kann in der Lehre liegen. § 99 Absatz 2, 4 und 5 gilt entsprechend.

(2) Für die Einstellung von Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen gilt § 100 entsprechend.

(3) Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen werden im Angestelltenverhältnis beschäftigt. Mit
der Einstellung als Hochschuldozent oder Hochschuldozentin ist für die Dauer der Tätigkeit zugleich
die akademische Bezeichnung „Professor“ oder „Professorin“ verliehen.

(4) Abweichend von Absatz 2 können Hochschuldozenten oder Hochschuldozentinnen auch eingestellt
werden, wenn diese die Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a)
nicht erfüllen. Das Beschäftigungsverhältnis ist in diesem Fall auf einen Zeitraum von sechs Jahren
zu befristen und dient der Erbringung der zusätzlichen wissenschaftlichen oder künstlerischen Leis-
tung gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a). Über die Feststellung der Erbringung der zusätz-
lichen wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe
a) entscheidet der Fachbereichsrat. Das Nähere regeln die Hochschulen durch Satzung.

(5) Die Hochschulen gestalten befristete Stellen für Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen
gemäß § 108 Absatz 4 so aus, dass bei der Besetzung dieser Stelle ein unbefristetes Beschäftigungs-
verhältnis als Hochschuldozent oder Hochschuldozentin unter der Voraussetzung zugesagt wird, dass
die zusätzliche wissenschaftliche oder künstlerische Leistung gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 4 Buch-
stabe a) während der befristeten Anstellung gemäß § 108 Absatz 3 erfüllt wird (Tenure-Track).

(6) Die Entscheidung, ob ein befristet beschäftigter Hochschuldozent oder eine befristet beschäftig-
te Hochschuldozentin die zusätzliche wissenschaftliche oder künstlerische Leistung gemäß § 100 Ab-
satz 1 Nummer 4 Buchstabe a) erbracht hat, trifft der Fachbereichsrat, an Hochschulen ohne Fachbe-
reiche der Akademische Senat, unter Berücksichtigung von Gutachten, davon mindestens zwei exter-
ne Gutachten, im sechsten Jahr der Beschäftigung als Hochschuldozent oder Hochschuldozentin. Die
Gutachter und Gutachterinnen werden vom Fachbereichsrat bestimmt. Die Entscheidung nach Satz 1
erfolgt anhand klar definierter Kriterien, die bereits bei der Einstellung festzulegen sind. Das Verfah-
ren soll dem Hochschuldozenten oder der Hochschuldozentin auch Orientierung über den Leistungs-
stand in Lehre, Forschung oder Kunst geben. Das Nähere regeln die Hochschulen durch Satzung.

(7) Weitere Verfahrensgrundsätze, die die Ausschreibung, Einstellung, Leistungsbewertung und Be-
währung von befristet beschäftigten Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen sowie die Qua-
litätssicherung umfassen, werden in einem übergreifenden Qualitätskonzept der Hochschule festge-
legt, das der Akademische Senat beschließt. Das Qualitätskonzept legt auch die erforderliche Beteili-
gung einer Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an den einzelnen Verfahrensschritten fest. Das
Qualitätskonzept bedarf der Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung.

§ 109
Dienstrechtliche Stellung der Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen

(weggefallen)

§ 110
Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
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(1) Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind die den Fachbereichen, den wissenschaft-
lichen Einrichtungen oder den Betriebseinheiten zugeordneten Angestellten sowie Beamten und Be-
amtinnen, denen wissenschaftliche Dienstleistungen oder Aufgaben nach Maßgabe ihres Dienstver-
hältnisses obliegen.

(2) Für wissenschaftliche oder künstlerische Dienstleistungen auf Dauer sowie für entsprechend qua-
lifizierte Aufgaben im Wissenschaftsmanagement und im sonstigen Hochschulbetrieb (Funktionsstel-
len) werden wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Angestellte
oder in begründeten Ausnahmefällen als Beamter oder Beamtin in der Laufbahn des Akademischen
Rats oder der Akademischen Rätin beschäftigt. Näheres über Stellung und Laufbahn regelt die für
Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit
der für grundsätzliche allgemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten zuständigen Senatsverwaltung
durch Rechtsverordnung.

(3) Zu den wissenschaftlichen Dienstleistungen gehören auch die Aufgaben, den Studierenden selbst-
ständig Fachwissen und praktische Fertigkeiten zu vermitteln und sie in der Anwendung wissenschaft-
licher Methoden eigenverantwortlich zu unterweisen, soweit dies zur Gewährleistung des erforderli-
chen Lehrangebots notwendig ist, sowie die Wahrnehmung besonderer Beratungsfunktionen. Wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kann die selbständige Wahrnehmung von Aufgaben in
Forschung und Lehre sowie in ihren weiteren Aufgabenbereichen übertragen werden. Im Bereich der
Medizin gehören zu den wissenschaftlichen Dienstleistungen auch Tätigkeiten in der Krankenversor-
gung.

(4) Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die keine Funktionsstellen gemäß
§ 110 Absatz 2 sind, sollen in der Regel als Qualifikationsstellen ausgestaltet werden. Zu Zwecken ei-
ner Qualifizierung oder im Rahmen einer aus Mitteln Dritter finanzierten Beschäftigung können wis-
senschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nach § 2 des Wissenschaftszeit-
vertragsgesetzes vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1073) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, befristet be-
schäftigt werden. Wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf Qualifikationsstellen ist
mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit für selbstständige Forschung, zur eigenen Weiterbildung oder
Promotion zur Verfügung zu stellen. In den medizinischen Fachbereichen kann eine Tätigkeit in der
Krankenversorgung teilweise auf diese Zeit angerechnet werden. Anderen wissenschaftlichen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen ist nach Maßgabe ihres Dienstverhältnisses mindestens ein Viertel ihrer
Arbeitszeit für die eigene wissenschaftliche Arbeit zur Verfügung zu stellen. Das Qualifikationsziel soll
im Arbeitsvertrag benannt werden.

(5) Einstellungsvoraussetzung für wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist neben den
allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen mindestens ein abgeschlossenes Hochschulstudium.

(6) Mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter oder einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin auf einer
Qualifikationsstelle kann vereinbart werden, dass im Anschluss an das befristete Beschäftigungsver-
hältnis der Abschluss eines unbefristeten Beschäftigungsverhältnisses erfolgen wird (Anschlusszusa-
ge), wenn die bei der Anschlusszusage festgelegten wissenschaftlichen Leistungen erbracht wurden
und die sonstigen Einstellungsvoraussetzungen vorliegen. Mit promovierten wissenschaftlichen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen ist unter der Bedingung, dass das im Arbeitsvertrag benannte Qualifika-
tionsziel erreicht wird, eine dieses Qualifikationsziel angemessen berücksichtigende Anschlusszusage
zu vereinbaren. Satz 2 gilt nicht für Personal, das
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1. überwiegend aus Drittmitteln oder aus Programmen des Bundes und der Länder oder des Lan-
des Berlin finanziert wird, soweit diese Programme keine andere Festlegung treffen, oder

 

2. zur ärztlichen Weiterbildung beschäftigt wird.

 

Die Hochschulen regeln das Nähere, insbesondere Grundsätze für die Personalauswahl und zur Be-
stimmung und Feststellung der Erfüllung der Qualifikationsziele, durch Satzung.

(7) Die voranstehenden Absätze gelten, soweit nicht ausdrücklich erwähnt, für künstlerische Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen entsprechend. Abweichend von Absatz 5 kann das abgeschlossene Hoch-
schulstudium je nach den fachlichen Anforderungen durch eine mindestens dreijährige erfolgreiche
künstlerische Berufstätigkeit ersetzt werden.

§ 110a
Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen mit Aufgabenschwerpunkt in der Lehre

(1) Wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit Aufgabenschwerpunkt in der Lehre ob-
liegen wissenschaftliche Dienstleistungen nach § 110 Absatz 3 mit der Maßgabe, dass diese überwie-
gend in der Lehre wahrgenommen werden.

(2) Einstellungsvoraussetzung der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Aufgaben-
schwerpunkt in der Lehre ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium in der betreffenden Fachrichtung
und pädagogische Eignung sowie eine nach Abschluss des Hochschulstudiums ausgeübte mindestens
dreijährige wissenschaftliche Tätigkeit, an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunst-
hochschulen auch eine sonst zur Vorbereitung auf die Aufgabenstellung geeignete Tätigkeit. Wissen-
schaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Aufgabenschwerpunkt in der Lehre sollen über eine
abgeschlossene Promotion und mehrjährige Lehrerfahrung verfügen.

(3) Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Aufgabenschwerpunkt in der Lehre werden
unbefristet im Angestelltenverhältnis beschäftigt; soweit die Beschäftigung zur Vertretung eines wis-
senschaftlichen Mitarbeiters oder einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin mit Aufgabenschwerpunkt in
der Lehre erfolgt, ist auf der Grundlage der Bestimmungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes auch
eine befristete Beschäftigung zulässig.

§ 111
Personal mit ärztlichen Aufgaben

Hauptberuflich tätige Personen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufgaben, die nicht
Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen oder Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen sind,
stehen in der Regel dienst- und mitgliedschaftsrechtlich den wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen gleich.

§ 112
Lehrkräfte für besondere Aufgaben

(1) Lehrkräfte für besondere Aufgaben nehmen überwiegend Lehrtätigkeit wahr, die nicht die Qualifi-
kation von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen erfordert; sie vermitteln praktische Fertigkei-
ten und Kenntnisse.
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(2) Die Einstellungsvoraussetzungen, die Aufgaben, die Arbeitsbedingungen und die Laufbahn beam-
teter Lehrkräfte werden in einer Rechtsverordnung geregelt, die die für Hochschulen zuständige Se-
natsverwaltung nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit der für grundsätzliche allge-
meine beamtenrechtliche Angelegenheiten zuständigen Senatsverwaltung erlässt.

§ 113
Gastprofessoren und Gastprofessorinnen, Gastdozenten und Gastdozentinnen

(1) Für Aufgaben, die von Professoren und Professorinnen wahrzunehmen sind, können die Hochschu-
len für einen begrenzten Zeitraum mit Professoren und Professorinnen oder mit Personen, die die Ein-
stellungsvoraussetzungen für Professoren und Professorinnen erfüllen, freie Dienstverhältnisse als
Gastprofessoren und Gastprofessorinnen vereinbaren. Gastprofessoren und Gastprofessorinnen sind
während der Dauer ihrer Tätigkeit zur Führung der akademischen Bezeichnung „Professor“ oder „Pro-
fessorin“ berechtigt.

(2) Für Aufgaben, die nicht die Qualifikation von Professoren und Professorinnen erfordern, können die
Hochschulen für einen begrenzten Zeitraum freie Dienstverhältnisse als Gastdozenten vereinbaren.

Zwölfter Abschnitt
Nebenberufliches Personal der Hochschulen

§ 114
Nebenberuflich tätiges Personal

Das nebenberuflich tätige Personal mit wissenschaftlichen oder künstlerischen Aufgaben besteht aus
den

1. Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen,

 

2. außerplanmäßigen Professoren/Professorinnen und Privatdozenten/Privatdozentinnen,

 

3. Lehrbeauftragten und

 

4. studentischen Beschäftigten.

 

§ 115
Unfallfürsorge

Erleiden Personen gemäß § 114 Nummer 1 bis 3 in Ausübung ihrer Tätigkeit an der Hochschule, so-
weit sie nicht kraft Gesetzes versichert sind, einen Unfall im Sinne von § 31 des Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9.
Februar 2021 (GVBl. S. 146) geändert worden ist, so erhalten sie Unfallfürsorgeleistungen in entspre-
chender Anwendung der §§ 33 bis 35 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes, soweit sie keinen an-
deren Anspruch auf entsprechende Leistungen haben. Auch kann ihnen von der obersten Dienstbe-
hörde im Einvernehmen mit der für das Beamtenversorgungsrecht zuständigen Senatsverwaltung ein
nach billigem Ermessen festzusetzender Unterhaltsbeitrag bewilligt werden; entsprechendes gilt für
die Hinterbliebenen.

§ 116
Bestellung von Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen
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(1) Zum Honorarprofessor oder zur Honorarprofessorin kann bestellt werden, wer in seinem Fach auf
Grund hervorragender wissenschaftlicher oder künstlerischer Leistungen den Anforderungen ent-
spricht, die an Professoren und Professorinnen gestellt werden. Die Bestellung setzt eine mehrjährige
selbstständige Lehrtätigkeit an einer Hochschule voraus; von dieser Voraussetzung kann bei besonde-
ren wissenschaftlichen und künstlerischen Leistungen in einer mehrjährigen beruflichen Praxis abge-
sehen werden. Zum Honorarprofessor oder zur Honorarprofessorin einer Hochschule soll nicht bestellt
werden, wer dort hauptberuflich tätig ist.

(2) Die Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen werden auf Vorschlag des Fachbereichs durch
Beschluss des Akademischen Senats vom Präsidium bestellt. Das Verfahren wird in der Grundordnung
geregelt. Mit der Bestellung ist die Berechtigung zur Führung der akademischen Bezeichnung „Profes-
sor“ oder „Professorin“ verbunden.

§ 117
Rechtsstellung der Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen

(1) Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen stehen als solche in keinem Dienstverhältnis zur
Hochschule. Sie haben regelmäßige Lehrveranstaltungen durchzuführen; den Umfang ihrer Lehrver-
pflichtung regelt das Präsidium. Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen können in angemes-
senem Umfang auch zu den sonstigen Aufgaben von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen ge-
mäß § 99 herangezogen werden.

(2) Der Honorarprofessor oder die Honorarprofessorin wird verabschiedet

1. auf eigenen Antrag,

 

2. mit Erreichen der für die Beamtinnen und Beamten des Landes Berlin geltenden gesetzlichen
Regelaltersgrenze, soweit das Präsidium keine abweichende Regelung trifft,

 

3. wenn er oder sie in zwei aufeinanderfolgenden Semestern ohne Zustimmung der Hochschule
seinen oder ihren Lehrverpflichtungen nicht nachkommt,

 

4. wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen bei einem Beamten oder einer Beamtin ge-
mäß § 24 des Beamtenstatusgesetzes das Beamtenverhältnis endet,

 

5. wenn er oder sie sich eines schweren Verstoßes gegen seine oder ihre Pflichten gemäß § 44 Ab-
satz 1 schuldig macht.

 

Nach der Verabschiedung gemäß Nummer 3 bis 5 darf die Bezeichnung „Professor“ oder „Professorin“
nicht mehr geführt werden. Im Übrigen gilt § 103 Absatz 2 entsprechend.

§ 118
Privatdozenten und Privatdozentinnen

(1) Privatdozent oder Privatdozentin ist, wem die Lehrbefähigung zuerkannt und die Lehrbefugnis ver-
liehen worden ist. Die Lehrbefugnis ist auf Antrag zu verleihen, wenn von der Lehrtätigkeit des Bewer-
bers oder der Bewerberin eine sinnvolle Ergänzung des Lehrangebots der Hochschule zu erwarten ist
und keine Gründe entgegenstehen, die die Ernennung zum beamteten Professor oder Professorin ge-
setzlich ausschließen.
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(2) § 117 gilt entsprechend. Die Lehrbefugnis erlischt mit Wegfall der Lehrbefähigung und durch Er-
langung der Lehrbefugnis an einer anderen Hochschule, sofern nicht die Hochschule die Fortdauer be-
schließt. Die Entscheidungen zur Beendigung der Lehrbefugnis trifft der Präsident oder die Präsidentin
auf Antrag des Fachbereichs.

§ 119
Außerplanmäßige Professoren und Professorinnen

Das Präsidium kann auf Vorschlag des Fachbereichs mit Zustimmung der für Hochschulen zuständi-
gen Senatsverwaltung Privatdozenten und Privatdozentinnen ihrer Hochschule, die mindestens vier
Jahre habilitiert sind sowie hervorragende Leistungen in Forschung und Lehre erbracht haben, die
Würde eines außerplanmäßigen Professors oder einer außerplanmäßigen Professorin verleihen. Satz 1
gilt für frühere Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen der Hochschule, die sich in ihrem Amt be-
währt haben, entsprechend. Mit der Verleihung ist die Befugnis zur Führung der akademischen Be-
zeichnung „Professor“ oder „Professorin“ verbunden. § 103 Absatz 2 und § 117 gelten entsprechend.

§ 120
Lehrbeauftragte

(1) Den Lehrbeauftragten obliegt es, selbständig

1. die wissenschaftliche und künstlerische Lehrtätigkeit durch eine praktische Ausbildung zu er-
gänzen oder

 

2. Lehraufgaben wahrzunehmen, die aus fachlichen oder tatsächlichen Gründen im Einzelfall nicht
von den Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen wahrgenommen werden können.

 

Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen können an ihrer Hochschule Lehraufträge nur zur Wahr-
nehmung von Weiterbildungsaufgaben und unter der Voraussetzung erhalten, dass die bestehende
Lehrverpflichtung und die übrigen Dienstaufgaben erfüllt werden.

(2) Lehrbeauftragte sollen mindestens ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung
sowie eine mehrjährige berufliche Praxis aufweisen; über Art und Umfang entscheiden die jeweils zu-
ständigen Hochschulgremien.

(3) Lehraufträge begründen kein Arbeitsverhältnis zur Hochschule. Sie werden jeweils für bis zu zwei
Semester vom Präsidium erteilt. Das Präsidium kann die Befugnis zur Erteilung von Lehraufträgen auf
andere Dienstkräfte der Hochschule übertragen. Der Umfang der Lehrtätigkeit eines oder einer Lehr-
beauftragten darf insgesamt die Hälfte des Umfangs der Lehrverpflichtung entsprechender haupt-
beruflicher Lehrkräfte nicht erreichen. Lehraufträge können aus wichtigem Grund zurückgenommen
oder widerrufen werden.

(4) Ein Lehrauftrag ist zu vergüten; dies gilt nicht, wenn der oder die Lehrbeauftragte nach Erteilung
des Lehrauftrages auf eine Vergütung schriftlich oder elektronisch verzichtet oder die durch den Lehr-
auftrag entstehende Belastung bei der Bemessung der Dienstaufgaben eines oder einer hauptberuf-
lich im öffentlichen Dienst Tätigen entsprechend berücksichtigt wird. Lehrauftragsentgelte werden au-
ßer im Falle genehmigter Unterbrechung nur insoweit gezahlt, als der oder die Lehrbeauftragte seine
bzw. ihre Lehrtätigkeit tatsächlich ausübt.
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(5) Das Nähere, darunter auch die Höhe der Lehrauftragsentgelte, wird in Richtlinien geregelt, die die
für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit
den für grundsätzliche allgemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten und für Finanzen zuständigen
Senatsverwaltungen erlässt. Bei der Festsetzung der Höhe der Lehrauftragsentgelte ist die Entwick-
lung der Besoldung und der Vergütung im öffentlichen Dienst angemessen zu berücksichtigen.

§ 121
Studentische Beschäftigte

(1) Studierende können als Studentische Beschäftigte an ihrer oder einer anderen Hochschule be-
schäftigt werden. Die Einstellungsvoraussetzungen werden von der Hochschule geregelt. Bei der Be-
setzung von Stellen für studentische Beschäftigte soll Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern
hergestellt werden.

(2) Studentische Beschäftigte führen Unterricht in kleinen Gruppen (Tutorien) zur Vertiefung und Auf-
arbeitung des von den Lehrveranstaltungen vermittelten Stoffes durch. Studentische Beschäftigte un-
terstützen die wissenschaftlichen und künstlerischen Dienstkräfte bei ihren Tätigkeiten in Forschung
und Lehre durch sonstige Hilfstätigkeiten.

(3) Die Beschäftigungsverhältnisse werden in der Regel für vier Semester begründet. Sie können in
begründeten Fällen verlängert werden. Die gesamte wöchentliche Arbeitszeit der studentischen Be-
schäftigte darf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit nicht erreichen. Ihnen dürfen Aufgaben, die üb-
licherweise von hauptberuflichem Personal wahrgenommen werden, nur ausnahmsweise und zeitlich
befristet übertragen werden.

(4) Die Beschäftigungsverhältnisse für studentische Beschäftigte werden durch das Präsidium begrün-
det.

Dreizehnter Abschnitt
Laufbahnstudiengänge

§ 122
Laufbahnstudiengänge

(1) Interne Studiengänge sind solche Studiengänge, in denen Studierende nach beamtenrechtlichen
Vorschriften zum Studium zugelassen und für ihre Laufbahnen in Ausbildungsgängen ausgebildet wer-
den, die ausschließlich auf den öffentlichen Dienst ausgerichtet sind. Diese Aufgabe ist den ausbilden-
den Hochschulen als staatliche Angelegenheit übertragen. Dasselbe gilt auch für die Ausbildung von
Beamten und Beamtinnen in Laufbahnen des Bundes und anderer Bundesländer.

(2) Die internen Studiengänge sind nach Ausbildungs- und Prüfungsordnungen nach § 29 Absatz 2 des
Laufbahngesetzes oder entsprechenden bundesrechtlichen Vorschriften oder Vorschriften anderer
Bundesländer durchzuführen und abzuschließen. Auf die Zulassung von Bewerbern und Bewerberin-
nen zu den internen Studiengängen findet § 11 entsprechend Anwendung; § 22 Absatz 3 und § 30 Ab-
satz 4 Satz 2 und 3 können in diesen Studiengängen eingeschränkt werden; § 2 Absatz 6 Satz 2 findet
auf diese Studiengänge keine Anwendung.

(3) Die Rechts- und Fachaufsicht für interne Studiengänge nimmt abweichend von § 89 Absatz 1 und 2
die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der jeweils zuständigen Lauf-
bahnordnungsbehörde in Berlin wahr, wobei zwischen dieser und der fachlich zuständigen Senatsver-
waltung bei einem eingerichteten Laufbahnzweig das Einvernehmen herzustellen ist.
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(4) Studien- und Prüfungsordnungen für interne Studiengänge sowie für andere Studiengänge, die ei-
ne Laufbahnbefähigung vermitteln, bedürfen der Bestätigung der jeweils zuständigen Laufbahnord-
nungsbehörde, wobei zwischen dieser und der fachlich zuständigen Senatsverwaltung bei einem ein-
gerichteten Laufbahnzweig das Einvernehmen herzustellen ist. Soweit die Rahmenstudien- und -prü-
fungsordnung Regelungen enthält, die Studiengänge nach Satz 1 betreffen, erfolgt die Bestätigung
der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung nach § 90 Absatz 1 im Einvernehmen mit der je-
weils zuständigen Laufbahnordnungsbehörde, wobei zwischen dieser und der fachlich zuständigen Se-
natsverwaltung bei einem eingerichteten Laufbahnzweig das Einvernehmen herzustellen ist. Die Be-
stätigung erstreckt sich jeweils auf die Recht- und Zweckmäßigkeit. Beamtenrechtliche Vorschriften
bleiben unberührt.

(5) An den Sitzungen der Gremien der Fachbereiche, die interne Studiengänge anbieten, können Ver-
treter oder Vertreterinnen der jeweils zuständigen Laufbahnordnungsbehörde und bei einem einge-
richteten Laufbahnzweig auch der fachlich zuständigen Senatsverwaltung mit Rederecht zu den Ange-
legenheiten der internen Studiengänge teilnehmen. Sie sind zu jeder Sitzung unter Angabe der Tages-
ordnung einzuladen.

(6) Über die Berufung von Professoren und Professorinnen auf Stellen, deren Funktionsbeschreibung
ausschließlich oder überwiegend Lehrveranstaltungen in internen Studiengängen vorsieht, ist im Ein-
vernehmen mit der jeweils zuständigen Laufbahnordnungsbehörde in Berlin zu entscheiden, wobei
zwischen dieser und der fachlich zuständigen Senatsverwaltung bei einem eingerichteten Laufbahn-
zweig das Einvernehmen herzustellen ist.

(7) Die Lehraufträge für die internen Studiengänge werden im Einvernehmen mit der jeweils zuständi-
gen Laufbahnordnungsbehörde erteilt.

(8) Die jeweils zuständige Laufbahnordnungsbehörde kann im Einvernehmen mit der für Hochschulen
zuständigen Senatsverwaltung den Hochschulen, an denen Fachbereiche mit internen Studiengängen
bestehen, die Durchführung besonderer Aus- und Fortbildungsmaßnahmen als staatliche Angelegen-
heit übertragen. Absatz 3 gilt entsprechend.

Vierzehnter Abschnitt
Staatliche Anerkennung von Hochschulen

§ 123
Staatliche Anerkennung von Hochschulen

(1) Eine Hochschule, die nicht in der Trägerschaft des Landes Berlin steht, bedarf der staatlichen An-
erkennung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung, soweit sich nicht aus den §§ 124 und
124a etwas anderes ergibt.

(2) Die staatliche Anerkennung kann erfolgen, wenn gewährleistet ist, dass

1. in der Einrichtung die Freiheit der Kunst und Wissenschaft, der Forschung und Lehre im Rah-
men des Zwecks und der wirtschaftlichen Interessen des Trägers gewährleistet ist,

 

2. die Einrichtung sinngemäß die in § 4 Absatz 1 bis 3 genannten Aufgaben wahrnimmt,

 

3. das Studium an den Zielen nach § 21 ausgerichtet ist,

 

4. eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden oder aufeinander folgenden Studiengängen
vorhanden oder im Rahmen einer Ausbauplanung vorgesehen ist; dies gilt nicht, soweit inner-
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halb eines Faches die Einrichtung einer Mehrzahl von Studiengängen durch die wissenschaftli-
che oder künstlerische Entwicklung oder die Bedürfnisse der beruflichen Praxis nicht nahege-
legt wird,

 

5. das Studium und die Abschlüsse den in diesem Gesetz insbesondere in § 22 genannten Grund-
sätzen sowie den anerkannten Qualitätsstandards entsprechen,

 

6. die Lehraufgaben mindestens zur Hälfte von hauptberuflich Lehrenden der Hochschule wahrge-
nommen werden, die die Einstellungsvoraussetzungen nach den §§ 100 oder 102a erfüllen,

 

7. die Angehörigen der Hochschule an der Gestaltung des Studiums und an der akademischen
Selbstverwaltung in sinngemäßer Anwendung der für staatliche Hochschulen geltenden Grund-
sätze im Rahmen des Zwecks und der wirtschaftlichen Interessen des Trägers mitwirken kön-
nen,

 

8. die wirtschaftliche Stellung der Beschäftigten mit wissenschaftlichen oder künstlerischen Auf-
gaben im Wesentlichen mindestens der vergleichbarer Beschäftigter an staatlichen Hochschu-
len entspricht.

 

Die staatliche Anerkennung darf nur erteilt werden, wenn gewährleistet ist, dass

1. der Träger der Hochschule eine juristische Person ist, deren Zweck ausschließlich oder ganz
überwiegend der Betrieb einer oder mehrerer staatlich anerkannter privater Hochschulen ist,

 

2. nach den Planungsunterlagen
a) die Hochschule ordnungsgemäß entsprechend ihrer Aufgabenstellung betrieben werden

kann,

 

b) die Finanzierung der Hochschule sicher gestellt ist,

 

c) die vorhandenen Studierenden bei einer Einstellung des Lehrbetriebs der Hochschule
das Studium beenden können,

 

 

3. die den Träger maßgeblich prägenden natürlichen Personen die freiheitliche demokratische
Grundordnung achten und die für den Betrieb einer Hochschule erforderliche Sachkunde und
Zuverlässigkeit aufweisen.

 

(3) Die staatliche Anerkennung der Hochschule ist zu befristen und für bestimmte Studiengänge zu er-
teilen. Sie kann mit Auflagen versehen werden, die der Erfüllung der Voraussetzungen von Absatz 2
dienen. Sie ist mit Auflagen zu versehen, die die beständige Qualität der Hochschule und der Studi-
engänge sicherstellen. Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann vor der Entscheidung
über die staatliche Anerkennung die gutachterliche Stellungnahme einer sachverständigen Instituti-
on einholen, in der das eingereichte Konzept im Hinblick auf die hochschulische Qualität von Lehre,
Studium, Forschung oder Kunstausübung, auf zu gewährleistende Maßgaben für die Sicherung der
Wissenschaftsfreiheit, auf hochschulförmige Verfahren und Strukturen sowie auf eine angemessene
personelle, sächliche und finanzielle Ausstattung bewertet wird (Konzeptprüfung). Die für Hochschu-
len zuständige Senatsverwaltung kann darüber hinaus in regelmäßigen Abständen die gutachterliche
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Stellungnahme einer Akkreditierungseinrichtung einholen, mit der das Vorliegen der Anforderungen
des Satzes 4 überprüft wird (institutionelle Akkreditierung). Das Nähere zu den Kriterien und zum Ver-
fahren regelt die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung in einer Rechtsverordnung.

(4) Nach Maßgabe der staatlichen Anerkennung erhält die Hochschule das Recht, Hochschulstudien-
gänge durchzuführen sowie Hochschulprüfungen abzunehmen und Hochschulgrade zu verleihen. Sie
darf entsprechend ihrer staatlichen Anerkennung die Bezeichnung „Universität“, „Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften“, „Kunsthochschule“ oder „Hochschule“ allein oder in einer Wortverbin-
dung oder eine entsprechende fremdsprachliche Bezeichnung führen; eine als Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften anerkannte Hochschule kann auch die Bezeichnung „Fachhochschule“ führen.
Staatlich anerkannte Hochschulen weisen im Rechts- und Geschäftsverkehr auf die bestehende staat-
liche Anerkennung nach dem Recht des Landes Berlin hin. Abschlüsse staatlich anerkannter Hoch-
schulen sind denen gleichwertig, die an staatlichen Hochschulen verliehen werden. Die Anerkennung
begründet keinen Anspruch auf einen Zuschuss des Landes Berlin.

(5) Die Einrichtung weiterer Studiengänge, die Änderung oder Aufhebung von Studiengängen und die
Einrichtung oder Schließung von Zweigstellen bedürfen der Genehmigung der für Hochschulen zu-
ständigen Senatsverwaltung. Studiengänge, für die eine berufsrechtliche Anerkennung vorgesehen
ist, bedürfen vor ihrer Genehmigung einer Anerkennung durch die für den jeweiligen Beruf zuständige
Behörde. Dabei ist jeweils zu prüfen, ob die Voraussetzungen nach Absatz 2 vorliegen.

(6) Staatlich anerkannte Hochschulen dürfen für ihre wissenschaftlichen und künstlerischen Aufgaben
mit Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung auch andere Personalkategorien
einrichten als die in § 92 genannten und ihrem auf dieser Grundlage beschäftigten Personal die Füh-
rung der entsprechenden Hochschultitel oder Hochschultätigkeitsbezeichnungen gestatten. Die Be-
schäftigung hauptberuflichen Personals bedarf der Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Se-
natsverwaltung, soweit dieses Aufgaben wahrnimmt, die an staatlichen Hochschulen von Hochschul-
lehrern und Hochschullehrerinnen wahrgenommen werden. Diese Beschäftigten müssen die Einstel-
lungsvoraussetzungen nach den §§ 100 oder 102a erfüllen. Mit der Aufnahme ihrer Tätigkeit ist ihnen
die Führung des Professorentitels gestattet, soweit die Zustimmung nach Satz 2 vorliegt. § 103 Ab-
satz 2 gilt entsprechend. Für Lehrkräfte, die nach § 102a eingestellt werden, gilt § 102b Absatz 5 ent-
sprechend. § 101 Absatz 9, § 113 Absatz 1 und die §§ 116 bis 119 finden keine Anwendung.

(7) Die Höhe der Regellehrverpflichtung des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals darf die-
jenige des Personals staatlicher Hochschulen des Landes Berlin nicht überschreiten.

(8) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann einer als Universität staatlich anerkannten
Hochschule nach Maßgabe ihrer Fortentwicklung auf Antrag das Recht zur Promotion verleihen, soweit
an ihr für das betreffende Fachgebiet ein Studiengang geführt wird, der die Befähigung zur vertieften
wissenschaftlichen Arbeit vermittelt, das Fach an der Hochschule in der Forschung ausreichend breit
vertreten ist und die strukturellen Voraussetzungen für ein den anerkannten Qualitätsstandards ent-
sprechendes Promotionsverfahren gewährleistet sind. Die für Hochschulen zuständige Senatsverwal-
tung kann vor der Entscheidung nach Satz 1 die gutachtliche Stellungnahme einer sachverständigen
Institution einholen, in der das mit dem Antrag verfolgte Vorhaben im Hinblick auf das wissenschaftli-
che Profil der Hochschule und ihres wissenschaftlichen Personals sowie auf die Wahrung anerkannter
Qualitätsstandards in Bezug auf Verfahren und Strukturen bewertet wird (Promotionsrechtsverfahren).
Das Nähere zu den Kriterien und zum Verfahren regelt die für Hochschulen zuständige Senatsverwal-
tung in einer Rechtsverordnung. Die Verleihung des Promotionsrechts ist mit Auflagen zu versehen,
die die beständige Qualität des Promotionsverfahrens sichern sollen, und auf mindestens fünf, jedoch
nicht mehr als zehn Jahre zu befristen. Sie kann mit weiteren Auflagen versehen werden.
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(9) Für staatlich anerkannte Hochschulen gelten die §§ 3 Absätze 1 bis 3, 8a, 10 und 11 sowie die Vor-
schriften des Dritten Abschnitts mit Ausnahme der §§ 22 Absatz 2 Nummer 3 und 7 sowie Absätze 3
bis 5, 26, 28 und 29 entsprechend. Studien- und Prüfungsordnungen müssen auch den Anforderungen
des § 31 entsprechen. § 101 Absatz 8 gilt entsprechend. Ordnungen nach Satz 3, Grundordnungen so-
wie Studien-, Prüfungs-, Zugangs- und Promotionsordnungen staatlich anerkannter Hochschulen be-
dürfen der Genehmigung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung.

(10) Die staatlich anerkannten Hochschulen unterstehen der Rechtsaufsicht der für Hochschulen zu-
ständigen Senatsverwaltung. Die §§ 10 bis 13 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes gelten ent-
sprechend.

(11) Für Hochschulen anderer Träger öffentlicher Verwaltung gelten Absatz 1, Absatz 2 Satz 1, Ab-
satz 3 Satz 3 bis 5 sowie die Absätze 4 bis 8 entsprechend. Absatz 9 Satz 1 gilt entsprechend, soweit
keine anderweitigen Regelungen bestehen. Die Genehmigung von Grundordnungen sowie Studien-
, Prüfungs-, Zugangs- und Promotionsordnungen nach Absatz 9 Satz 2 erfolgt im Einvernehmen mit
dem Träger. Absatz 10 gilt mit der Maßgabe, dass die Aufsicht im Einvernehmen mit dem Träger aus-
geübt wird.

§ 123a
Trägerwechsel, Verlust der Anerkennung

(1) Jeder Wechsel des Trägers einer staatlich anerkannten Hochschule und jede Änderung der Zusam-
mensetzung der den Träger prägenden natürlichen oder juristischen Personen ist der für Hochschulen
zuständigen Senatsverwaltung unverzüglich anzuzeigen. Diese prüft, ob die Voraussetzungen für die
Anerkennung weiterhin vorliegen. Ist dies nicht der Fall, kann die staatliche Anerkennung widerrufen
werden. Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann die staatliche Anerkennung mit der
Bedingung verbinden, dass die staatliche Anerkennung bei einem Wechsel des Trägers oder der Än-
derung der Zusammensetzung des Trägers erlischt.

(2) Die staatliche Anerkennung kann widerrufen werden, wenn eine der Voraussetzungen nach § 123
Absatz 2 nicht gegeben war, später weggefallen ist oder eine Auflage nach § 123 Absatz 3 Satz 2 und
3 nicht erfüllt wurde und dem Mangel trotz Beanstandung innerhalb einer bestimmten Frist nicht ab-
geholfen wurde. Soweit die Hochschule nach erfolgtem Widerruf die vorhandenen Studierenden zum
Abschluss ihres Studiums führt, erhält sie eine entsprechende Genehmigung, die zu befristen ist und
mit Auflagen versehen werden kann. Ein Anspruch auf Beendigung des Studiums gegen das Land Ber-
lin besteht nicht.

(3) Die staatliche Anerkennung erlischt, wenn die Hochschule nicht innerhalb einer von der für Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung zu bestimmenden Frist den Studienbetrieb aufnimmt oder
wenn der Studienbetrieb ein Jahr geruht hat.

§ 124
Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft

(1) Die Evangelische Hochschule Berlin ist als Hochschule für angewandte Wissenschaften (Fachhoch-
schule) staatlich anerkannt. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im Bereich der Evange-
lischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. § 123 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1, 2
und 4 und Absatz 6 Satz 1 bis 6 finden auf die Evangelische Hochschule Berlin entsprechende Anwen-
dung; die §§ 116 bis 119 finden keine Anwendung. Sie erhält ihre persönlichen Ausgaben erstattet;
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Näheres regelt die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung auf der
Grundlage von § 8 Absatz 1 und 2 des Privatschulgesetzes.

(2) Die Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin ist als Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten (Fachhochschule) staatlich anerkannt. § 123 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1, 2 und 4 und Ab-
satz 6 Satz 1 bis 6 finden auf die Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin entsprechende An-
wendung; die §§ 116 bis 119 finden keine Anwendung. Sie erhält ihre persönlichen Ausgaben erstat-
tet; Näheres regelt die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung auf der
Grundlage von § 8 Absatz 1 und 2 des Privatschulgesetzes.

(3) Die Verträge mit der Evangelischen Kirche und der Katholischen Kirche werden durch dieses Ge-
setz nicht berührt.

(4) Für die Qualitätssicherung von Studiengängen an den kirchlichen Hochschulen gilt § 8a, für den
Zugang zum Studium gelten die §§ 10 und 11, für das Studium und die Prüfung die Vorschriften des
Dritten Abschnitts mit Ausnahme der §§ 26, 28 und 29. § 31 gilt mit der Maßgabe, dass die kirchli-
chen Hochschulen nicht verpflichtet sind, Rahmenstudien- und -prüfungsordnungen zu erlassen. In
der Grundordnung der kirchlichen Hochschulen sind die Organisation der Hochschule, die korporati-
ven Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder und die Verfahren in den Gremien zu regeln. § 2 Absatz 6,
§ 5b Absatz 5 und § 9 Absatz 2 finden Anwendung.

(5) Die kirchlichen Hochschulen unterstehen der Rechtsaufsicht der für Hochschulen zuständigen Se-
natsverwaltung, soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen. Rahmenstudien- und -prü-
fungsordnungen und Zugangssatzungen sind der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung vor-
zulegen. Hat eine Hochschule keine Rahmenstudien- und -prüfungsordnung erlassen, sind die Studi-
en- und Prüfungsordnungen von der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung zu bestätigen.
Kirchliche Aufsichtsrechte bleiben unberührt.

§ 124a
Sonstige Einrichtungen

Niederlassungen von staatlichen Hochschulen, Hochschulen in staatlicher Trägerschaft oder staatlich
anerkannten Hochschulen aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dem Vereinigten Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland oder aus anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland
dürfen betrieben werden, wenn

1. die Niederlassung ausschließlich ihre im Herkunftsstaat anerkannten oder genehmigten Studi-
engänge anbietet,

 

2. die Hochschule durch die Niederlassung ausschließlich ihre im Herkunftsstaat anerkannten und
dort rechtmäßig verliehenen Hochschulgrade verleiht,

 

3. die durch die Niederlassung tätige Hochschule nach dem Recht des Herkunftsstaates zur Ver-
leihung der Hochschulgrade auch dann berechtigt ist, wenn die dieser Verleihung zugrunde lie-
gende Ausbildung an der Niederlassung erfolgt, und

 

4. die Qualitätskontrolle durch den Herkunftsstaat gewährleistet ist.

 

Die Einrichtung der Niederlassung ist der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung mindestens
sechs Monate vor Aufnahme des Studienbetriebs anzuzeigen. Mit der Anzeige sind die Voraussetzun-
gen des Satzes 1 nachzuweisen; ansonsten ist die Einrichtung und Durchführung der Studiengänge
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unzulässig. Ist nach dem Recht des Herkunftsstaates eine staatliche Anerkennung oder ein gleichwer-
tiger staatlicher Akt erforderlich, sind der Wegfall der staatlichen Anerkennung oder dieses Aktes und
Änderungen im Umfang der staatlichen Anerkennung oder dieses Aktes durch den Herkunftsstaat un-
verzüglich anzuzeigen. Niederlassungen nach Satz 1 sind verpflichtet, im Geschäftsverkehr neben ih-
rem Namen und ihrer Rechtsform auch stets den Namen, die Rechtsform und das Sitzland der grad-
verleihenden Hochschule zu nennen.

§ 125
Ordnungswidrigkeiten, Ordnungsmaßnahmen

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. eine Einrichtung mit Sitz in Berlin errichtet oder betreibt oder die Errichtung oder das Betreiben
einer solchen Einrichtung veranlasst, die die Bezeichnung „Universität“, „Hochschule“, „Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften“, „Fachhochschule“ oder „Kunsthochschule“ allein oder
in einer Wortverbindung oder eine entsprechende fremdsprachliche Bezeichnung oder eine Be-
zeichnung führt, die die Gefahr einer Verwechslung mit einer der vorgenannten Bezeichnungen
begründet, ohne dazu nach § 123 Absatz 4 Satz 2 berechtigt zu sein, oder wer eine Einrichtung
ohne einen Sitz in Berlin betreibt, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes solche Handlungen
begeht, ohne auf Grund des Rechts des Sitzlandes dieser Einrichtung dazu berechtigt zu sein,
oder solche Handlungen veranlasst,

 

2. eine Einrichtung mit Sitz in Berlin errichtet oder betreibt oder die Errichtung oder das Betrei-
ben einer solchen Einrichtung veranlasst, die Hochschulstudiengänge anbietet oder durchführt,
Hochschulprüfungen abnimmt oder Hochschulgrade verleiht, ohne dazu nach § 123 Absatz 4
Satz 1 oder Absatz 7 Satz 1 befugt zu sein,

 

3. veranlasst, dass eine Einrichtung mit Sitz in Berlin ohne die nach § 123 Absatz 5 Satz 1 erfor-
derliche Änderung der staatlichen Anerkennung weitere Studiengänge einrichtet, Studiengänge
ändert oder Zweigstellen einrichtet,

 

4. Hochschultitel oder Hochschultätigkeitsbezeichnungen ohne die nach § 123 Absatz 6 Satz 1 er-
forderliche Zustimmung vergibt oder Bezeichnungen vergibt, die Hochschulgraden, Hochschul-
titeln oder Hochschultätigkeitsbezeichnungen zum Verwechseln ähnlich sind, oder veranlasst,
dass eine Einrichtung solche Handlungen vornimmt,

 

5. veranlasst, dass eine Einrichtung mit Sitz in Berlin ohne die nach § 123 Absatz 6 Satz 2 erfor-
derliche Zustimmung hauptberufliches Personal beschäftigt, das Aufgaben wahrnimmt, die an
staatlichen Hochschulen von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen wahrgenommen wer-
den,

 

6. vollziehbare Auflagen der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung nach § 123 Absatz 3
oder 7 nicht erfüllt oder als Mitglied des zuständigen Organs einer juristischen Person deren Er-
füllung nicht veranlasst,

 

7. entgegen § 124a eine Niederlassung einer ausländischen Hochschule oder einer Hochschu-
le aus einem anderen Bundesland errichtet oder betreibt, oder es unterlässt, die nach § 124a
Satz 5 erforderlichen Angaben zu machen.
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Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro geahndet werden.

(2) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung soll die Unterlassung der in Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 bis 5, 7 und 8 genannten Handlungen anordnen. Sie soll ferner die von den Bestimmungen
der §§ 34, 34a, 35 dieses Gesetzes sowie § 6 des Gesetzes zur Eingliederung der Berufsakademie Ber-
lin in die Fachhochschule für Wirtschaft Berlin vom 2. Oktober 2003 (GVBl. S. 490), das zuletzt durch
Artikel V des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVBl. S. 194) geändert worden ist, abweichende Führung
von Hochschulgraden, Hochschultiteln und Hochschultätigkeitsbezeichnungen untersagen.

Fünfzehnter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 126
Übergangsregelungen

(1) Die Anpassung von Satzungsbestimmungen an die Regelungen des Artikels I des Gesetzes zur Mo-
dernisierung des Hochschulzugangs und zur Qualitätssicherung von Studium und Prüfung vom 20. Mai
2011 (GVBl. S. 194) richtet sich nach den folgenden Bestimmungen. Bestehende Rechte Dritter sind
bei der Anpassung angemessen zu berücksichtigen.

(2) Die Hochschulen haben der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung innerhalb von zwei
Jahren nach Inkrafttreten des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes Satzungen zur Bestätigung
vorzulegen, mit denen die dem in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetz widersprechenden Regelun-
gen der Grundordnungen angepasst werden. Soweit die Hochschulen in ihren Grundordnungen nach
Inkrafttreten des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes Abweichungen von den in § 7a genann-
ten Vorschriften vornehmen, gilt im Hinblick auf diese Änderungen § 7a mit der Maßgabe, dass für die
Abweichung die Zustimmung des nach der geltenden Grundordnung vorgesehenen Kuratoriums oder
des nach der geltenden Grundordnung vorgesehenen Hochschulrats erforderlich ist. § 137a gilt für die
Änderungen nach Satz 2 entsprechend.

(3) Rahmenstudien- und -prüfungsordnungen gemäß § 31 müssen spätestens ein Jahr nach Inkrafttre-
ten des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung
zur Bestätigung vorgelegt werden. Soweit solche Satzungen bereits bestehen, gilt für die Anpassung
Satz 1 entsprechend. Spätestens ein Jahr nach der Bestätigung der Rahmenstudien- und -prüfungs-
ordnungen durch die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung sind auf deren Grundlage die Stu-
dien- und Prüfungsordnungen für die einzelnen Studiengänge zu erlassen oder bestehende Studien-
und Prüfungsordnungen anzupassen. Solange Rahmenstudien- und -prüfungsordnungen nicht beste-
hen, unterliegen der Erlass und die Änderung von Studienordnungen der Anzeigepflicht nach § 24 Ab-
satz 4 und der Erlass und die Änderung von Prüfungsordnungen dem Bestätigungserfordernis gemäß
§ 31 Absatz 4, § 90 in der bis zum Inkrafttreten des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes gelten-
den Fassung. Studium und Prüfung richten sich bis zur Anpassung der jeweiligen Regelungen nach
den zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes erlassenen Studi-
en- und Prüfungsordnungen, längstens jedoch bis zu dem in Satz 3 bezeichneten Zeitpunkt. Rahmen-
studien- und -prüfungsordnungen gemäß § 31 müssen spätestens 18 Monate nach Inkrafttreten des
Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Bereich des Hochschulrechts vom
28. September 2020 (GVBl. S. 758) an die Bestimmung des § 32 Absatz 8 Satz 2 angepasst und der
für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung zur Bestätigung vorgelegt werden.
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(4) Dem in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetz widersprechende Bestimmungen in anderen als den
in den Absätzen 2 und 3 genannten Satzungen sind innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes anzupassen.

(5) Diplom- und Magisterstudiengänge werden nicht mehr eingerichtet und weitergeführt. Über Aus-
nahmen entscheidet die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung. Studierende, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes in einem Diplom- oder Magis-
terstudiengang eingeschrieben sind, führen ihr Studium nach den Bestimmungen des Berliner Hoch-
schulgesetzes in der bis zum Inkrafttreten des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes geltenden
Fassung und den auf seiner Grundlage erlassenen Studien- und Prüfungsordnungen fort. Die Hoch-
schulen legen fest, zu welchem Zeitpunkt in den vorhandenen Diplom- und Magisterstudiengängen
letztmals die Abschlussprüfung abgelegt werden kann; hierbei sind die Lebensumstände der betroffe-
nen Studierenden angemessen zu berücksichtigen. Nach Ablauf des Prüfungsverfahrens nach Satz 4
ist der jeweilige Studiengang aufgehoben.

(6) Die auf der Grundlage der §§ 45 Absatz 1 und 48 Absatz 3 in der bis zum Inkrafttreten des in Ab-
satz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes geltenden Fassung besetzten Gremien und Kommissionen neh-
men ihre Aufgaben bis zum Ablauf der Wahlperiode wahr.

(7) § 55 Absatz 2 Nummer 5 gilt nicht für Leiter und Leiterinnen von Hochschulen, die vor Inkrafttreten
des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes gewählt wurden.

(8) Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes vorhandenes
beamtetes Personal nach §§ 104 und 106 gelten die Regelungen des Berliner Hochschulgesetzes in
der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung; § 95 Absatz 3 findet entsprechende Anwendung.

(9) Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes vorhandenes
Personal gilt § 103 Absatz 1 und 2 in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung. Soweit Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen zu diesem Zeitpunkt bereits das Recht erworben hatten, nach
Ausscheiden aus der Hochschule die Bezeichnung „Professor“ oder „Professorin“ weiterzuführen,
bleibt dieses Recht unberührt.

(10) Berufungsordnungen nach § 101 Absatz 8 müssen innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten des
Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 338)
der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung zur Bestätigung vorgelegt werden. Für die Univer-
sitäten gilt Satz 1 auch für Satzungen nach § 102c Absatz 4 Satz 5.

§ 126a
Abweichungen von der Regelstudienzeit auf Grund der COVID-19-Pandemie

(1) Für Personen, die im Sommersemester 2020 an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Ber-
liner Hochschule eingeschrieben und nicht beurlaubt waren, gilt eine von der Regelstudienzeit abwei-
chende, um ein Semester verlängerte individuelle Regelstudienzeit.

(2) In Bezug auf die in den für Studiengänge maßgeblichen Prüfungsordnungen nach § 31 festgeleg-
ten Fristen für Prüfungen gelten das Sommersemester 2020, das Wintersemester 2020/2021 und das
Sommersemester 2021 nicht als Fachsemester.

(3) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass
auch für Zeiträume nach dem Sommersemester 2020, in denen ein regulärer Studienbetrieb pande-
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miebedingt nicht oder nicht in ausreichendem Maße möglich ist, eine von der Regelstudienzeit abwei-
chende entsprechend verlängerte individuelle Regelstudienzeit gilt.

§ 126b
Regelung für Prüfungen auf Grund der COVID-19-Pandemie

(1) Prüfungen, die im Sommersemester 2020, im Wintersemester 2020/2021, im Sommersemester
2021, im Wintersemester 2021/2022, im Sommersemester 2022 oder im Wintersemester 2022/2023
abgelegt und nichtbestanden werden, gelten als nicht unternommen.

(2) Die Bearbeitungsfristen für im Sommersemester 2021, im Wintersemester 2021/2022, im Som-
mersemester 2022 oder im Wintersemester 2022/2023 abzugebende Haus- und Abschlussarbeiten
sind unter Berücksichtigung der pandemischen Lage angemessen zu verlängern, soweit gesetzlich
nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 126c
Verlängerung von Dienstverhältnissen auf Grund der COVID-19-Pandemie

Dienstverhältnisse von Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen und von Professoren und Profes-
sorinnen im Beamtenverhältnis auf Zeit gemäß § 102 Absatz 2 können auf Antrag um den Zeitraum,
den sie zwischen dem 1. März 2020 und dem Ende des Wintersemesters 2022/2023 bestanden haben,
längstens aber um zwölf Monate verlängert werden; dies gilt entsprechend, soweit die Beschäftigung
auf der Grundlage eines befristeten Angestelltenverhältnisses erfolgt. § 95 bleibt unberührt.

§ 126d
Regelung für Promotionen auf Grund der COVID-19-Pandemie

Soweit es für die Dauer oder die Durchführung der Promotion auf Bearbeitungsfristen ankommt, wer-
den das Sommersemester 2020, das Wintersemester 2020/2021, das Sommersemester 2021, das
Wintersemester 2021/2022, das Sommersemester 2022 und das Wintersemester 2022/2023 nicht an-
gerechnet.

§ 126e
Übergangsregelungen zu Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Berliner Wissenschaft

(1) Die Anpassung von Satzungsbestimmungen an die Regelungen des Artikels 1 des Gesetzes zur
Stärkung der Berliner Wissenschaft vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1039) richtet sich nach den fol-
genden Bestimmungen, wobei Rechte Dritter bei der Anpassung angemessen zu berücksichtigen sind:

1. Die Hochschulen haben der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung innerhalb von vier
Jahren nach Inkrafttreten des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes an dieses angepass-
te Grundordnungen und sonstige in § 90 Absatz 1 Satz 2 genannte Satzungen zur Bestätigung
vorzulegen und alle übrigen Satzungen innerhalb eines Jahres anzupassen; Studien- und Prü-
fungsordnungen der einzelnen Studiengänge sind ein Jahr nach Ablauf der für die Vorlage der
Rahmenstudien- und -prüfungsordnung bei der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung
nach dem ersten Halbsatz vorgesehenen Frist anzupassen. Den genannten Bestimmungen ent-
gegenstehende Regelungen der Grundordnungen und sonstigen Satzungen treten nach den in
Satz 1 jeweils bestimmten Zeitpunkten außer Kraft.

 

2. Soweit die Hochschulen auf der Grundlage des § 7a in der bis zum Inkrafttreten des in Absatz 1
Satz 1 genannten Gesetzes geltenden Fassung in ihren Grundordnungen abweichende Rege-
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lungen getroffen haben, gelten diese fort; dies gilt nicht, soweit Abweichungen von § 67 erfolgt
sind.

 

(2) Für die mit dem in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetz erfolgten Neuregelungen zu Organen, Gremi-
en, Ämtern und Amtszeiten gelten folgende Bestimmungen:

1. Regelungen zu Organen, Gremien, Ämtern und Amtszeiten gelten erstmals für die auf das
Inkrafttreten des in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetzes folgende Amtszeit oder Wahlperi-
ode, frühestens aber ab dem Sommersemester 2024; durch Beschluss des Akademischen Se-
nats kann eine Hochschule ab dem Sommersemester 2023 bereits auf die Geltung des neuen
Rechts optieren. Absatz 1 Nummer 2 bleibt unberührt.

 

2. Soweit auf Grund von Absatz 1 Nummer 2 Bestimmungen in Grundordnungen zu Organen, Gre-
mien, Ämtern und Amtszeiten angepasst werden müssen oder aus anderen Gründen außer
Kraft treten, finden die auf Grund des Inkrafttretens des in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetzes
geltenden Bestimmungen erstmals für die darauf folgende Amtszeit oder Wahlperiode Anwen-
dung, es sei denn, die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung entscheidet nach Anhö-
rung der Hochschule, dass die bisherigen Bestimmungen der Grundordnung für die betreffende
Amtszeit oder Wahlperiode noch anwendbar bleiben.

 

3. Personen, die sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens des in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetzes
in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befinden und ein Amt ausüben, für das zukünftig
ein Beamtenverhältnis auf Zeit oder ein anderes Rechtsverhältnis vorgesehen ist, üben ihr Amt
weiter im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit aus.

 

4. Soweit eine von den Bestimmungen des in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetzes nach § 7a ab-
weichende Grundordnung oder sonstige Satzung einer Hochschule, die kein Kuratorium vor-
sieht, fortgilt, ist im Hinblick auf das nach § 7a in der Fassung des in Absatz 1 Satz 1 genannten
Gesetzes vorgesehene Verfahren das nach der Grundordnung oder sonstigen Satzung anstelle
des Kuratoriums zuständige Organ zuständig; ist ein solches Organ nicht vorgesehen, entfällt
die Beteiligung des Kuratoriums.

 

5. Soweit das in Absatz 1 Satz 1 genannte Gesetz Aufgaben und Zuständigkeiten regelt, für die in
fortgeltenden Grundordnungen andere Organe vorgesehen sind, ist das in der Grundordnung
vorgesehene Organ zuständig, das hinsichtlich der Aufgabenstellung dem vorgesehenen Organ
entspricht.

 

6. Bis zum 31. Dezember 2021 findet § 67 in der bis zum Inkrafttreten des in Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Gesetzes geltenden Fassung Anwendung; gleiches gilt für Satzungsrecht der Hoch-
schulen, das auf der Grundlage des § 7a im Hinblick auf § 67 erlassen wurde. Soweit in nach
Absatz 1 Nummer 2 weitergeltendem Satzungsrecht für die in § 67 Absatz 2 genannten Lei-
tungsfunktionen andere Bezeichnungen, wie Rektor oder Rektorin, Prorektor oder Prorektorin
verwendet werden, findet § 67 entsprechende Anwendung.

 

(3) Für im Zeitpunkt des Inkrafttretens des in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetzes bereits begonne-
ne Verwaltungsverfahren einschließlich Berufungsverfahren gelten die vor diesem Zeitpunkt gelten-
den Bestimmungen fort. Dies gilt auch für bestehende Dienstverhältnisse nach § 102 Absatz 2 oder
§ 102b.
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(4) Soweit auf Grund des in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetzes der Name einer staatlichen Hoch-
schule geändert wird, wird die Namensänderung zum 1. Oktober 2021 wirksam.

(5) Für Anträge auf staatliche Anerkennung als Hochschule nach § 123, die vor dem Inkrafttreten des
in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes gestellt wurden, bleibt § 123 in der bis zu diesem Zeitpunkt
geltenden Fassung maßgeblich. Von Einrichtungen, die die nach § 124a Absatz 2 in der vor dem In-
krafttreten des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes geltenden Fassung erforderliche Anzeige
vorgenommen haben, kann die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung die Vorlage der nach
§ 124a in der nach Inkrafttreten des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes erforderlichen Nach-
weise fordern; § 126g bleibt unberührt. Für Einrichtungen, die die nach § 124a in der vor Inkrafttreten
des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes erforderliche Anzeige vorgenommen haben, findet die
in § 124a in der nach Inkrafttreten des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes geltenden Fassung
erfolgte Sitzlandbeschränkung keine Anwendung.

(6) Soweit eine Einrichtung nach § 123 in der bis zum Inkrafttreten des in Absatz 1 Satz 1 genannten
Gesetzes zum Zeitpunkt des Inkrafttretens als Fachhochschule anerkannt war, gilt diese Anerkennung
mit der Maßgabe fort, dass damit zugleich eine Anerkennung als Hochschule für angewandte Wissen-
schaften verbunden ist.

§ 126f
Übergangsregelung zu § 110 Absatz 6

§ 110 Absatz 6 Satz 2 bis 4 findet auf Einstellungen von promovierten wissenschaftlichen Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen auf Qualifikationsstellen Anwendung, die ab dem 1. Januar 2026 erfolgen. Sat-
zungen nach § 110 Absatz 6 Satz 4 müssen spätestens am 31. Dezember 2025 inkrafttreten.

§ 126g
Übergangsregelung zu § 124a

Auf bis zum 7. März 2025 beantragte Kooperationen ist § 124a Absatz 2 in der bis dahin geltenden
Fassung weiter anzuwenden.

§ 127
Fortbestehen der Dienstverhältnisse

Auf die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen Professoren und Professorinnen in der Besol-
dungsgruppe C 2, Hochschulassistenten und Hochschulassistentinnen und Akademischen Räte und
Rätinnen im Beamtenverhältnis auf Zeit finden die sie betreffenden Vorschriften des Berliner Hoch-
schulgesetzes in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung und die zu seiner Aus-
führung erlassenen Regelungen Anwendung.

§ 128
Akademische Räte und Lektoren/ Akademische Rätinnen und Lektorinnen

Akademische Räte und Lektoren/Rätinnen und Lektorinnen sowie Akademische Oberräte und Lekto-
ren/Oberrätinnen und Lektorinnen bleiben in ihren bisherigen Dienstverhältnissen. Die §§ 7 und 54
des Hochschullehrergesetzes in der Fassung vom 6. Mai 1971 (GVBl. S. 755), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 13. Dezember 1974 (GVBl. S. 2882), gelten für sie fort.

§ 129
Nichtübergeleitete Hochschuldozenten und -dozentinnen
und wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
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Für die bis zum 31. März 1971 ernannten Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen, Akademi-
sche Räte und Rätinnen und Oberräte und Oberrätinnen und Oberassistenten und Oberassistentinnen,
Oberingenieure und Oberingenieurinnen und Oberärzte und Oberärztinnen, die nicht in andere Äm-
ter übernommen worden sind, gelten die entsprechenden Bestimmungen des Hochschullehrergeset-
zes in der Fassung vom 28. August 1969 (GVBl. S. 1884) weiter; Beamte und Beamtinnen auf Wider-
ruf werden auf Antrag in Beamtenverhältnisse auf Lebenszeit übernommen. Soweit sie nicht Beam-
te und Beamtinnen sind, findet § 7 Absatz 2 des Hochschullehrergesetzes in der Fassung vom 6. Mai
1971 (GVBl. S. 755), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 1974 (GVBl. S. 2882), auch auf
sie Anwendung.

§ 130
Übergangsregelungen für das Personal der

Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin
(weggefallen)

§ 130a
Übergangsregelungen für das Personal der künstlerischen Hochschulen

(1) Die an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, der Weißensee Kunsthochschule Berlin und
der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin tätigen Beamten und Beamtinnen des Landes
Berlin treten mit Inkrafttreten des Artikels II des Gesetzes zur Umsetzung des Professorenbesoldungs-
reformgesetzes und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 2. Dezember 2004 (GVBl.
S. 484) in den Dienst ihrer jeweiligen Hochschule über. Der Übergang ist jedem Beamten und jeder
Beamtin persönlich in schriftlicher Form mitzuteilen. Für die Erstattung der anteiligen Versorgungs-
bezüge durch das Land Berlin gilt § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend; die für die
Versorgungslastenverteilung erforderlichen Zustimmungen des abgebenden und des aufnehmenden
Dienstherrn gelten als erteilt.

(2) Mit Inkrafttreten des Artikels II des Gesetzes zur Umsetzung des Professorenbesoldungsreformge-
setzes und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften gehen die Arbeitsverhältnisse der bei den
in Absatz 1 Satz 1 genannten Hochschulen beschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen des
Landes Berlin mit allen Rechten und Pflichten auf ihre jeweilige Hochschule über. Der Übergang ist je-
dem Arbeitnehmer und jeder Arbeitnehmerin persönlich und unverzüglich nach Inkrafttreten des Ar-
tikels II des Gesetzes zur Umsetzung des Professorenbesoldungsreformgesetzes und zur Änderung
hochschulrechtlicher Vorschriften schriftlich mitzuteilen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für an die Hochschulen abgeordnete Dienstkräfte.

§ 131
Nachdiplomierung

(1) Personen, die im Land Berlin graduiert worden sind, haben das Recht, anstelle der Graduierung
den Diplomgrad als akademischen Grad zu führen. Sind sie nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gradu-
iert worden, führen sie den Diplomgrad mit dem Zusatz „(FH)“.

(2) Personen, die die Prüfung für Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes
oder für den gehobenen oder leitenden Polizeivollzugsdienst bestanden haben, haben, soweit die Aus-
bildung für diese Laufbahnen von der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin oder
von der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung - Fachbereich Sozialversicherung -
übernommen oder durchgeführt worden ist, das Recht, den Diplomgrad zu führen; dies gilt nicht für
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Personen, die die Prüfung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst in besonderer Verwendung oder
sachbearbeitender Tätigkeit bestanden haben. Die Bezeichnung richtet sich nach den Rechtsverord-
nungen auf Grund des § 29 Absatz 2 des Laufbahngesetzes.

(3) Auf Antrag wird den Berechtigten in den Fällen der Absätze 1 und 2 eine Urkunde ausgestellt; da-
für wird eine Gebühr nach näherer Regelung in der Verordnung erhoben. Zuständig ist die für Hoch-
schulen zuständige Senatsverwaltung, in den Fällen des Absatzes 2 die für die Rechtsverordnung auf
Grund des § 29 Absatz 2 des Laufbahngesetzes jeweils zuständige Senatsverwaltung.

(4) Mit der Nachdiplomierung erlischt das Recht auf Führung des bisherigen Grades.

(5) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung erlässt Verwaltungsvorschriften zur Durchfüh-
rung dieser Bestimmung.

§ 132
Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung

(1) Der Mitgliedergruppe der Professoren und Professorinnen gehören auch die bis zum Inkrafttreten
dieses Gesetzes emeritierten Professoren und Professorinnen an.

(2) Der Mitgliedergruppe der akademischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehören auch an die in
ihren bisherigen Dienstverhältnissen verbliebenen

1. Hochschulassistenten und -assistentinnen,

 

2. Akademischen Räte und Rätinnen auf Zeit,

 

3. Akademischen Räte und Lektoren/Rätinnen und Lektorinnen sowie Akademischen Oberräte und
Lektoren/Oberrätinnen und Lektorinnen,

 

4. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gemäß § 134,

 

5. wissenschaftlichen Angestellten,

 

6. Fachdozenten und Fachdozentinnen an den ehemaligen fachbezogenen Akademien gemäß
§ 60 Absatz 1 des Fachhochschulgesetzes vom 27. November 1970 (GVBl. S. 1915), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 11. Mai 1978 (GVBl. S. 1058).

 

§ 133
Unterrichtsgeldpauschalen

Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen, außerplanmäßige Professoren und Professorinnen so-
wie Privatdozenten und Privatdozentinnen erhalten für die unentgeltlich durchgeführten Lehrveran-
staltungen eine pauschale Aufwandsentschädigung (Unterrichtsgeldpauschale). Das Nähere, insbe-
sondere die Höhe der Unterrichtsgeldpauschalen, wird in Richtlinien geregelt, die die für Hochschulen
zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit der für Finanzen
zuständigen Senatsverwaltung erlässt.

§ 134
Laufbahn für Universitätsbeamte und -beamtinnen
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Universitätsbeamte und -beamtinnen in der Laufbahn des höheren Dienstes gemäß § 63 des Univer-
sitätsgesetzes in der Fassung vom 4. September 1975 (GVBl. S. 2565) verbleiben in ihrem bisherigen
Dienstverhältnis. Die bisher für sie geltenden Vorschriften gelten fort.

§ 135
Besitzstandswahrung bei der Entpflichtung, Altersgrenze

(1) Das Recht der am Tage vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen ordentlichen und außer-
ordentlichen Professoren und Professorinnen gemäß § 23 des Hochschullehrergesetzes in der Fas-
sung vom 6. Mai 1971 (GVBl. S. 755), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 1974 (GVBl.
S. 2882), nach Erreichen der dort vorgesehenen Altersgrenze von ihren amtlichen Pflichten entbunden
zu werden (Entpflichtung), bleibt unberührt; dies gilt auch beim Wechsel des Dienstherrn. In diesen
Fällen werden die Dienstbezüge nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebe-
nen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Beamten- und Besol-
dungsrechts gewährt. Dabei wird das Grundgehalt nach der Dienstaltersstufe zugrundegelegt, die bis
zum Zeitpunkt der Entpflichtung hätte erreicht werden können. Durch die Entpflichtung wird die all-
gemeine beamtenrechtliche Stellung nicht verändert; die Vorschriften über Nebentätigkeit, Wohnung,
Urlaub und Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit finden jedoch keine Anwendung.

(2) Absatz 1 findet auf Antrag des Professors oder der Professorin keine Anwendung. Der Antrag kann
nur gestellt werden, solange der Professor oder die Professorin noch nicht entpflichtet ist. Ist der Pro-
fessor oder die Professorin vor der Entpflichtung verstorben, ohne einen Antrag nach den Sätzen 1
und 2 gestellt zu haben, so werden die Hinterbliebenenbezüge auf Grund der Besoldungsgruppe be-
rechnet, in der der Professor oder die Professorin zuletzt eingestuft war.

(3) Die Rechtsverhältnisse der am Tage vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes entpflichteten oder
im Ruhestand befindlichen Professoren und Professorinnen, die als solche Beamte oder Beamtinnen
sind, im Sinne der §§ 21 bis 25 des Hochschullehrergesetzes in der Fassung vom 6. Mai 1971 (GVBl.
S. 755), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 1974 (GVBl. S. 2882), und der zu diesem
Zeitpunkt versorgungsberechtigten Hinterbliebenen dieser Beamten oder Beamtinnen bleiben unbe-
rührt.

§ 136
(weggefallen)

§ 137
Anpassung der Promotionsordnungen

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Neunten Gesetzes zur Änderung des Berliner Hochschulge-
setzes geltenden Promotionsordnungen sind innerhalb von zwei Jahren an die Bestimmungen des § 35
anzupassen.

§ 138
Außerkrafttreten entgegenstehender Vorschriften

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berli-
ner Hochschulgesetz - BerlHG) vom 13. November 1986 (GVBl. S. 1771) außer Kraft; bisher erlassene
Rechtsverordnungen gelten fort, soweit sie diesem Gesetz nicht entgegenstehen.

§ 139
Inkrafttreten
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Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
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